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VORWORT
Der Berichtszeitraum fällt mit der größten ökonomischen Krise seit vielen Jahrzehnten zusammen. Es
wäre völlig falsch und volkswirtschaftlich wie auch gesellschaftspolitisch kontraproduktiv gewesen, in
dieser Zeit nur ökonomische Systemsicherung zu betreiben, so wichtig sie auch war und ist. Gleich-
rangiges Ziel war auch die Erhaltung von möglichst vielen Arbeitsplätzen, die Integration Jugendlicher in
das Berufsleben, die soziale Absicherung auf hohem Niveau und die Stärkung der Kaufkraft. Nur beide
Zielsetzungen federn diese Krise ab und helfen, diese zu überwinden; sie bewirken volkswirtschaftli-
chen Nutzen und den Erhalt und die Stärkung des sozialen Zusammenhalts.

Die österreichische Bundesregierung hat mit einem breiten Maßnahmenbündel mit hohem Budgetvolu-
men auf die Finanzmarkt- und Wirtschaftskrise reagiert. Die OECD hat dies sehr positiv bewertet. Die
Arbeitsmarktdaten im Spitzenfeld aller EU- und OECD-Staaten rechtfertigen und bestätigen diese Vor-
gangsweise.

Die Finanzmarkt- und Wirtschaftskrise verursachte hohe soziale Kosten und dämpft auf Jahre das Wirt-
schaftswachstum.

Das BMASK wahrt die qualitativ und quantitativ hochwertige Versorgung der Bevölkerung mit Sozialleis-
tungen und baut diese für besonders betroffene Menschen aus. Damit konnte die Kaufkraft insbeson-
dere für Menschen mit niedrigem Einkommen und armutsgefährdete Menschen bzw. Haushalte ge-
stärkt werden.

Anzuführen sind v.a. das sogenannte Antiteuerungspaket vom Herbst 2008, die Erhöhung des Pflege-
geldes, die Verkürzung der Verfahrensdauer bei der Pflegeeinstufung und die finanzielle Förderung für
die 24-Stunden-Betreuung zu Hause. Von der Deckelung der Rezeptgebühren profitieren rund 400.000
Menschen. Die Verbesserungen beim Kinderbetreuungsgeld schufen neue Varianten und somit mehr
Wahlmöglichkeiten für Eltern. Im Sommer wurden neue, moderne Kriterien für die Einstufung der Behin-
derung geschaffen; die Einschätzverordnung trat im September 2010 in Kraft. Mit dem Sozialrechtsän-
derungsgesetz wurden Verwaltungsvereinfachungen erzielt und Ungerechtigkeiten beseitigt.

Die Einführung der Bedarfsorientierten Mindestsicherung bringt neben der Harmonisierung der Sozial-
hilfe zahlreiche Verbesserungen für armutsgefährdete Menschen und einen faireren Zugang. Für ar-
beitsfähige Menschen steht die Integration in den Arbeitsmarkt im Vordergrund. Von besonderer Bedeu-
tung ist auch die Einbeziehung der EinkommensbezieherInnen in die Krankenversicherung.

Ein weiteres Herzstück dieser Berichtsperiode war die Arbeitsmarktpolitik mit drei Arbeitsmarktpaketen;
Schwerpunkt waren v.a. Instrumente, um die Arbeitslosigkeit gering zu halten, die Integration Jugendli-
cher in den Arbeitsmarkt und eine Qualifizierungsoffensive.

In der Konsumentenschutzpolitik wurden zahlreiche Verbesserungen beim Ausbau der Rechte und bei
der Rechtsdurchsetzung erzielt. Präventiv wurde bei der Verbraucherbildung und -information ange-
setzt. In Umsetzung von EU-Richtlinien wurden v.a. mit dem Zahlungsdienste- und Verbraucherkredit-
gesetz wichtige Maßnahmen gesetzt; weitere Verbesserungen betreffen den Postmarkt, die Bahnpas-
sagierrechte und das Datenroaming.

Abschließend danke ich allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die an der Erstellung dieses umfassen-
den Berichts mitgewirkt haben.

Bundesminister Rudolf Hundstorfer
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Zusammenfassung
0. Zusammenfassung Ressortaktivitäten und sozialpolitische Analysen
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ZUSAMMENFASSUNG
Ressortaktivitäten
Arbeitsmarktpolitik

Die internationale Wirtschaftskrise setzte 2009
auch den österreichischen Arbeitsmarkt unter
Druck: Bei rückläufigen Beschäftigtenzahlen
(-46.959 auf 3.373.536) ist 2009 die Zahl der vor-
gemerkten Arbeitslosen gegenüber dem Vorjahr
um +48.056 auf 260.309 angestiegen. Besonders
in der ersten Jahreshälfte waren Zunahmen um
bis zu +60.000 (gegenüber den Vergleichsmona-
ten des Jahres 2008) zu verzeichnen. In den bei-
den letzten Monaten des Jahres hatten sich diese
Anstiege zumindest halbiert. 

Auch in den ersten Monaten des Jahres 2010 hat
sich die allmähliche Entspannung am Arbeits-
markt fortgesetzt. In der Folge stieg im März 2010
erstmals wieder die Beschäftigung gegenüber
dem Vorjahr an, während die Zahl der vorgemerk-
ten Arbeitslosen rückläufig war.

Hauptursache für diese Entwicklung waren die
Einbrüche in der Exportwirtschaft. Trotz des ra-
schen Reagierens der Arbeitsmarktpolitik mit ei-
nem beträchtlichen Ausbau der Kurzarbeitsbeihil-
fen und deutlich verstärkten Qualifizierungsmaß-
nahmen konnte der Anstieg der Arbeitslosigkeit
vor allem in der besonders betroffenen gewerbli-
chen und industriellen Warenproduktion und der
damit eng verbundenen Arbeitskräfteüberlassung
nicht vollkommen verhindert werden. Nicht zuletzt
auf Grund der gesetzten umfangreichen konjunk-
tur- und arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen hat
sich jedoch bereits im letzten Quartal 2009 und in
der weiteren Folge auch im ersten Quartal 2010
die Arbeitsmarktlage wieder einigermaßen beru-
higt. Seit März 2010 ist die Zahl der arbeitslos vor-
gemerkten Personen wieder rückläufig. Ende Au-
gust 2010 ist (gegenüber August 2009) bei den
Männern ein Rückgang von -12,5% zu verzeich-
nen, die Arbeitslosigkeit der Frauen ist um -3,8%
gesunken.

Im europäischen Vergleich wies Österreich 2009
mit 4,8% (2008: 3,8%; EU-Durchschnitt 2009:
8,9%) die zweitniedrigste Arbeitslosenquote auf.
Österreich lag 2009 mit einer Beschäftigungsquo-
te lt. Eurostat von 71,6% nach den Niederlanden,
Dänemark und Schweden an vierter Stelle inner-
halb der Europäischen Union (EU-27: 64,6%).

Die Mittel für aktive und aktivierende arbeitsmarkt-
politische Maßnahmen erreichten im Jahr 2009
2.146 Mio. EUR. Das aktive Förderbudget des Ar-
6

beitsmarktservice betrug dabei 1.120 Mio. EUR.
Der Anteil der aktiven und aktivierenden Aufwen-
dungen an den Gesamtausgaben der Gebarung
Arbeitsmarktpolitik ist damit seit dem Jahr 2002
um 14 Prozentpunkte auf 36% gestiegen. Im Bun-
desvoranschlag der Gebarung Arbeitsmarktpolitik
wurde das Mittelniveau für aktive Arbeitsmarktpo-
litik des Arbeitsmarktservice Österreich bei einer
anhaltend schwierigen Arbeitsmarktlage für das
Jahr 2010 weiter erhöht.

Im Jahr 2009 wurden insgesamt 459.623 Perso-
nen (davon 210.135 Frauen) in AMS-Fördermaß-
nahmen einbezogen bzw. 1.231.338 Förderfälle
neu genehmigt. Der Großteil der Förderungen ist
dem Bereich der Qualifizierungen, im Speziellen
den Bildungsmaßnahmen, zuzuordnen (73% der
Personen); die wichtigsten Beschäftigungsförde-
rungsinstrumente (27% der Personen) sind die
Eingliederungsbeihilfe und die sozialökonomi-
schen Betriebe und die gemeinnützigen Beschäf-
tigungsprojekte. In den Bereich der Unterstüt-
zungsmaßnahmen fallen die Beratungs- und Be-
treuungseinrichtungen, die Kinderbetreuungsbei-
hilfen und das Unternehmensgründungspro-
gramm (19% aller Personen).

Arbeitsrecht und Zentral-
Arbeitsinspektorat

Wesentliche Änderungen im Berichtszeitraum be-
trafen:

Die Mindestdauer der Elternkarenz und der Eltern-
teilzeit wurde von bisher drei auf zwei Monate her-
abgesetzt.

Im Bauarbeiter-Urlaubs- und Abfertigungsgesetz
wurden Maßnahmen zur Bekämpfung des Sozial-
betrugs in der Bauwirtschaft gesetzt.

Im Heimarbeitsgesetz wurden nicht mehr zeitge-
mäße Strukturen modernisiert und Aufgaben ge-
strafft.

Für LenkerInnen wurden neben weiteren Maß-
nahmen die Ausnahmebestimmungen von den
EU-Lenkzeitvorschriften und der Kontrollgeräte-
pflicht im Arbeitsrecht und im Kraftfahrrecht ange-
glichen.

Im Arbeitsinspektionsgesetz wurden die Einsicht-
nahme in die Datei des Bundesministeriums für Fi-
nanzen betreffend ArbeitnehmerInnen-Entsen-
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dung und die Abfrage von Daten der Sozialversi-
cherungsträger ermöglicht.

Änderungen erfolgten in der Arbeitsstättenverord-
nung, der Bauarbeiterschutzverordnung, der Ver-
ordnung Lärm und Vibrationen und der Arbeitsmit-
telverordnung.

Im EU-Arbeitsrecht wurden Maßnahmen zur Ver-
einbarkeit von Beruf und Familie (Änderung der
Elternurlaubsrichtlinie), zur Bekämpfung der Dis-
kriminierung und im Bereich des ArbeitnehmerIn-
nenschutzes (Dritte Richtgrenzwerte-Richtlinie,
Kodifikation der Arbeitsmittel-Richtlinie und der
Asbestrichtlinie) gesetzt und die Europäische
Kampagnen Gefährdungsbeurteilung und Sichere
Instandhaltung durchgeführt.

Österreich ist derzeit Vollmitglied des Verwal-
tungsrates der Internationalen Arbeitsorganisati-
on (ILO). Im Mittelpunkt der Tätigkeiten dieser Or-
ganisation stand die globale Finanz-, Wirtschafts-
und Beschäftigungskrise.

Die Arbeitsinspektorate führten bei 62.271 Ar-
beitsstätten, Baustellen und auswärtigen Arbeits-
stellen auf den ArbeitnehmerInnenschutz bezoge-
ne Tätigkeiten durch und kontrollierten im Rah-
men von 2.024 Überprüfungen weiters 376.699
Arbeitstage von LenkerInnen.

Zusätzlich nahm die Arbeitsinspektion an 17.148
behördlichen Verhandlungen teil (z.B. gewerbe-
behördliche Genehmigungsverfahren, Bauver-
handlungen). Ferner wurden 17.776 Beratungen
vor Ort in den Betrieben und 10.124 Vorbespre-
chungen betrieblicher Projekte durchgeführt so-
wie 10.434 arbeitsinspektionsärztliche Beurteilun-
gen und Beratungen und 24.282 sonstige Tätig-
keiten (z.B. Teilnahme an Tagungen und Schulun-
gen) vorgenommen.

Das Zentral-Arbeitsinspektorat setzte im Berichts-
zeitraum seine Arbeiten an der Koordination und
Implementierung der österreichischen Arbeits-
schutzstrategie 2007-2012 fort.

Die Gesetzliche Sozialversicherung

Die gesetzliche Sozialversicherung wandte im
Jahr 2009 Mittel in Höhe von 47,27 Mrd. EUR auf,
das entspricht 17,1% des Bruttoinlandsprodukts.

96,1% der Gesamtausgaben entfielen auf Leis-
tungsaufwendungen. Der Verwaltungs- und Ver-
rechnungsaufwand belief sich auf 2,2% der Ge-
samtausgaben. Die Einnahmen setzten sich zu
79,3% aus Beiträgen für Versicherte, zu 8,2% aus
sonstigen Einnahmen wie Vermögenserträgnis-
sen und Kostenbeteiligungen für Versicherte und
zu 12,6% aus Bundesbeiträgen zusammen.

Nach Versicherungszweigen betrachtet entfielen
2009 29,8% der Gesamtaufwendungen auf die
Krankenversicherung, 67,2% auf die Pensions-
versicherung und 2,9% auf die Unfallversiche-
rung.

Die Gesamtausgaben der gesetzlichen Pensions-
versicherung betrugen 31,78 Mrd. EUR. Der Pen-
sionsaufwand betrug Mrd. 27,82 EUR und entfiel
zu 20,3% auf Invaliditätspensionen, zu 65,6% auf
Alterspensionen und zu 14,1% auf Hinterbliebe-
nenpensionen.

Im Dezember 2009 wurden 2,188.776 Pensionen
ausbezahlt. 39,1% der Pensionsleistungen entfie-
len auf Männer und 60,9% auf Frauen.

Der vom Bund zur Gänze zu ersetzende Aus-
gleichszulagenaufwand betrug 2009 982,1 Mio.
EUR. Im Dezember 2009 wurde zu 241.619 Pensi-
onen eine Ausgleichszulage ausbezahlt, das ent-
spricht einem Anteil von 11,0% der Pensionen.

Der Bundesbeitrag zur Pensionsversicherung be-
trug 2009 5,93 Mrd. EUR. Berücksichtigt man
sämtliche Zahlungen des Bundes aus der Unter-
gliederung 22 des Bundesbudgets an die Pensi-
onsversicherung, so ergeben sich Bundesmittel in
Höhe von 8,55 Mrd. EUR. Der Anteil der Bundes-
mittel an den Gesamtausgaben der Pensionsver-
sicherung betrug 26,9%.

2009 wurden 126.850 Pensionen neu zuerkannt.
71,0% aller Neuzuerkennungen von Direktpensio-
nen erfolgten vor dem Erreichen des Regelpensi-
onsalters.

31,3% aller Neuzuerkennungen an Direktpensio-
nen waren 2009 auf gesundheitliche Gründe zu-
rückzuführen. Die häufigsten Ursachen für einen
gesundheitsbedingten Pensionsantritt waren
Krankheiten von Muskeln, Skelett und Bewe-
gungs- und Stützapparat sowie psychiatrische
Krankheiten.

Das durchschnittliche Pensionsantrittsalter bei
den Direktpensionen betrug im Jahr 2009
58,2 Jahre, der Geschlechterunterschied 2,0 Jah-
re.

Seit 1970 ist das durchschnittliche Pensionszu-
gangsalter bei den Direktpensionen um 3,1 Jahre
gesunken. Zwischen den Versicherungszweigen
bestehen allerdings deutliche Unterschiede.

Das durchschnittliche Pensionsabgangsalter der
2009 verstorbenen DirektpensionistInnen betrug
7
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81,6 Jahre für Frauen und 76,7 Jahre für Männer.
Im Anstieg des Abgangsalters spiegelt sich v.a.
die steigende Lebenserwartung wider.

Die durchschnittliche neuzuerkannte Alterspensi-
on (ohne Zulagen und Zuschüsse) betrug 2009
1.247 EUR, die durchschnittliche Invaliditätspen-
sion 895 EUR und die durchschnittliche neuzuer-
kannte Witwenpension 645 EUR. Bei Wohnsitz im
Inland ergeben sich um 11,4% höhere Neuzu-
gangspensionen.

Die durchschnittliche Alterspension des Pensions-
standes (ohne Zulagen und Zuschüsse) betrug
2009 1.086 EUR, die durchschnittliche Invalidi-
tätspension lag bei 867 EUR und die durchschnitt-
liche Witwenpension bei 597 EUR. Deutlich höhe-
re Durchschnittspensionen ergeben sich, wenn
zwischenstaatliche Fälle und Pensionsleistungen
mit Wohnsitz im Ausland nicht berücksichtigt wer-
den.

12,4% der PensionsbezieherInnen erhielten zwei
oder mehr Pensionen aus der gesetzlichen Pensi-
onsversicherung, wobei der Anteil bei Frauen we-
sentlich größer ist als bei Männern. Bei Mehrfach-
pensionsbezug ergeben sich deutlich höhere Pen-
sionsbezüge.

Im Berichtszeitraum sind folgende Reformmaß-
nahmen hervorzuheben:

» Verbesserung der sozialen Absicherung von
pflegenden Angehörigen

» Inkraftsetzen der Bestimmungen des Auf-
tragsgeberInnen-Haftungsgesetzes

» Pensionserhöhung 2010
» Erweiterung der Begünstigungsbestimmun-

gen für Geschädigte aus politischen oder reli-
giösen Gründen oder aus Gründen der Ab-
stammung

» Eindämmung von Missbrauch bei Bezug von
Ausgleichszulagen

» sozial gestaffelte Einmalzahlung 2009
» Erhöhung der Ausgleichszulagenrichtsätze

2010
» Ausdehnung der für Eheleute und frühere

Eheleute geltenden sozialversicherungsrecht-
lichen Bestimmungen auch auf gleichge-
schlechtliche Paare, wenn eine eingetragene
Partnerschaft vorliegt

» Abschluss von Abkommen über soziale Si-
cherheit mit Uruguay, der Republik Korea,
Australien, Montenegro, der UNIDO und den
Vereinten Nationen

» Einführung einer Wartezeit für Versiche-
rungsmonate auf Grund der Zahlung von
8

Überweisungsbeträgen nach § 313 ASVG
nach dem Ausscheiden aus dem pensions-
versicherungsfreien Dienstverhältnis

» Schaffung einer Rechtsgrundlage für die
Durchführung einer bundesweiten „Gesund-
heitsstraße“

» Anpassung des Ausgleichszulagenrechts an
die Vereinbarung zwischen dem Bund und
den Ländern über eine Bedarfsorientierte
Mindestsicherung

» Inkrafttreten der Verordnungen (EG) Nr. 883/
2004 sowie (EG) Nr. 987/2009 zur Koordinie-
rung der Systeme der sozialen Sicherheit

Pflegevorsorge

Im Monat Mai 2010 erhielten insgesamt 363.117
Personen Pflegegeld nach dem Bundespflege-
geldgesetz. 2009 betrug der Aufwand des Bundes
für Leistungen nach dem Bundespflegegeldge-
setz insgesamt 1,94 Mrd. EUR. Im Bereich der
Länder haben im Monat Dezember 2008 insge-
samt 63.679 Personen Pflegegeld bezogen. Der
Aufwand im Bereich der Länder im Jahr 2008 hat
324,7 Mio. EUR betragen.

Die Betreuung pflegebedürftiger Menschen ist ein
zentrales Thema für die Zukunft unseres österrei-
chischen Sozialsystems. So wurden mit Wirkung
1. Jänner 2009 weitere Maßnahmen – wie die Er-
höhung des Pflegegeldes, eine verbesserte Pfle-
gegeldeinstufung für schwerst behinderte Kinder
und demenziell erkrankte Menschen sowie die
Ausweitung der Fördermöglichkeiten von Kurz-
zeitpflege – ergriffen, um eine qualitativ hochwerti-
ge Pflegevorsorge in Österreich sicherzustellen.

Konnten bis Ende 2008 nur Angehörige, die eine/n
PflegegeldbezieherIn ab der Stufe 4 pflegen, ei-
nen Zuschuss zu den Kosten für die Ersatzpflege
erhalten, kann dieser ab 1. Jänner 2009 schon ab
der Pflegegeldstufe 3 geleistet werden. Bei der
Pflege von minderjährigen Kindern und von de-
menziell erkrankten Pflegebedürftigen reicht nun-
mehr bereits ein Pflegegeld der Stufe 1 aus.

Auf dem Gebiet der sozialversicherungsrechtli-
chen Absicherung wurde eine maßgebliche Ver-
besserung erzielt. Der Bund übernimmt seit 1. Au-
gust 2009 die Beiträge für die Weiter- bzw. Selbst-
versicherung pflegender Angehöriger ab der Pfle-
gegeldstufe 3 unbefristet und zur Gänze.

Die rechtlichen Rahmenbedingungen für die För-
derung einer legalen, leistbaren und qualitätsgesi-
cherten 24-Stunden-Betreuung zu Hause wurden
auf der Basis des Hausbetreuungsgesetzes durch
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eine Novelle zum Bundespflegegeldgesetz ge-
schaffen. Bis Ende Juni 2010 wurden insgesamt
10.969 Anträge um Gewährung einer Förderung
zur Unterstützung der 24-Stunden-Betreuung
beim Bundessozialamt eingebracht. 97% entfie-
len auf selbstständig erwerbstätige Personenbe-
treuerInnen. Zum 30. Juni 2010 bezogen 6.058
Personen eine derartige Förderung. Zum selben
Stichtag wurden 19,6 Mio. EUR für die Unterstüt-
zung der 24-Stunden-Betreuung im Jahr 2010
ausgegeben.

Behindertenpolitik

Zum 1. Jänner 2010 gehörten insgesamt 94.388
Personen dem Kreis der begünstigten Behinder-
ten an. 2008 waren bei sämtlichen der Einstel-
lungspflicht unterliegenden DienstgeberInnen ins-
gesamt 101.145 Pflichtstellen zu verzeichnen.
Von diesen Pflichtstellen waren 66.405 mit be-
günstigten Behinderten besetzt. 34.740 Pflicht-
stellen waren unbesetzt. Insgesamt wurde damit
die Beschäftigungspflicht zu 66% erfüllt. Für das
Jahr 2009 wurden Ausgleichstaxen in der Höhe
von 88,2 Mio. EUR vorgeschrieben; bis zum
Stichtag 6. Juli 2010 wurde bereits ein Aufwand
von 47,8 Mio. EUR verbucht.

Zur Unterstützung von Menschen mit Behinderun-
gen wurde eine Anzahl von Maßnahmen gesetzt. 

Clearing ist ein Angebot für behinderte Jugendli-
che und dient dazu, den bestmöglichen Übergang
zwischen Schule und Beruf zu ermöglichen und
die Zielgruppe an den Arbeitsmarkt heranzufüh-
ren.

Ziel der integrativen Berufsausbildung ist es, Ju-
gendlichen mit persönlichen Vermittlungshinder-
nissen den Eintritt in den Arbeitsmarkt auch dann
zu ermöglichen, wenn ein regulärer Lehrab-
schluss nicht erreicht werden kann. So wird die
Ausbildung entweder als eine Lehrausbildung mit
einer um bis zu zwei Jahren verlängerten Lehrzeit
gestaltet oder es werden im Rahmen einer Teil-
qualifizierung nur bestimmte Teile eines Berufsbil-
des erlernt.

Im Rahmen der „Aktion 500“ erhielten Unterneh-
men, die im Zeitraum zwischen 1. Novem-
ber 2007 und 30. Juni 2009 einen Menschen mit
Behinderung neu anstellten, für die Dauer von
sechs Monaten eine Förderung von 600 EUR pro
Monat. Diese Förderung erhielten auch Menschen
mit Behinderung, die sich in diesem Zeitraum eine
selbstständige Existenz aufbauten. Rd. 7.000
Förderungen wurden vergeben, allerdings behielt
nur ein Drittel der geförderten Personen den Ar-
beitsplatz über den Förderzeitraum hinaus.

Durch die „Gemeinnützige Arbeitskräfteüberlas-
sung (Disability Flexicurity)“ sollen die Arbeits-
marktchancen von behinderten Menschen ver-
bessert werden. Konkret sollen diese an Arbeitge-
berInnen für einen bestimmten Zeitraum vermittelt
werden, ohne dass für die ArbeitgeberInnen ein
organisatorischer Aufwand entsteht oder auf ge-
setzliche Vorschriften (etwa auf den besonderen
Kündigungsschutz) Rücksicht genommen werden
muss.

Sozialentschädigung

In der Kriegsopferversorgung bezogen mit Stich-
tag 1. Jänner 2009 35.281 Personen und mit
Stichtag 1. Jänner 2010 31.863 Personen Ren-
tenleistungen. Der finanzielle Gesamtaufwand be-
trug im Jahr 2009 200 Mio. EUR.

Nach dem Kriegsgefangenenentschädigungsge-
setz bezogen mit Stichtag 1. Jänner 2009 44.293
Personen und mit Stichtag 1. Jänner 2010 39.870
Personen eine Leistung. Der finanzielle Aufwand
dafür betrug im Jahr 2009 9,3 Mio. EUR.

Nach dem Heeresversorgungsgesetz erhielten
mit Stichtag 1. Jänner 2009 1.821 Personen und
mit Stichtag 1. Jänner 2010 1.833 Personen Ren-
tenleistungen. Der finanzielle Aufwand betrug für
2009 10,5 Mio. EUR.

In der Opferfürsorge bezogen mit Stichtag 1. Jän-
ner 2009 1.945 Personen und mit Stichtag 1. Jän-
ner 2010 1.884 Personen wiederkehrende Geld-
leistungen. Für den gesamten Bereich der Opfer-
fürsorge belief sich der finanzielle Aufwand im
Jahr 2009 auf 17,6 Mio. EUR.

Mit Jahresbeginn 2010 erhielten 141 Personen fi-
nanzielle Zuwendungen für Verdienst- bzw. Unter-
haltsentgang nach dem Verbrechensopfergesetz
1. Jänner 2009: 135 Personen). Der Gesamtauf-
wand betrug im Jahr 2009 2,9 Mio. EUR.

Mit 1. Jänner 2010 erhielten 92 Personen wieder-
kehrende Geldleistungen (1. Jänner 2009: 88
Personen) nach dem Impfschadengesetz. Der
Gesamtaufwand im Jahr 2009 belief sich auf
3,1 Mio. EUR.

Bedarfsorientierte Mindestsicherung und 
Sozialhilfe

2008 betrug die Zahl der Allein-, Haupt- und Mit-
unterstützten in der offenen Sozialhilfe (Gewäh-
9
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rung der Sozialhilfe an Personen in Privathaushal-
ten) 160.942 Personen. Die Zahl der Sozialhilfe-
bezieherInnen in Altenwohn- und Pflegeheimen
betrug 64.041 Personen.

Im Rahmen der durch Richtsätze festgelegten
Geldleistungen der offenen Sozialhilfe für Allein-,
Haupt- und Mitunterstütze sowie für Mietbeihilfen
wurden laut den Rechnungsabschlüssen der Län-
der 2008 rd. 530 Mio. EUR ausgegeben. Die Aus-
gaben für Sachleistungen im Bereich der Sozialen
Dienste lagen bei ca. 423 Mio. EUR. Darüber hin-
aus haben die Länder Zuzahlungen für Unterbrin-
gungskosten in Alten- und Pflegeheimen in der
Höhe von 1,51 Mrd. EUR geleistet.

Im derzeitigen Regierungsprogramm wurde die
verstärkte Reduktion von Armut in Österreich als
gemeinsames Ziel der Regierungsparteien formu-
liert. Um diesem Vorhaben Rechnung zu tragen,
wird die offene Sozialhilfe durch die „Bedarfsorien-
tierte Mindestsicherung (BMS)“ ersetzt.

Im Rahmen einer Art. 15a B-VG Vereinbarung
wurden zwischen dem Bund und den Ländern die
Eckpunkte der BMS festgehalten, welche seit
Herbst 2010 in den entsprechenden Bundes- und
Landesgesetzen umgesetzt wurden und werden.

Im Rahmen der BMS werden wesentliche Berei-
che der offenen Sozialhilfe harmonisiert. Insbe-
sondere wird es

» einheitliche Mindeststandards in der Leis-
tungshöhe

» einheitliche Voraussetzungen für den Bezug
einer Leistung

» einheitliche Regressbestimmungen
» und ein einheitliches eigenes Verfahrensrecht

geben.

Im Zuge der Umsetzung der BMS werden auch
die mindestsichernden Elemente im Arbeitslosen-
versicherungsgesetz (AlVG) ausgebaut (Erhö-
hung besonders niedriger Notstandshilfeleistun-
gen, moderatere Anrechnung von Partnereinkom-
men). Darüber hinaus werden die Bemühungen
zur rascheren (Wieder)Eingliederung erwerbslo-
ser BMS-EmpfängerInnen in den Arbeitsprozess
verstärkt. Zu diesem Zweck wurden schon im Vor-
feld der Einführung der BMS niederschwellige Pi-
lotprojekte entwickelt, bei denen das AMS mit den
Sozialhilfebehörden intensiv zusammenarbeitet
(Wien, Steiermark).

Eine weiteres wesentliches Kernelement der BMS
ist die Einbeziehung von LeistungsempfängerIn-
10
nen ohne Krankenversicherungsschutz in die ge-
setzliche Krankenversicherung.

Die Höhe der BMS orientiert sich an den Netto-
Ausgleichszulagenrichtsätzen in der Pensionsver-
sicherung . Die Leistung soll 12x jährlich ausbe-
zahlt werden. Sonder- bzw. Zusatzbedarfe wie
z.B. Heizkostenzuschüsse können von den Län-
dern weiterhin zusätzlich geleistet werden.

Die Umsetzung der Bedarfsorientierten Mindestsi-
cherung erfolgte mit 1. September 2010 in den
Ländern Niederösterreich, Salzburg und Wien so-
wie seitens des Bundes.Die restlichen Länder pla-
nen, ihre Mindestsicherungsgesetze bis Ende
2010/Anfang 2011 zu erlassen.

Konsumentenschutz

Die Konsumentenpolitik 2009/2010 hat den Kon-
sumentInnen zahlreiche Verbesserungen ge-
bracht, dies betrifft sowohl den Ausbau der Rechte
als auch die Rechtsdurchsetzung.

Rechtliche Neuerungen waren vor allem dort mög-
lich, wo europäische Regelungen den Anstoß ga-
ben. Im innerstaatlichen Bereich ist das BMASK
aufgrund der Kompetenzverteilung auf die Mitwir-
kung von anderen Ministerien angewiesen.

Der vom BMASK in Kooperation mit dem Verein
für Konsumenteninformation geförderte Weg der
kontinuierlichen Rechtsdurchsetzung konnte er-
folgreich fortgesetzt werden und fand in gegen
den Finanzdienstleister AWD eingebrachten Sam-
melklagen einen vorläufigen Höhepunkt. In der
Verbraucherbildung und Information wurden
ebenfalls Meilensteine gesetzt, die präventiv dazu
beitragen werden, dass KonsumentInnen selbst in
der Lage sein sollten, ihre Probleme besser zu lö-
sen.

Rechtliche Verbesserungen gab es im Finanz-
dienstleistungsbereich in Form des Zahlungsdien-
stegesetzes und des Verbraucherkreditgesetzes.
Beide Gesetze sind Umsetzungen von EU-Richtli-
nien. KonsumentInnen gewinnen dadurch mehr
Informationsrechte, mehr Transparenz der Kosten
und mehr Sicherheit und Zuverlässigkeit des Zah-
lungsverkehrs. Die Dauer der Überweisungen so-
wie die taggleiche Wertstellung von Zahlungen
werden geregelt. Beim Verbraucherkredit sollen
vor allem die Bonitätsprüfung, ein 14-tägiges
Rücktrittsrecht, erweiterte bzw. standardisierte In-
formationspflichten (insbesondere auch für
Fremdwährungskredite) und Regelungen zur vor-
zeitigen Rückzahlung zu mehr Rechtssicherheit
führen.
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Weitere EU-Vorschriften bzw. nationale Umset-
zungsgesetze betreffen den Postmarkt, die Bahn-
passagierrechte und das Datenroaming zur Ver-
besserung der Kosteninformation und -beschrän-
kung. Für Bahnpassagiere wird eine den Flugpas-
sagierrechten vergleichbare Regelung bei Ver-
spätung von Zügen eingeführt. Im Bereich der
Produktsicherheit wurden die Wunschlaternen
und der Einsatz von DMF (Antischimmelmittel in
Textilien, Schuhen, Möbeln etc.) verboten.

Wichtige laufende Verhandlungsvorhaben sind
die Umsetzung des EU-Telekompakets und des
EU-Energiebinnenmarktpakets, die mehr Trans-
parenz, umfassendere Informationspflichten und
Erleichterungen beim Wechsel des Anbieters brin-
gen sollen. Weitere Bestrebungen beziehen sich
auf aktuelle Problemlagen – überhöhte Rechnun-
gen im Telekombereich im Zusammenhang mit
schwer vorhersehbarer Überschreitung von Da-
tenmengen oder eine Verpflichtung zum Drücken
der Tara-Taste (z.B. im Feinkostbereich, um das
Mitwiegen des Verpackungsmaterials zu verhin-
dern). Eine Sozialpartnereinigung zur Preisaus-
zeichnung beinhaltet Vereinbarungen über eine
einheitliche und deutliche Darstellung des Preises
und des Grundpreises.

Drei langjährige Forderungen des Konsumenten-
schutzes sind Gegenstand von Verhandlungen.
Unerbetene (und damit unzulässige) Werbeanru-
fe und dabei in aller Regel ungewollt geschlosse-
ne Verträge sollen eingedämmt werden. Das
BMASK hat zu diesem Thema im März 2010 eine
Befragung von 900 KonsumentInnen durchge-
führt, die das Ausmaß dieser Problematik bele-
gen. Das Regierungsprogramm sieht vor, dass
derartige Verträge nichtig oder schwebend un-
wirksam sein sollen. 

Der leichtere Zugang zum Privatkonkurs zur Ver-
besserung der Situation verschuldeter Personen
ist ein Ziel des BMASK. Im März 2009 hat die Re-
gierung in einem Ministerratsvortrag die Eckpunk-
te für verbesserte Regelungen sowohl betreffend
den Privatkonkurs als auch präventive Maßnah-
men zur Vermeidung von Verschuldung festge-
legt. Die rechtlichen Neuerungen sollen mit
1.1.2011 in Kraft treten.

Europäische Vorhaben sind der EU-Richtlinien-
vorschlag über die vertraglichen Rechte der Ver-
braucher, der als zentrales Regelungswerk bishe-
rige Richtlinien ablösen und damit das europäi-
sche Verbraucherrecht entscheidend verändern
wird. Weiters liegt ein Verordnungsvorschlag über
die Information der Verbraucher über Lebensmit-
tel vor, dessen Ziel eine umfassende Lebensmit-
telkennzeichnung für alle Lebensmittel ist.

In der Rechtsdurchsetzung werden vor allem
Schwerpunkte bei Finanzdienstleistungen, im
Rahmen des Bundesgesetzes gegen den unlaute-
ren Wettbewerb (UWG), Telekommunikations-
recht, Mietrecht, Heimvertragsrecht und Reise-
recht gesetzt. Die Sammelklagen gegen den Fi-
nanzdienstleister AWD bilden als die nach dem
WEB-Prozess zweitgrößte Sammelklage der
2. Republik einen weiteren Schwerpunkt.

Im Bereich der Produktsicherheit stellen die che-
mischen Inhaltsstoffe und Behandlungsmittel eine
zunehmende Herausforderung dar. Auch die Risi-
kobewertung mit Hilfe von Unfalldaten und Ver-
besserungen in der Normung sind unverzichtbar.

Die institutionelle Verankerung der Verbraucher-
bildung in Schulen wird in Kooperation mit dem
Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Kul-
tur weiter vorangetrieben. Daneben wurden be-
reits Unterrichtsmaterialien für die 8. Schulstufe
erarbeitet und weitere in Auftrag gegeben. Ein
Schwerpunkt liegt auch auf der Aus- und Weiter-
bildung von LehrerInnen und anderen Multiplika-
torInnen.

Weiters wurde 2009 in Österreich das Konsumen-
tenbarometer erstellt, auf europäischer Ebene
wurde 2009 und 2010 das Consumer Markets
Scoreboard veröffentlicht. Das Konsumentenpoli-
tische Jahrbuch 2007/2008 (erschienen 2009)
widmet sich aktuellen Fragen der Konsumenten-
schutzpolitik.

EU-Sozialpolitik und internationale 
Zusammenarbeit

Zentrale Themen der EU Beschäftigungs- und So-
zialpolitik im Berichtszeitraum waren die Wirt-
schaftskrise mit ihren Auswirkungen auf Beschäf-
tigung und soziale Lage sowie die Vorbereitungen
für die Strategie Europa 2020.

Der Europäische Rat vom 10. und 11. Dezem-
ber 2009 stellte fest, dass die nationalen und eu-
ropäischen Stützungsmaßnahmen von entschei-
dender Bedeutung für die Abschwächung der
Auswirkungen der Krise auf Wachstum und Be-
schäftigung waren. Wie vom BESO/GEKO-Rat
am 15. und 16. Dezember 2008 beauftragt, führte
die Europäische Kommission zusammen mit dem
EU-Ausschuss für Sozialschutz (SPC) ein regel-
mäßiges Monitoring zu den sozialen Folgen der
11
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Krise und der nationalen Maßnahmen durch, das
den BESO/GEKO-Räten vorgelegt wurde. 

Die Rolle des Europäischen Sozialfonds bei der
Bekämpfung der Krise wurde durch die Beschleu-
nigung von Verfahren und das Vorziehen von För-
dermitteln gestärkt. Der 2006 eingerichtete Euro-
päische Globalisierungsfonds (EGF) wurde zu ei-
nem wirksameren Instrument für das frühzeitige
Eingreifen bei der Krisenbewältigung der EU um-
gestaltet. Als drittes Instrument wurde im März
2010 ein europäisches Mikrofinanzierungsinstru-
ment für Beschäftigung und soziale Eingliederung
(PROGRESS-Mikrofinanzierungsinstrument) be-
schlossen. 

Die neue Strategie Europa 2020 für Wachstum
und Beschäftigung soll nach 2010 auf bisher Er-
reichtem und gemachten Erfahrungen aufbauen.
Am 3. März 2010 hat die Europäische Kommission
die Strategie Europa 2020 vorgestellt, in deren
Zentrum die Überwindung der Krise und die Vorbe-
reitung der EU-Wirtschaft auf das nächste Jahr-
zehnt stehen. Die Kommission hebt drei Schlüssel-
elemente hervor, die durch konkrete Maßnahmen
auf Ebene der Union und der Mitgliedstaaten um-
gesetzt werden sollen: Intelligentes Wachstum
(Förderung von Wissen, Innovation und Bildung
sowie der digitalen Gesellschaft), Nachhaltiges
Wachstum (ressourceneffizientere Produktion bei
gleichzeitiger Steigerung der Wettbewerbsfähig-
keit) und Integratives Wachstum (Erhöhung der
Beschäftigungsquote, Qualifizierung und Bekämp-
fung der Armut).

Nach der grundsätzlichen Bestätigung dieser drei
Elemente durch den Europäischen Rat im
März 2010 hat der Europäische Rat am 17. Ju-
ni 2010 die neue Strategie Europa 2020 für Be-
schäftigung und intelligentes, nachhaltiges und in-
tegratives Wachstum angenommen und sich auf
fünf Kernziele geeinigt, an denen die Fortschritte
gemessen werden können. 

Der Europäische Rat billigte auch den Entwurf der
Integrierten Leitlinien, die die Wirtschaftspoliti-
schen Grundzüge und die Beschäftigungspoliti-
schen Leitlinien umfassen. Letztere enthalten eine
Leitlinie 10 zur Bekämpfung von gesellschaftli-
cher Ausgrenzung und Armut. Die Beschäfti-
gungspolitischen Leitlinien werden formal vom
Rat erst im Herbst 2010, nach der Stellungnahme
des Europäischen Parlaments, angenommen.

Zur Unterstützung der Strategie wird die Kommis-
sion sieben Leitinitiativen vorlegen, die bis Jahres-
ende 2010 angenommen sein sollen. 
12
Im Bereich der Koordinierung der sozialen Sicher-
heit haben sich Rat und Europäisches Parlament
auf die neue Durchführungsverordnung zur
Grundverordnung 883/04 und deren Anhänge ge-
einigt, die seit 1.5.2010 in Kraft ist.

Weiters wurde eine politische Einigung zur soge-
nannten DrittstaaterVO erreicht, die die VO (EG)
Nr. 859/2003 ersetzen und damit die Bestimmun-
gen der Verordnung (EG) Nr. 883/2004 und ihrer
Durchführungsverordnung (Koordinierung der so-
zialen Sicherheit) auf Drittstaatsangehörige aus-
dehnen soll. 

Im EU-Arbeitsrecht konnte die Richtlinie zur
Gleichbehandlung von Frauen und Männern, die
eine selbständige Erwerbstätigkeit ausüben, nach
einer Einigung mit dem EP im Juni 2010 in zweiter
Lesung abgeschlossen werden. Weiters konnte
eine politische Einigung über die Rahmenverein-
barung über Elternurlaub und zur Aufhebung der
Richtlinie 96/34/EG erreicht werden. 

Im Bereich des EU-ArbeitnehmerInnenschutzes
erreichte der Rat am 8. März 2010 eine politische
Einigung zum Vorschlag über eine Richtlinie des
Rates zur Durchführung der geschlossenen Rah-
menvereinbarung zur Vermeidung von Verletzun-
gen durch scharfe/spitze Instrumente im Kranken-
haus- und Gesundheitssektor.

Am 26. November 2009 hat der Rat der Europäi-
schen Union die Ratifizierung des VN-Überein-
kommens über die Rechte von Menschen mit Be-
hinderungen beschlossen. Bisher ist das VN-
Übereinkommen von 13 Mitgliedsstaaten (u.a.
Österreich) ratifiziert worden. Die Europäische
Kommission wird im 2. Halbjahr 2010 in einer Mit-
teilung die neue Europäische Strategie für Men-
schen mit Behinderungen 2010-2020, die den
2010 auslaufenden aktuellen Aktionsplan nachfol-
gen soll, vorlegen. 

Die EU hat in den letzten Jahren mehrere Fahr-
gastrechte-Verordnungen beschlossen bzw. dis-
kutiert, die für behinderte Menschen wichtige Be-
stimmungen enthalten und bedeutende Verbes-
serungen mit sich bringen.

Das Europäische Jahr gegen Armut und soziale
Ausgrenzung 2010 soll die Öffentlichkeit für die
Themen Armut und soziale Ausgrenzung in Euro-
pa sensibilisieren und insbesondere folgende vier
große Ziele verfolgen: Anerkennung von Rechten,
gemeinsame Verantwortung und Teilhabe, Förde-
rung eines stärkeren sozialen Zusammenhalts und
Engagement und konkretes Handeln in Europa.
Zur Umsetzung dieser Ziele werden auf europäi-
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scher und nationaler Ebene Zusammenkünfte,
Veranstaltungen, Informations- und Aufklärungs-
kampagnen sowie Umfragen, Studien und Akti-
onspläne gefördert, wobei für Maßnahmen in den
Mitgliedstaaten neun Millionen EUR zur Verfü-
gung stehen (für Österreich rd. 255.000 EUR EU-
Mit tel) . Österreichische Akt iv i täten siehe
www.2010 gegenarmut.at.

Sozialpolitische Grundsatz- und 
Querschnittsmaterien

Sozialpolitische Grundlagenarbeit im BMASK er-
folgt zu den thematischen Schwerpunkten Armut
und soziale Ausgrenzung, volkswirtschaftliche
Rahmenbedingungen sowie Verteilung der Ein-
kommen und Sozialleistungen. Forschungsarbei-
ten zu diesen Themen werden im Internet publi-
ziert: http://www.bmsk.gv.at/cms/site/liste.ht-
ml?channel=CH0184 

Das BMASK beauftragt regelmäßige Erhebungen
zu den Einkommens- und Lebensbedingungen
(EU-SILC) gemäß EU-Verordnung sowie die Er-
hebung der Sozialschutzausgaben (ESSOSS)
nach einer unter den EU-Mitgliedstaaten verein-
barten Methodologie.

Zu den sozialen Auswirkungen der Wirtschafts-
und Finanzkrise in Österreich erfolgt seit 2009
eine regelmäßige Berichterstattung und Analyse
(abrufbar unter http://www.bmask.gv.at/cms/site/
liste.html?channel=CH0105 ).

Gender Mainstreaming als Strategie zur Gleich-
stellung der Geschlechter ist ein fixer Bestandteil
des internen und externen Verwaltungshandelns
des Ressorts und wird kontinuierlich weiterentwi-
ckelt. Neben konkreten internen Maßnahmen, wie
etwa im Aus- und Weiterbildungsbereich, sowie
als Kriterium in der Fördergebarung und öffentli-
chen Auftragsvergabe wird eine Vielzahl an Pro-
jekten mit Außenwirkung gezielt unter dem Ge-
sichtspunkt dieser Strategie entwickelt, durchge-
führt und evaluiert. Die konkreten Maßnahmen
und Projekte können über die Website des Res-
sorts (www.bmask.gv.at) sowie auf der Website
der Interministeriellen Arbeitsgruppe Gender
Mainstreaming/Budgeting (www.imag-gmb.at) ab-
gerufen werden.

Im CSR-Bereich (Corporate Social Responsibility)
werden vom BMASK Projekte gefördert bzw.
selbst durchgeführt, die zur Weiterentwicklung
oder zur Verbreitung und Umsetzung des CSR-
Konzepts dienen sollen. 
Das BMASK unterstützt mit seiner männerpoliti-
schen Arbeit eine positive Entwicklung des sozia-
len und gesellschaftlichen Gefüges mit dem Ziel
einer geschlechtergerechten Gesellschaft. Dazu
werden Maßnahmen gegen Buben- und Männer-
gewalt gesetzt, die positive Identitätsbildung von
Buben und männlichen Jugendlichen gefördert
und männliche Rollenbilder weiterentwickelt. Ne-
ben Maßnahmen zur Förderung der Männerge-
sundheit wird die Vereinbarkeit von Familie und
Beruf durch eine aktive Vaterschaft unterstützt
und verstärktes Bewusstsein für die Notwendig-
keit gleichberechtigter Partnerschaften geschaf-
fen.

Um den männlichen Jugendlichen männeruntypi-
sche Arbeits- und Berufsfelder näher zu bringen
und deren Berufswahlspektrum zu erweitern, hat
das BMASK im Jahr 2008 den Boys’ Day ins Le-
ben gerufen. Der Boys’ Day bietet seitdem jährlich
den Buben und Burschen die Gelegenheit einer
beruflichen Horizonterweiterung.

Die Besuchsbegleitung gemäß § 111 Außerstreit-
gesetz (AußStrG) soll dazu beitragen, den per-
sönlichen Kontakt zwischen dem besuchsberech-
tigten Elternteil und minderjährigem Kind neu-
oder wiederanzubahnen. 2009 förderte das Res-
sort 36 und 2010 37 Trägerorganisationen, die
Besuchsbegleitung in insgesamt 157 Besuchsca-
fés bundesweit durchführen. Angesichts der der-
zeitigen Entwicklung am Arbeitsmarkt sowie der
Wirtschaftskrise wurde eine soziale Tangente als
Förderkriterium eingeführt, damit die vorhande-
nen budgetären Mittel in erster Linie jenen Eltern-
teilen zur Verfügung gestellt werden können, die
sich eine Besuchsbegleitung ohne staatliche Un-
terstützung nicht leisten könnten.

Das BMASK setzt sich mit Präventionsmaßnah-
men gegen Gewalt in partnerschaftlichen Bezie-
hungen, gegen Kinder sowie ältere Menschen ein.
Hervorzuheben ist die Zusammenarbeit mit
„White Ribbon“ zur Steigerung der Konfliktfähig-
keit und gewaltfreien Konfliktlösungskompetenz
von Männern und männlichen Jugendlichen. Dies-
bezüglich werden auch die Männerberatungsstel-
len Österreichs unterstützt und gefördert.

Den Bereichen des lebenslangen Lernens und der
Bildung im Alter kommt, gerade vor dem Hinter-
grund eines rasanten Wandels der gesellschaftli-
chen Lebensbedingungen, große Bedeutung zu.
Es wurden Informationsprogramme (z.B. das In-
ternet sicher nutzen), die Förderung nieder-
schwelliger Modellprojekte und Aus- und Weiter-
13
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bildungsmaßnahmen von Erwachsenenbildner-
Innen durchgeführt.

Die Lebensqualität älterer Menschen umfasst
ebenso die Lebensbedingungen in Heimen. Das
österreichweite einheitliche Nationale Qualitäts-
zertifikat (NQZ) bewertet die Qualität der Leis-
tungserbringung von Alten- und Pflegeheimen in
Österreich.

Mit der Novelle 2009 des Bundesgesetzes zur
Förderung von Anliegen der älteren Generation
(Bundes-Seniorengesetz) wurde mit einer Erhö-
hung der Allgemeinen Seniorenförderung auf
mehr als zwei Mio. EUR pro Jahr die Beratung, In-
formation und Betreuung von SeniorInnen durch
die Seniorenorganisationen finanziell ausgebaut
und abgesichert.
14
Freiwilliges Engagement leistet einen wesentli-
chen Beitrag zum gesellschaftlichen Zusammen-
halt. Die Bedeutung des freiwilligen Engagements
für den sozialen Zusammenhalt wird in dem im
Jahr 2009 herausgegebenen „1. Freiwilligenbe-
richt: Freiwilliges Engagement in Österreich“ dar-
gestellt. Die Sonderrichtlinie des BMASK zur För-
derung des Freiwilligen Sozialjahres wurde 2010
um ein weiteres Jahr verlängert. Mit Fördermitteln
werden Jugendliche, die sich während eines Frei-
willigen Sozialjahres unter professioneller Beglei-
tung für andere im Sozialbereich einsetzen, unter-
stützt. Das BMASK erarbeitete in Umsetzung des
Regierungsprogrammes einen Gesetzesentwurf,
der Freiwilligentätigkeit definiert. Ziel ist die Be-
schlussfassung im Europäischen Jahr der Freiwil-
ligentätigkeit zur Förderung der aktiven Bürger-
schaft 2011.
Sozialpolitische Analysen
Sozialausgaben Österreichs 2008

Österreich zählt zu den gut entwickelten Wohl-
fahrtsstaaten. Im Jahr 2008 wurden 28,3% der
jährlichen wirtschaftlichen Wertschöpfung über öf-
fentliche Umverteilung für soziale und gesund-
heitsbezogene Leistungen ausgegeben. Dieser
Prozentsatz liegt knapp über dem EU-Durch-
schnitt.

2009 ist die Sozialquote gemäß vorläufiger Zahlen
so wie in allen EU-Staaten stark angestiegen. Sie
wird über 30% betragen. Wesentliche Ursachen
sind einerseits der krisenbedingte deutliche Rück-
gang des BIP und andererseits der starke Anstieg
der Arbeitslosigkeit. Die Sozialquote wird ab 2010
wieder rückläufig sein.

Zirka die Hälfte (49%) der Sozialausgaben sind
Leistungen für ältere Menschen (v.a. Direkt- und
Hinterbliebenenpensionen, Pflegegelder und Aus-
gaben für Betreuungseinrichtungen), ca. ein Vier-
tel (26%) entfällt auf die öffentliche Gesundheits-
versorgung, ein Zehntel auf Familienleistungen,
8% auf invaliditätsbedingte Leistungen und 5%
auf Arbeitslosen- und Arbeitsmarktleistungen.

70% der Sozialleistungen stehen als Geldleistun-
gen und 30% als Betreuungs- und andere Sach-
leistungen zur Verfügung.

Mehr als die Hälfte aller Geldleistungen (55%)
sind sozialversicherungsrechtliche Leistungen,
18% Beamtenpensionen, 14% universelle Leis-
tungen (v.a. Kinderbetreuungsgeld, Familienbei-
hilfen, Pflegegeld) und weniger als 5% (4,5%) be-
darfsgeprüfte Leistungen.

Bei einer Gesamtbetrachtung aller Sozialsysteme
erfolgt die Finanzierung zu jeweils mehr als einem
Drittel über Zuwendungen aus den Budgets der
Gebietskörperschaften und Arbeitgeberbeiträge
und zu mehr als einem Viertel über Beiträge der
Versicherten. Im EU-Vergleich tragen in Öster-
reich die versicherten Personen einen höheren
Anteil und die staatlichen Zuwendungen einen ge-
ringeren Anteil zur Finanzierung der Sozialsyste-
me bei.

Von den Sozialausgaben entfällt ca. jeweils die
Hälfte auf Frauen und auf Männer. Frauen sind bei
Sozialleistungen, die von der Erwerbskarriere ab-
hängig sind, deutlich schlechter gestellt, während
sie v.a. wegen ihrer höheren Lebenserwartung bei
Gesundheits- und Pflegeleistungen und wegen
der einseitigen Aufteilung der Kinderbetreuung
beim Kinderbetreuungsgeld einen höheren Anteil
an den universellen Leistungen erhalten.

Für die Sozialquote ausschlaggebende Faktoren
sind die demografische und wirtschaftliche Ent-
wicklung und leistungskürzende bzw. leistungs-
verbessernde Reformmaßnahmen. Die Sozial-
quote bewegte sich im Zeitraum 1995 bis 2008
zwischen 28% und 29,6%. In Phasen hohen Wirt-
schaftswachstums lag sie unter 29% und in Pha-
sen niedrigeren Wachstums über 29%. Das reale
jährliche Wachstum der Sozialausgaben hat sich



ZUSAMMENFASSUNG
jedoch seit den 90er Jahren spürbar verringert.
Die erhöhten alterungsbedingten Mehrkosten
wurden durch sozialpolitische Akzentverschie-
bungen und durch kostendämpfende Konsolidie-
rungsmaßnahmen ausgeglichen. So konnte die
Sozialquote trotz Alterung der Gesellschaft län-
gerfristig konstant gehalten werden.

Auf eine ältere Person entfällt ein um sechs Mal
höherer Betrag an Sozialleistungen als für unter
60/65-Jährige. Aufgrund der längerfristig wirken-
den Konsolidierungsmaßnahmen seit Mitte der
90er Jahre und der sozialpolitischen Akzentver-
schiebungen ist mittelfristig trotz der Alterung der
Gesellschaft und trotz des Krisenjahres 2009
höchstens mit einem moderaten Anstieg der Sozi-
alquote bis 2030 zu rechnen.

Armutsgefährdung und soziale 
Ausgrenzung

Der Beitrag zur Armutsgefährdung setzt die natio-
nale Armuts- und Sozialberichterstattung auf Ba-
sis von EU-SILC 2008 (Statistics on Income and
Living Conditions) und der nationalen Indikatoren
zum Monitoring sozialer Eingliederung fort.
2010 ist das Europäische Jahr zur Bekämpfung
von Armut und sozialer Ausgrenzung, in dem die
Mitgliedsstaaten und die europäische Union ihr
politisches Engagement für die Bekämpfung von
Armut und sozialer Ausgrenzung bekräftigen. Im
Juni 2010 haben sich die europäischen Regierun-
gen auf eine neue Wachstumsstrategie („smart,
sustainable and inclusive growth“) bis zum
Jahr 2020 geeinigt. Erstmals wird in einem der
fünf Teilziele eine quantitative Vorgabe für die
Senkung von Armut und Ausgrenzung auf europä-
ischer Ebene formuliert.

Die Armutsgefährdungsschwelle lag 2008 bei ei-
nem jährlichen Einkommen von 11.406 EUR für
einen Einpersonenhaushalt, das sind pro Monat
815 EUR (Jahresvierzehntel) bzw. 951 EUR (Jah-
reszwölftel). Für jede weitere erwachsene Person
im Haushalt erhöht sich die Schwelle pro Monat
um 407 EUR (Jahresvierzehntel) bzw. 475 EUR
(Jahreszwölftel), für jedes Kind um 244 EUR (Jah-
resvierzehntel) bzw. 285 EUR (Jahreszwölftel).

Laut EU-SILC 2008 liegt die Armutsgefährdungs-
quote bei 12,4%. Im Zeitvergleich von 2004 bis
2008 erweist sich die Armutsgefährdungsquote
als weitgehend konstant. Sie beträgt seit Einfüh-
rung von EU-SILC zwischen 12% und 13%. Kin-
der und Jugendliche sowie ältere Frauen haben
über alle Jahre eine über dem Durchschnitt liegen-
de Armutsgefährdung. Die überproportionale Ar-
mutsgefährdung in Ein-Eltern-Haushalten lässt
sich über alle Jahre nachweisen: Zwischen einem
Viertel und einem Drittel der Personen in dieser
Haushaltsform sind von Armutsgefährdung betrof-
fen. Familien mit drei oder mehr Kindern haben mit
20% ebenfalls eine erhöhte Armutsgefährdung.
Auch Menschen mit ausländischer Herkunft, ge-
ringer Bildung oder mit Behinderung sind häufiger
armutsgefährdet. Bei Personen im Erwerbsalter
ist der Grad der Beschäftigungseinbindung der
wesentliche Faktor für das Ausmaß der Armutsge-
fährdung.

Sozialtransfers leisten einen großen Beitrag zur
Verringerung von Armutsgefährdung. Nach Sozi-
alleistungen beträgt die Armutsgefährdungsquote
rd. 12%, ohne Sozialleistungen (aber mit Pensio-
nen) befänden sich mit 24% doppelt so viele Men-
schen unterhalb der Armutsgefährdungsschwelle.
Ohne Pensionen und Sozialleistungen läge die
Armutsgefährdungsquote sogar bei 43%. Dem-
nach verringert sich die Zahl der Menschen durch
staatliche Transferzahlungen von insgesamt
rd. 3,5 Millionen auf rd. eine Million.

Die Messung der Armutsgefährdung bezieht sich
nur auf einen Teil der verfügbaren Ressourcen.
Der Indikator finanzielle Deprivation bezieht sich
auf die Leistbarkeit jener Merkmale, die von einer
Mehrheit der Bevölkerung als „absolut notwendig“
für einen angemessenen Lebensstandard in Ös-
terreich bezeichnet werden. Ein Fünftel der Bevöl-
kerung kann sich zwei oder mehr der erhobenen
Merkmale nicht leisten und damit nicht an einem
Mindestlebensstandard in Österreich teilhaben.
Finanzielle Deprivation kann auch Personen be-
treffen, deren Einkommen über der Armutsgefähr-
dungsschwelle liegt, die aber mit hohen Lebens-
haltungskosten oder Schulden kämpfen. Gerade
verschuldete Haushalte sind sehr von Deprivation
betroffen. 

Knapp 500.000 Personen bzw. 6% der Bevölke-
rung sind nach EU-SILC 2008 manifest arm, d.h.
sie sind sowohl finanziell benachteiligt (armutsge-
fährdet) als auch können sie nicht am Mindestle-
bensstandard teilhaben (finanzielle Deprivation).

Da EU-SILC auch eine Längsschnitterhebung ist,
können Zahlen zum EU-Indikator „dauerhafte Ar-
mutsgefährdung“ vorgelegt werden. Dieser Indi-
kator weist jenen Prozentsatz der Bevölkerung
aus, der im Jahr der Befragung und in mindestens
zwei von drei vorhergehenden Jahren in einem ar-
mutsgefährdeten Haushalt lebt. Rund 5% der Be-
völkerung sind nach dieser Definition dauerhaft
15
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armutsgefährdet. Das entspricht 390.000 Betrof-
fenen im Zeitraum 2004 bis 2007.

In der 2010 beschlossenen Europa 2020 Strate-
gie wurde auf europäischer Ebene erstmals ein
quantitatives Ziel zur Armutsreduktion beschlos-
sen. Die Zahl der in sozialen Problemlagen leben-
den Menschen soll innerhalb von 10 Jahren von
derzeit 120 Mio. auf 100 Mio. reduziert werden. In
dieser Zahl sind nicht nur – wie bisher – die Perso-
nen erfasst, die weniger als 60% des Medianein-
kommens verfügen, sondern zusätzlich auch ma-
teriell deprivierte Personen und Personen in er-
werbslosen Haushalten, auch wenn ihre Einkom-
men über den Armutsgefährdungsschwellen lie-
gen. Mit dieser Definition wird nicht mehr aus-
schließlich auf Einkommensarmut, sondern auch
auf andere Formen sozialer Benachteiligung fo-
kussiert.

In Österreich beträgt die Zahl der Ausgrenzungs-
gefährdeten auf Basis von EU-SILC 2008
1,535 Mio. Die österreichische Bundesregierung
hat sich zum Ziel gesetzt, diese Zahl bis 2020 um
mindestens 235.000 Personen zu reduzieren.

Die Entwicklung und Verteilung der 
Einkommen

Die Entwicklung des Volkseinkommens und sei-
ner Verteilung verlief in der letzten Dekade außer-
gewöhnlich volatil. Der Lohnanteil am Volksein-
kommen ging in der Phase schwacher Konjunktur
2002/2004 und auch in der Hochkonjunktur 2004/
2008 kräftig zurück; hingegen erhöhte er sich in
der großen Rezession 2008/2009 merklich. Die
unbereinigte Lohnquote sank von 71,9% im Jahr
2000 auf 67,2% im Jahr 2008. In der Rezession
stieg die Lohnquote einerseits wegen des tiefen
Einbruchs von Produktion und Gewinnen und an-
dererseits wegen der mit Verzögerung reagieren-
den Lohnabschlüsse wieder deutlich an (2009:
70,9%). Im Durchschnitt der Jahre 2001 – 2009
stiegen die Arbeitnehmerentgelte mit nominell
+3,2% pro Jahr dennoch langsamer als die Ge-
winn- und Vermögenseinkommen (+4% pro Jahr).
Trotz der relativ hohen Nettoreallohnerhöhungen
für das Jahr 2009 (+3,3% je unselbständig aktiv
Beschäftigten) stiegen im gesamten Zeitraum
(2001 – 2009) die Nettoreallöhne um durchschnitt-
lich nur um jährlich 0,7%.

Auch bei der personellen Einkommensverteilung
ist ein Trend hin zu einer steigenden Ungleichheit
beobachtbar. So stieg der Gini-Koeffizient der
lohnsteuerpflichtigen Einkommen aller Arbeitneh-
16
mer und Arbeitnehmerinnen zwischen 1995 und
2008 um 9,2%. Es bestehen zum Teil ausgepräg-
te Lohn- und Einkommensunterschiede nach Ge-
schlecht, Berufsgruppe und Branche.

Insgesamt verdienen Frauen zwei Drittel vom
durchschnittlichen Einkommen der Männer. Der
geschlechtsspezifische Einkommensunterschied
ist bei den Arbeitern und Arbeiterinnen sowie den
Angestellten am stärksten ausgeprägt, während
er bei den Beamten und Beamtinnen weniger als
15% beträgt. Weibliche Lehrlinge verdienen trotz
der Gemeinsamkeiten hinsichtlich des Qualifikati-
onsniveaus und der Arbeitszeit gut ein Fünftel we-
niger als ihre männlichen Kollegen. Nach einer
Bereinigung der Einkommen anhand der geleiste-
ten Arbeitszeit beträgt der „gender gap“ in der Ent-
lohnung über alle Beschäftigte etwa 22%. Nur ein
Teil dieses geschlechtsspezifischen Stundenlohn-
unterschieds kann anhand von beobachtbaren
Merkmalen wie Qualifikation, Berufserfahrung und
Branchenzugehörigkeit erklärt werden.

Erstmals wurde die Einkommensentwicklung und
Verteilung selbständig Erwerbstätiger anhand un-
terschiedlicher Datengrundlagen analysiert. Ins-
gesamt liegen die Selbständigeneinkommen (Ge-
werbetreibende und Selbständige im engen Sinn)
im Durchschnitt höher als die Einkommen der Ar-
beiter und Arbeiterinnen und Angestellten. Höher
ist auch die Ungleichheit der Einkommensvertei-
lung. Der Gini-Koeffizient bei Einkommen aus
selbständiger Arbeit im engeren Sinn betrug 2007
0,552, bei Einkommen aus Land- und Forstwirt-
schaft 0,512 und bei Einkommen aus Gewerbebe-
trieb 0,505. Der vergleichbare Wert der unselb-
ständig Beschäftigten (einschließlich Beamte und
Beamtinnen) lag bei 0,446.

Einige Aspekte der Vermögensverteilung 
in Österreich

Die statistische Situation bezüglich Daten zum
Vermögen privater Haushalte ist unbefriedigend:
Eine Datenquelle zur Berechnung der üblichen
Verteilungsmaße zum Nettovermögen der priva-
ten Haushalte – wie es sie für andere Länder gibt –
ist in Österreich nicht verfügbar.

Die Ergebnisse der vorliegenden Studie der
OeNB wurden durch ein Zusammenführen von
Teilergebnissen aus verschiedenen Datenquellen
ermöglicht. Diese Datenquellen sind in Österreich
die Gesamtwirtschaftliche Finanzierungsrech-
nung (GFR), die Geldvermögenserhebung 2004
(SHFW 2004) und die Immobilienvermögenserhe-
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bung 2008 (HSHW 2008) der Österreichischen
Nationalbank (OeNB). Das Problem einer man-
gelnden statistischen Erfassung der hohen Ver-
mögen bleibt dennoch bestehen, da der obere
Rand der Vermögensverteilung wissenschaftlich
weitgehend unerforscht ist.

Unter Berücksichtigung anderer Datenquellen
(Bankenstatistik, VGR, private Vermögensberich-
te) ergibt sich eine noch höhere Geldvermögen-
sungleichheit als jene, die im Sozialbericht 2008-
2009 ausgewiesen wurde.

2009 verfügte der Haushaltssektor über ein Geld-
vermögen von 473 Mrd. EUR, davon entfielen auf
die Haushalte im engeren Sinn (selbstständig Er-
werbstätige und Privatpersonen) 440 Mrd.  EUR.
Den größten Teil des restlichen Geldvermögens
(26,4 Mrd.  EUR) vereinen Privatstiftungen auf
sich.

Während nur 2% der österreichischen Sparbücher
Einlagen über 50.000 EUR aufweisen, machen die-
se Einlagen fast ein Drittel des Gesamtwerts aller
Sparbücher aus. Weiters ist das Einlagenvolumen
auf diesen hoch dotierten Sparbüchern stärker ge-
stiegen als jenes auf den niedrig dotierten Spar-
büchern.

Im Krisenjahr 2009 wurden bei den Vermögens-
einkommen trotz eines Rückgangs von 31% netto
16 Mrd.  EUR lukriert, also knapp 10% des verfüg-
baren Einkommens.

Die Immobilienvermögensungleichheit ist in Ös-
terreich beträchtlich. Sie wird bestimmt durch Ein-
kommen, Bildung und Alter (ältere Personen hat-
ten länger Zeit Vermögen aufzubauen). Insbeson-
dere bei der Immobilienvermögensverteilung sind
Erbschaften wichtig. Sie führen zu einer Verfesti-
gung sozialer Ungleichheit über Generationen.

Der Gini-Koeffizient beim Immobilienvermögen be-
trägt 0,76. Die Top-10% halten 37% (hochgerech-
net 170 Mrd.  EUR) an den gesamten Immobilien-
werten in Hauptwohnsitzen und 85% (hochgerech-
net 370 Mrd.  EUR) des gesamten weiteren Immo-
bilienvermögens. Nach der Höhe des Vermögens-
wertes betrachtet, stellt selbst genutzter Immobili-
enbesitz die wichtigste Anlageform dar. Besonders
ausgeprägt ist die Konzentration der Immobilien-
vermögensverteilung jedoch bei den Nebenimmo-
bilien (wie Zweitwohnsitzen, Ferienimmobilien oder
Immobilienveranlagungen). 

Die wenigen für Österreich derzeit verfügbaren
Vermögensverteilungsdaten (Geld- und Immobili-
envermögen) entsprechen internationalen Ver-
gleichsdaten. So besitzen etwa in Deutschland die
obersten 5% der Vermögenden einen Anteil am
gesamten Nettovermögen von 46% – die obersten
1% sogar über 23%. Und die EZB kommt auf Ba-
sis anderer Datenquellen zu einer ähnlichen An-
teilseinschätzung des Immobilienvermögens am
gesamten Vermögen wie die OeNB.

Daten zu Vermögensbeständen sowie zu ihrer Zu-
sammensetzung und Verteilung sind für die Geld-
politik, für Fragen der Finanzmarkstabilität und für
weitere wirtschaftspolitische Themen als empiri-
sche Grundlage unverzichtbar. Die Ergebnisse
der laufenden ersten Runde des Household Fi-
nance and Consumption Survey (HFCS) des Eu-
rosystems und die geplanten zukünftigen Wellen
dieser Erhebungen werden erst eine angemesse-
ne analytische Fundierung für die Wissenschaft
sowie für die Wirtschaftspolitik bedeuten.
17
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1. Arbeitsmarktpolitik
Nach dem Arbeitsmarktservicegesetz (AMSG) ist
es Ziel und Aufgabe des Arbeitsmarktservice
(AMS), im Rahmen der Vollbeschäftigungspolitik
der Bundesregierung zur Verhütung und Beseiti-
gung von Arbeitslosigkeit unter Wahrung sozialer
und ökonomischer Grundsätze im Sinne einer ak-
tiven Arbeitsmarktpolitik auf ein möglichst voll-
ständiges, wirtschaftlich sinnvolles und nachhal-
tiges Zusammenführen von Arbeitskräfteangebot
und -nachfrage hinzuwirken. Dadurch sollen die
Versorgung der Wirtschaft mit Arbeitskräften so-
wie die Beschäftigung aller Personen, die dem Ar-
beitsmarkt zur Verfügung stehen, bestmöglich ge-
sichert werden.

Die vom AMS umzusetzende Arbeitsmarktpolitik
konzentriert sich auf die Vermittlung von geeig-
neten Arbeitskräften auf Arbeitsplätze, die Unter-
stützung bei der Beseitigung von Vermittlungshin-
dernissen, Maßnahmen zur Erhöhung der Trans-
parenz am Arbeitsmarkt (Arbeitsmarktanalysen,
eJob-Room etc.), Verringerung der qualitativen
Ungleichgewichte zwischen Arbeitskräfteangebot
und -nachfrage durch arbeitsmarktbezogene Um-
und Nachschulungen bzw. Höherqualifizierung
sowie Sicherung der wirtschaftlichen Existenz der
arbeitslos vorgemerkten Personen im Rahmen
der Arbeitslosenversicherung.

Der Arbeitsminister hat dem AMS für die Durch-
führung der Arbeitsmarktpolitik allgemeine Zielv-
orgaben zu geben. Derzeit erfolgt die Durchfüh-
rung der Arbeitsmarktpolitik nach den Zielvorga-
22
ben aus dem Jahr 2006. Es werden jedoch in Ab-
stimmung mit den Sozialpartnern neue Zielvorga-
ben erarbeitet, die folgende arbeitsmarktpolitische
Ziele anpeilen:
» Weiterentwicklung der Strategie frühzeitiger

Intervention
» Langzeitarbeitslosigkeit verhindern und Lang-

zeitbeschäftigungslosigkeit abbauen
» Jugendlichen den erfolgreichen Ersteinstieg

in den Arbeitsmarkt ermöglichen
» Frauen: Gleichstellung der Geschlechter am

Arbeitsmarkt forcieren und der geschlechts-
spezifischen Segregation begegnen

» Intensivierung von Maßnahmen und Förde-
rungen für Ältere, um Langzeitarbeitslosigkeit
entgegenzuwirken und eine höhere Erwerbs-
tätigkeit der Älteren zu gewährleisten

» berufsfachliche Potenziale von MigrantInnen
aktivieren

» Teilhabe von Menschen mit gesundheit-
lichen Einschränkungen am Erwerbsleben er-
möglichen bzw. erleichtern und Betriebe für
die Integration von behinderten und gesund-
heitlich beeinträchtigten Personen in die Ar-
beitswelt sensibilisieren und erforderlichen-
falls unterstützen

Details der Umsetzung der Arbeitsmarktpolitik
durch das AMS sind dem Geschäftsbericht des
AMS zu entnehmen: www.ams.at; http://www.ams.at/
ueber_ams/14194.html
1.1 Entwicklung des Arbeitsmarktes
Die ab dem Herbst 2008 in vollem Ausmaß spür-
baren Auswirkungen der internationalen Finanz-
und Wirtschaftskrise setzten auch den österrei-
chischen Arbeitsmarkt verstärkt unter Druck.
Nach den ausnehmend guten Vorjahren mit jah-
resdurchschnittlichen Zuwächsen der Beschäfti-
gung um mehr als 75.000 Stellen ließ die Nachfra-
ge nach Arbeitskräften im Verlauf der ersten Mo-
nate 2009 deutlich nach. Im Gesamtjahr 2009
wurde ein Rückgang der unselbständig Beschäf-
tigten um 47.000 verzeichnet.

Die Wirtschaftskrise hat Österreich vor allem bei
den Exporten getroffen. Diese brachen innerhalb
eines Jahres um beinahe 18% ein. Der Rückgang
der Ausfuhren wirkte sich entsprechend auf die
Produktion und Beschäftigungsentwicklung aus.
Am Höhepunkt der Krise – im Sommer 2009 – war
in der österreichischen Warenproduktion binnen
eines Jahres beinahe jeder zehnte Arbeitsplatz
verloren gegangen. Im Jahresdurchschnitt 2009
verzeichnete dieser Bereich einen Beschäfti-
gungsrückgang um 6,0%. Besonders stark betrof-
fene Wirtschaftsabteilungen waren die Herstel-
lung von Kraftwagen und Kraftwagenteilen, der
Maschinenbau und die Herstellung von Metaller-
zeugnissen. Vor dem Abbau der Stammbeleg-
schaft wurden vor allem überlassene Arbeitskräfte
abgebaut. In der Folge ging der Bestand an Be-
schäftigten in diesen Branchen binnen Jahresfrist
um 19% zurück.

Im Bauwesen ging die Beschäftigung im Jahres-
durchschnitt 2009 um 2,1% relativ moderat zu-

http://www.ams.at/
http://www.ams.at/ueber_ams/14194.html
http://www.ams.at/ueber_ams/14194.html
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rück. Im Dienstleistungssektor konnte – abgese-
hen von der Arbeitskräfteüberlassung – sogar ein
leichtes Beschäftigungswachstum von +0,3% ver-
zeichnet werden.

Durch die beschäftigungspolitischen Maßnahmen
der Bundesregierung konnte in Österreich der
Tiefpunkt der Gesamtentwicklung verhältnismä-
ßig rasch überwunden werden. So zeigten die Er-
gebnisse der Arbeitskräfteerhebung der Statistik
Austria schon für das 4. Quartal 2009 erstmals
wieder einen leichten Anstieg der Gesamtbe-
schäftigung. Ende August 2010 lag die Zahl der
aktiv Beschäftigten laut Hauptverband der Sozial-
versicherungsträger bereits um +51.500 über dem
Vorjahreswert. 
Unselbständig beschäftigte Frauen und Männer
Jahresdurchschnitt 2009*

Wirtschaftsbereich/
Beschäftigungsstatus Frauen Veränderung

 in % Männer Veränderung
 in %

Primärsektor 6.631 +6,3% 11.452 +3,0%
Sekundär-/ Produktionssektor 184.751 -4,3% 677.471 -4,4%
darunter 

Herstellung von Waren 146.532 -5,9% 426.538 -6,1%

Bauwesen 29.918 +0,7% 213.252 -2,4%

Tertiär-/Dienstleistungssektor 1.296.445 +0,7% 1.080.550 -1,4%
darunter 

Arbeitskräfteüberlassung 15.712 -11,7% 43.451 -21,0%

Verkehr und Lagerei 39.894 -2,1% 149.734 -3,5%

Handel 283.817 -0,7% 234.243 -2,0%

Tourismus 107.420 -1,0% 71.303 -1,6%
Finanz- und 
Versicherungsdienstleistungen 61.274 +3,3% 60.419 +1,9%

Kunst, Unterhaltung und Erholung 14.187 +3,5% 17.761 +2,5%

Erziehung und Unterricht 53.512 +5,0% 38.679 +4,3%

Gesundheits- und Sozialwesen 158.377 +3,1% 48.003 +16,6%

Aktiv Beschäftigte 1.488.644 +0,1% 1.770.666 -2,5%
Gesamt** 1.587.961 -0,1% 1.785.575 -2,5%

* Jahresdurchschnitt 2009: berechnet auf Basis der Daten des Hauptverbandes der Sozialversicherungsträger; 
** einschließlich Präsenzdiener und Karenzgeld- und KinderbetreuungsgeldbezieherInnen mit aufrechtem Dienstverhältnis. 
Quelle: AMS DWH
1.1.1 Wirkung konjunktur- und 
beschäftigungspolitischer 
Maßnahmen

Das Österreichische Wirtschaftsforschungsinstitut
stellt in einer Untersuchung fest, dass die beiden
Konjunkturpakete und die Steuerreform der Bun-
desregierung (inklusive ergänzender Maßnahmen
der Länder und Konjunkturmaßnahmen der
Haupthandelspartner) 41.000 Arbeitsplätze gesi-
chert haben. Einen noch höheren zusätzlichen Ef-
fekt haben die Arbeitsmarktpakete gebracht.
Durch diese werden mehr als 45.000 Arbeitsplät-
ze erhalten bzw. neu geschaffen. Gemeinsam mit
den sonstigen arbeitsmarktpolitischen Maßnah-
men ergibt das für 2009 einen Beschäftigungsef-
fekt von rd. 100.000 Arbeitsplätzen.

» Die Reform der Kurzarbeit ist für einen groß-
en Teil der Beschäftigungseffekte (rd. 30.000
Arbeitsplätze) verantwortlich. Die Hälfte da-
von ist auf den raschen Ausbau der Möglich-
keit zur auftragsbedingten Arbeitszeitverkür-
zung zurückzuführen. Weitere 15.000 Ar-
beitsplätze wurden durch die Möglichkeit zur
Verlängerung der Kurzarbeit bis zu 24 Mo-
nate sowie die volle Übernahme der Sozial-
versicherungsbeiträge durch das Arbeits-
23
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marktservice ab einer Dauer von über 6 Mo-
naten gesichert.

» Durch die Reform der Altersteilzeit sowie die
Erweiterung des Solidaritätsprämienmodells
werden 3.000 weitere Jobs gesichert.

» Auch die Bildungskarenz kann mittelfristig bis
zu 10.000 Arbeitsplätze sichern. Auftragseng-
pässe bei Betrieben können nun kurzfristig
für Weiterbildungsmaßnahmen genutzt wer-
den. Dadurch wird nicht nur der Arbeitsplatz
gesichert, mit der höheren Qualifizierung stei-
gen auch die weiteren Chancen der betrof-
fenen Menschen auf dem Arbeitsmarkt.

» Darüber hinaus kann die Förderung der Be-
schäftigungsaufnahme bei Ein-Personen-Un-
ternehmen mittelfristig rd. 3.000 zusätzliche
Arbeitsplätze bringen.

Dazu kommen noch direkte Beschäftigungsmaß-
nahmen im Rahmen der aktiven Arbeitsmarktpoli-
tik der Bundesregierung. Hier wurden im
Jahr 2009 mehr als 12.000 Arbeitsplätze geschaf-
fen:
» Die „Aktion 4.000“ (Gemeindenahes Beschäf-

tigungsprogramm) soll 4.800 Arbeitsplätze
24
durch die Förderung von Beschäftigungsauf-
nahmen im gemeinnützigen Bereich schaf-
fen.

» Sozialökonomische Betriebe bzw. gemein-
nützige Beschäftigungsprojekte bieten derzeit
mehr als 7.600 Arbeitsplätze. Diese Beschäf-
tigungsformen wurden innerhalb eines Jahres
um mehr als ein Viertel ausgebaut.

Neben den Arbeitsplatz sichernden Maßnahmen
liegt der Fokus auch auf der Förderung der Be-
rufsausbildung. Daher wurde die Anzahl der Plät-
ze im Rahmen der überbetrieblichen Lehrausbil-
dung im Ausbildungsjahr 2009/2010 um mehr als
30% auf nunmehr 12.300 angehoben.

1.1.2 Arbeitslosigkeit

Die Krise kostete weltweit Arbeitsplätze. Auch in
Österreich stieg die Arbeitslosigkeit im Jahr 2009
um +48.000 bzw. um +22,9% auf rd. 260.000 Per-
sonen (Durchschnittsbestand). Die Arbeitslosen-
quote (nach den Kriterien von EUROSTAT) stieg
2009 um einen Prozentpunkt auf 4,8%.
Vorgemerkte Arbeitslose
Jahresdurchschnitt 2009

Status vor der
Arbeitslosigkeit

 Jahresdurch-
schnittsbestand

Veränderung zum Vorjahr
absolut relativ (%)

Primärsektor 1.842 + 350 + 23,5

Sekundärsektor1) 66.290 + 18.140 + 37,7

dar.: Herstellung von Waren 34.424 + 12.254 + 55,3

Tertiärsektor 180.518 + 28.536 + 18,8

Insgesamt 248.650 + 47.026 + 23,3

Sonstige (z.B. BerufsrückkehrerInnen) 11.660 + 1.030 + 9,7

Gesamt 260.310 + 48.056  + 22,6
1) Produzierendes Gewerbe und Industrie einschließlich Bauwesen, Energie- und Wasserversorgung
Quelle: AMS DWH
Da die „männerdominierte“ Warenproduktion von
den Exportrückgängen besonders stark betroffen
war, stieg die Arbeitslosigkeit von Männern über-
durchschnittlich stark an. 72,4% des Anstiegs der
vorgemerkten Arbeitslosen im Jahr 2009 entfiel
auf Männer. Zu Beginn des Abschwungs nahm
zudem die Arbeitslosigkeit von Jugendlichen
überproportional stark zu. Dies war unter anderem
auch auf die verminderten Zugangschancen für
NeueinsteigerInnen zurückzuführen. Mit der wie-
der zunehmenden Beschäftigungsdynamik konn-
te in Verbindung mit einem deutlich verstärkten ar-
beitsmarktpolitischen Maßnahmenbündel diese
Entwicklung wieder gedreht werden. Seit En-
de 2009 war die Arbeitslosigkeit der 15- bis 19-
Jährigen und seit März 2010 auch jene der 20- bis
24-Jährigen wieder rückläufig.

Die Daten von August 2010 zeigen, dass die Ar-
beitslosigkeit (Durchschnittsbestand) um 20.405
zurückging; selbst bei Einrechnung der Schu-
lungsmaßnahmen des AMS (+5.171) weist Öster-
reich deutlich rückläufige Zahlen auf.
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Veränderung der Arbeitslosigkeit nach Geschlecht
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Weitere Daten zum Arbeitsmarkt finden sich auf
der Webseite des BMASK zum Wirtschafts- und
Arbeitsmarktsystem http://www.dnet.at/elis 

Durch den zielgerichteten Ausbau der Arbeits-
marktpolitik und die Konjunkturbelebungsmaß-
nahmen ist es der österreichischen Regierung
nach 16 Monaten Krise aufgrund der rasch gesetz-
ten Maßnahmen gelungen, erstmals wieder einen
Rückgang der Arbeitslosenzahlen zu erreichen.
Die Position des österreichischen Arbeitsmarktes
ist im internationalen Vergleich herausragend:
EUROSTAT weist für Juli 2010 einen Wert von
3,8% für die Arbeitslosenquote Österreichs aus.
Damit liegt Österreich auf dem ersten Platz inner-
halb der Europäischen Union. Die durchschnitt-
liche Arbeitslosenquote der EU-27 beträgt 9,6%
und liegt damit deutlich über dem österreichischen
Wert. 
Quelle: EUROSTAT, Österreich: Juli 2010

Österreich: Juli 2010, Quelle: EUROSTAT

Gesamtarbeitslosenquote im europäischen Vergleich
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1.2 Die drei Arbeitsmarktpakete 2009/2010
Aufbauend auf dem Regierungsprogramm 2008-
2013 „Gemeinsam für Österreich“ steuerte die ös-
terreichische Bundesregierung 2009 mit aktiver
Beschäftigungs- und Arbeitsmarktpolitik den Fol-
gen der Finanz- und Wirtschaftskrise am Arbeits-
markt entgegen. 2009 wurden drei Arbeitsmarkt-
pakete mit einer Vielfalt von Einzelmaßnahmen
beschlossen und umgesetzt:
» Vom „Arbeitsmarktpaket I“, das im Februar

2009 mit einem budgetären Volumen von ca.
220 Mio. EUR beschlossen wurde, konnten
ca. 70.000 Menschen profitieren.

» Das „Arbeitsmarktpaket II“ vom Juni 2009 hat
ein jährliches Volumen von ca. 100 Mio. EUR
bis 2013; in Summe profitieren von den Ein-
zelmaßnahmen jährlich ca. 320.000 Men-
schen.

» Der Mitteleinsatz für aktive Arbeitsmarktpolitik
(inklusive Kurzarbeit) – unter anderem auch
für das „Arbeitsmarktpaket III“ – wurde 2010
26
um 47 Mio. EUR auf 1.357 Mio. EUR aufge-
stockt.

Als wesentliche Inhalte dieser aufeinander abge-
stimmten Maßnahmenbündel lassen sich dabei
drei arbeitsmarktpolitische Schwerpunkte zusam-
menfassen: Die Förderung von Beschäftigung, die
Erhaltung von Arbeitsplätzen und die Qualifikation
von arbeitslosen Menschen.
Die Tabelle gibt einen Überblick zum Ausmaß der 
in 1.2.2 – 1.2.9 beschriebenen arbeitsmarktpoli-
tischen Krisenmaßnahmen (Daten zur Kurzarbei-
tshilfe scheinen im Abschnitt 1.2.1 auf).

1.2.1 Kurzarbeitsbeihilfe

Kurzarbeit war das Instrument, das im Jahre 2009
als Reaktion auf die Auswirkungen der Finanz-
und Wirtschaftskrise in großem Umfang zur Siche-
rung der Beschäftigung in zahlreichen Unterneh-
men eingesetzt wurde..
Ausmaß der arbeitsmarktpolitischen Krisenmaßnahmen

Maßnahme Anzahl Personen * Zeitraum *

Überbetriebliche 
Lehrausbildung

8.439
(Bestand Personen) Stand: Ende August 2010

Aktion Zukunft Jugend Vermittlung Arbeitsplatz: 97.315
Kursangebot: 52.855 Jänner – August 2010

Förderung von Einpersonen-
Unternehmen 508 Sept.2009 – August 2010

Kombilohn neu 5.521 Jänner – August 2010

Aktion 4.000 5.433 Sept. 2009 – Juli 2010

Aktion +6.000

8.533
(+ 70,4% genehmigte Förderfälle 
bei Einstellbeihilfe im Vergleich 

zum Vergleich)

Jänner – Juli 2010

Qualifizierungsbonus 40.122
(+63,7% im Vorjahresvergleich) Jänner – August 2010

Regionale 
Fachkräftequalifzierung

10.868
(eingetreten, absolviert) Jänner – August 2010

Bildungskarenz neu* 4.694
(LeistungsbezieherInnen) Stand: August 2010

Altersteilzeit*
5.282

(LeistungsbezieherInnen neue 
Regelung)

Stand: August 2010

* vorläufige Werte
Quelle: AMS DWH, eigene Berechnungen BMASK
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Gesetzliche Grundlagen
Mit dem Beschäftigungsförderungsgesetz 2009
wurde die Regelung der Kurzarbeitsbeihilfen aus
dem Arbeitsmarktförderungsgesetz (AMFG) ins
Arbeitsmarktservicegesetz (AMSG) (§§ 37b
und 37c) übertragen. Die neuen gesetzlichen Re-
gelungen lassen mehr Freiraum für die nunmehr
vom Verwaltungsrat des AMS (also unter wesent-
licher Einbindung der Sozialpartner) festzule-
genden Richtlinien. Es gibt keine starren Stunden-
grenzen mehr, sondern eine Bandbreite der Min-
destbeschäftigungs- und Ausfallszeiten zwischen
10% und 90% der Normalarbeitszeit. Bei Durch-
führung von Qualifizierungsmaßnahmen im Rah-
men von Kurzarbeit können Qualifizierungsbeihil-
fen gewährt werden. Die Beihilfe kann bei Bedarf
insgesamt bis zu 18 Monate, bei Vorliegen beson-
derer Umstände auch darüber hinaus gewährt
werden.

Mit dem Arbeitsmarktpaket II wurde unter der Vor-
aussetzung, dass bis spätestens Ende 2010 be-
reits eine Beihilfe gewährt wurde, die zulässige
Gesamtdauer der Beihilfengewährung auf bis zu
24 Monate ausgedehnt und die Abgeltung der er-
höhten Aufwendungen des Dienstgebers für die
Sozialversicherungsbeiträge ab dem siebenten
Monat vorgesehen.

Voraussetzungen für die Gewährung dieser 
Beihilfe
» zeitlich begrenzte wirtschaftliche Schwierig-

keiten
» Ursachen sind unternehmensexterne Um-

stände, die vom Unternehmen nur schwer
oder gar nicht beeinflussbar sind

» Information von Belegschaft und Betriebsrat
» Benachrichtigung des AMS über Beschäfti-

gungsschwierigkeiten und Inanspruchnahme
der Beratung des AMS, bei der alternative
Lösungsansätze diskutiert werden

» Abschluss einer Sozialpartnervereinbarung
über die Dauer der Kurzarbeit, die Anzahl der
betroffenen ArbeitnehmerInnen, das Aus-
maß der Ausfallstunden und – im Falle von
Qualifizierungsbeihilfe für Kurzarbeit – das
Vorliegen eines Ausbildungskonzepts.

Dauer und Höhe der Beihilfe
Die Beihilfengewährung erfolgt jeweils für maxi-
mal sechs Monate im Rahmen der gesetzlich fest-
gelegten Gesamtdauer (derzeit 24 Monate).

Die Höhe entspricht den in den Bundesrichtlinien
des AMS festgelegten Pauschalsätzen je Ausfall-
stunde. Diese Pauschalsätze richten sich nach
den Aufwendungen, die der Arbeitslosenversiche-
rung im Falle von Arbeitslosigkeit entstehen wür-
den. Hinzu kommt der ergänzende Teilbetrag für
Sozialversicherungsbeiträge des Dienstgebers.

Personen in Kurzarbeit und Ausgaben
Als unmittelbare Auswirkung der weltweiten Fi-
nanz- und Wirtschaftskrise wurden im Okto-
ber 2008 die ersten Anträge auf Gewährung einer
Kurzarbeitsbeihilfe eingebracht, deren Zahl in den
Folgemonaten sprunghaft anstieg und ab
Mai 2009 zurückging. Im Jahresdurchschnitt 2009
waren 42.900 Personen zur Kurzarbeit angemel-
det. Im April 2009 wurde ein Spitzenwert von ge-
planten 56.600 Personen verzeichnet.

Die Zahl der effektiv kurzarbeitenden Arbeitneh-
merInnen im Jahr 2009 betrug rund 66.400 Per-
sonen und hat ihren Höchststand im April 2009 mit
37.087 in mehr als 300 Betrieben erreicht. Seit
August 2009 sinken die Kurzarbeitsteilnahmen
kontinuierlich und Ende März 2010 erreichte die
Zahl der Kurzarbeitenden etwas über 11.000 Per-
sonen.

74% aller Personen in Kurzarbeit 2009 entfielen
auf die Bundesländer Oberösterreich (18.100 Per-
sonen), Niederösterreich (16.200 Personen) und
Steiermark (14.700 Personen). Der höchste Anteil
aller Personen betraf die Altersgruppe 25 bis 50
Jahre (47.300 Personen oder 71%); auf die Alters-
gruppe der über 50-Jährigen entfielen 12.300 Per-
sonen (19%) und 6.800 (10 %) waren zum Zeit-
punkt der Kurzarbeit jünger als 25 Jahre.

Im Jahr 2009 haben 8.000 Personen (Frauenan-
teil: 12%) im Rahmen der Kurzarbeit eine Qualifi-
zierungsunterstützung erhalten, das heißt, sie
nahmen an einer Aus- oder Weiterbildungsmaß-
nahme während der Kurzarbeitsphase teil. Die
Möglichkeit der Qualifizierungsförderung für Be-
schäftigte in Kurzarbeit wurde von den kurzarbei-
tenden Betrieben für 3.100 KurzarbeiterInnen
(Frauenanteil: 10%) in Anspruch genommen.

Im Rahmen der Kurzarbeit wurde ab 1.7.2009 ab
dem siebenten Kurzarbeitsmonat für 22.900 Per-
sonen (Frauenanteil: 14%) auch ein Beihilfenteil-
betrag für Sozialversicherungsbeiträge des
Dienstgebers gewährt.

Das gesamte Ausgabenvolumen 2009 belief sich
auf 114 Mio. EUR (davon 18 Mio. für Frauen). Da-
von wurde der überwiegende Teil von 91% von
den Unternehmen für Standard-Kurzarbeitsbeihil-
fen in Anspruch genommen, 4% der Mittel wurden
für Ausfallszeiten mit Qualifizierung und weitere
6% wurden für die Beihilfe zu den Sozialversiche-
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Zahlungen für Kurzarbeit im Jahr 2009

Zahlungen Frauen Männer Unbekannt Gesamt

KUA-Standard 16.547.031 85.177.980 1.163.422 102.888.432

KUA 431.318 3.485.581 0 3.916.899

Qualifizierungsbeihilfe

KUA SV-Beihilfe 839.011 5.868.517 0 6.707.527

KUA-Gesamt 17.817.360 94.532.078 1.163.422 113.512.859

Quelle: AMS DWH
rungsbeiträgen ab dem siebenten Kurzarbeitsmo-
nat ausbezahlt. Im ersten Halbjahr 2010 beliefen
sich die Zahlungen auf rund 44,5 Mio. EUR (davon
7,5 Mio. für Frauen), wobei bereits rund 16,8 Mio.
EUR (38%) auf Kurzarbeitsprojekte mit der zu-
sätzlichen Beihilfe zu den Dienstgeber-Sozialver-
sicherungsbeiträgen entfielen. 
Nach Branchen betrachtet betrafen die Kurzarbei-
tsbeihilfen im Jahr 2009 in erster Linie die Auto-
28
mobilindustrie und ihre Zulieferbetriebe sowie den 
Maschinenbau.

Auf Grundlage der abgerechneten Kurzarbeits-
projekte ergibt sich ein geschätzter Durchschnitts-
bestand an Kurzarbeitenden im Jahr 2009 von
rd. 25.800, wobei die durchschnittliche Arbeits-
zeitreduktion nach vorläufigen Werten bei rd. 24%
liegt.
Kurzarbeitsbeihilfen nach Wirtschaftszweigen im Jahr 2009

Wirtschaftszweig Zahlung in 
Mio. EUR

Anzahl
Betriebe

Anzahl
Personen

davon
Frauen

Maschinenbau 22,06 68 10.821 1.287
Herstellung von Kraftwagen und 
Kraftwagenteilen 17,86 24 12.177 1.887
Metallerzeugung und -bearbeitung 10,67 33 6.995 570
Handel mit Kraftfahrzeugen, 
Instandhaltung und Reparatur von 
Kraftfahrzeugen 10,65 14 2.385 175
Großhandel (ohne Handel mit 
Kraftfahrzeugen) 7,66 46 4.546 538
Herstellung von Metallerzeugnissen 7,07 64 10.349 1.412
Herstellung von 
Datenverarbeitungsgeräten, 
elektronischenund optischen 
Erzeugnissen 6,88 18 2.584 630
Luftfahrt 3,93 5 3.501 1.958
Herstellung von Möbeln 3,84 13 1.818 318
Herstellung von Glas und Glaswaren, 
Keramik, Verarbeitungvon Steinen und 
Erden 3,52 16 2.086 310
Sonstige Wirtschaftszweige 19,37 213 9.703 3.885
Gesamt 113,52 514 66.965 12.970

Quelle: AMS
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Seit Herbst 2008 sind dem AMS bis April 2010
zwei Verstöße gegen die sich aus den jeweiligen
Sozialpartnervereinbarungen ergebenden und
vom AMS zu überprüfenden Beschäftigungsver-
pflichtungen bekannt geworden.

Generell kann auf Grundlage vorläufiger Werte
festgehalten werden, dass unmittelbar nach Be-
endigung der Kurzarbeitsperiode 98% der betrof-
fenen Personen in Beschäftigung bleiben, drei
Monate nach Förderende sind es 96%. Umge-
kehrt waren knapp 2% Prozent der betroffenen
Personen unmittelbar nach der Kurzarbeit in Ar-
beitslosigkeit und auf 3% beläuft sich dieser Anteil
drei Monate nach Beendigung der Förderepisode.

Hinsichtlich der arbeitsmarktpolitischen Wirkung
des Einsatzes von Kurzarbeitsbeihilfen zur Über-
brückung der im Zuge der Finanz- und Wirt-
schaftskrise aufgetretenen Beschäftigungs-
schwierigkeiten kann eine eindeutig positive Bi-
lanz gezogen werden.

1.2.2 Maßnahmen für Jugendliche

Ausbildungsgarantie 
(Jugendbeschäftigungspaket 2008)

Die überbetriebliche Lehrausbildung wurde durch
die „Ausbildungsgarantie“ ausgeweitet und im
Rahmen des Jugendbeschäftigungspakets wei-
terentwickelt. Ziel ist es, Jugendlichen, die nach
Beendigung ihrer Schulpflicht keine geeignete
Lehrstelle gefunden haben, adäquate Hilfestellun-
gen und Ausbildungsplätze in überbetrieblicher
Form zur Verfügung zu stellen.

Im Ausbildungsjahr 2008/2009 profitierten 9.300
Jugendliche von einem Lehrgangsplatz, davon
47% Frauen. Angesichts der schwierigen Situati-
on am Lehrstellenmarkt wurde die Zahl der zur
Verfügung stehenden Plätze im Ausbildungsjahr
2009/10 um 3.000 auf 12.300 ausgebaut.

Aktion Zukunft Jugend (Sonderprogramm bzw.
Arbeitsmarktpaket III, seit 1. April 2009)

Mit der „Aktion Zukunft Jugend“ werden Akzente
zur Bekämpfung der in der Altersgruppe der 19-
bis 24-Jährigen stark angestiegenen Arbeitslosig-
keit gesetzt. Die österreichische Bundesregierung
garantiert allen jugendlichen Arbeitslosen im Alter
von 19 bis 24 Jahren innerhalb von sechs Mona-
ten ihrer Vormerkung beim AMS eine neue Chan-
ce für ihre berufliche Zukunft in Form eines Ange-
bots für einen Arbeitsplatz, einer individuell abge-
stimmten Qualifizierungsmaßnahme oder einer
geförderten Beschäftigung. Für 2009 standen für
die „Aktion Zukunft Jugend“ 120 Mio. EUR zur
Verfügung. Die „Aktion Zukunft Jugend“ wird im
Jahr 2010 weitergeführt.

1.2.3 Kombilohn Neu
(seit 1. Juli 2009) 

Mit dieser Maßnahme wurden für Ältere (50+),
WiedereinsteigerInnen und Menschen mit Behin-
derung, die länger als 182 Tage arbeitsuchend
gemeldet sind, Anreize geschaffen, auch eine ge-
ringer entlohnte Arbeit anzunehmen.

Die Kombilohnbeihilfe wird bei Vorliegen eines voll
versicherungspflichtigen Arbeitsverhältnisses mit
einer Beitragsgrundlage zur Sozialversicherung
zwischen 650 EUR und 1.700 EUR gewährt und
beträgt bei Teilzeit (zwischen 16 und 35 Wochen-
stunden) 150 EUR pro Monat, bei Vollzeit (über
35 Wochenstunden) 300 EUR pro Monat. Bei ei-
ner SV-Bemessungsgrundlage zwischen
1.500 EUR und 1.700 EUR beträgt die Beihilfe
150 EUR pro Monat. Die Beihilfe kann für die Dau-
er des Arbeitsverhältnisses, maximal bis zu einem
Jahr gewährt werden. Im Jahr 2010 werden vor-
aussichtlich insgesamt 6.000 Menschen (davon
zwei Drittel Frauen) vom Kombilohn profitieren.

1.2.4 Solidaritätsprämienmodell 
(Arbeitsmarktpaket II, seit 1. August 2009)

Mit der Solidaritätsprämie werden Unternehmen
und ArbeitnehmerInnen bei Verkürzung der Ar-
beitszeit vom AMS unterstützt, wenn dadurch eine
arbeitslose Person die Chance auf einen Arbeits-
platz erhält. Beim Solidaritätsprämienmodell redu-
zieren mehrere Beschäftigte in einem Unterneh-
men ihre Arbeitszeit, um im Gegenzug eine ar-
beitslose Person oder – und das ist neu – einen
Lehrling aus einer überbetrieblichen Lehrausbil-
dung einzustellen. Damit wurde es den Unterneh-
men ermöglicht, (krisenbedingt) Arbeitszeit und
Lohnkosten zu senken und gleichzeitig Facharbei-
terInnen für die Zeit nach der Krise auszubilden.

Die Solidaritätsprämie deckt 50% des entfallenen
Entgelts und den gesamten zusätzlichen Aufwand
in der Sozialversicherung (auch nach Herabset-
zung der Arbeitszeit in voller Höhe) ab. Dadurch
haben Beschäftigte keine Verluste in der Sozial-
versicherung. Die Beihilfe kann bis zu zwei Jahre
(bei Einstellung einer langzeitarbeitslosen, über
45-jährigen oder behinderten Ersatzarbeitskraft
bis zu drei Jahre) gewährt werden.
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1.2.5 Bildungskarenz Neu 
(Arbeitsmarktpaket II, seit 1. August 2009)

Die Bildungskarenz kann nunmehr für eine Min-
destdauer zwischen zwei Monaten und einem
Jahr (bisher zwischen drei Monaten und einem
Jahr) beantragt werden. Voraussetzung für die In-
anspruchnahme der Bildungskarenz ist ein Be-
schäftigungsverhältnis mit einer Dauer von min-
destens einem halben Jahr (bisher ein Jahr). Die
Neuregelung ist bis Ende 2011 befristet.

Bereits mit 1. Jänner 2008 wurde die Bildungs-
karenz substanziell verbessert, indem das Weiter-
bildungsgeld auf die Höhe des fiktiven Arbeitslo-
sengeldes angehoben wurde. Zudem haben ab
Herbst 2008 einige Bundesländer bis zu 50% der
Ausbildungskosten übernommen, 50% zahlen die
Unternehmen („Bildungskarenz plus“).

1.2.6 Förderung von Ein-Personen-
Unternehmen 
(Arbeitsmarktpaket II, 
seit 1. September 2009)

Diese Förderung können Ein-Personen-Unter-
nehmen erhalten, wenn erstmalig ein vollversiche-
rungspflichtiges Arbeitsverhältnis in diesem Un-
ternehmen begründet wird. Zielgruppe sind junge
Arbeitslose bzw. arbeitsuchende Personen im Al-
ter von 19 bis 30 Jahren, die nach Abschluss ihrer
Ausbildung seit mindestens zwei Wochen beim
AMS vorgemerkt sind.

Die Arbeitgeber erhalten für die Dauer von max.
einem Jahr einen pauschalierten Ersatz des
Dienstgeberanteils zur Sozialversicherung in der
Höhe von 25% des laufenden Bruttoentgelts vom
AMS als Beihilfe ausbezahlt.

1.2.7 Aktion 4.000 – Kommunales 
Beschäftigungsprogramm 
2009/2010 
(Sonderprogramm, seit 1. September 2009)

Mit diesem Programm soll das Beschäftigungs-
potenzial im Kommunalbereich, aber auch in
kirchlichen und karitativen Einrichtungen ausge-
schöpft werden. Förderbar sind öffentliche und
gemeinnützige Tätigkeiten. Das AMS finanziert für
max. ein Jahr zwei Drittel des Bruttolohns zuzüg-
lich 50% der Lohnnebenkosten.

Für dieses Programm wurden 2009 und 2010 je
27 Mio. EUR zur Verfügung gestellt, um Langzeit-
arbeitslosen oder von Langzeitarbeitslosigkeit be-
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drohten Personen den Wiedereinstieg in den Ar-
beitsmarkt zu ermöglichen.

1.2.8 Aktion +6.000 
(Arbeitsmarktpaket III, seit 1. Jänner 2010)

Zusätzlich zur Aktion 4.000 wurde die Zielgruppe
für Eingliederungsbeihilfen ab Anfang 2010 deut-
lich ausgeweitet. Im Rahmen der Aktion +6.000
werden 40 Mio. EUR für Jugendliche bis 25 Jah-
ren eingesetzt, die aufgrund mangelnder Qualifi-
kation und/oder fehlender Praxis nach Abschluss
ihrer Ausbildung keinen Arbeitsplatz finden. Da-
durch sollen diese die Chance auf ein reguläres
Dienstverhältnis (statt Werkverträgen, Arbeitstrai-
nings und Praktika) bekommen. Die Lohn- und
Lohnnebenkosten werden vom AMS für ein
halbes Jahr zu 50% übernommen.

1.2.9 Qualifizierungsbonus 
(seit 1. Juli 2008, Ausweitung durch 
Arbeitsmarktpaket III mit 1. Jänner 2010)

Personen, die an längeren Aus- und Weiterbil-
dungen des AMS teilnehmen, die mindestens
25 Stunden pro Woche dauern und zu einem
staatlich anerkannten Abschluss führen, erhalten
als Ausbildungsanreiz einen Qualifizierungsbonus
in Höhe von 100 bis 200 EUR monatlich (ersteres
bei Qualifizierungen, die zwischen drei und sechs
Monaten dauern, und 6,60 EUR täglich für Qualifi-
zierungen, die länger als sechs Monate dauern).
Arbeitslosen Personen wird dadurch eine bessere
soziale Absicherung bei Qualifizierungen ge-
währt.

Von der Ausweitung auf alle länger als drei Mo-
nate dauernden Schulungen (auch solche ohne
staatlich anerkannten Abschluss und bei externen
Bildungseinrichtungen) sollen im Jahr 2010
ca. 50.000 Personen profitieren. Die Ausweitung
ist bis Ende 2011 befristet.

1.2.10 Verdoppelung der regionalen 
Fachkräftequalifizierung auf 
10.000 (Arbeitsmarktpaket III, 2010)

Mit der regionalen Fachkräftequalifizierung sollen
10.000 gering qualifizierte Arbeitslose entspre-
chend ihren Fähigkeiten, Bedürfnissen und den
regionalen Arbeitsmarktchancen zu Fachkräften
qualifiziert werden. Ziel dieser Initiative ist es, den
TeilnehmerInnen einen Lehrabschluss sowie die
Chance auf beruflichen Aufstieg zu ermöglichen
(Frauenanteil voraussichtlich 54%).
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1.2.11 Zukunftsjobs im Gesundheits- und 
Sozialwesen 
(Arbeitsmarktpaket III, 2010)

Im Gesundheits- und Sozialwesen steigt die Be-
schäftigung stärker als in allen anderen Branchen.
Deshalb wird eine weitere Qualifizierungsoffensive
in diesem Bereich gestartet. Im Jahr 2010 sollen
6.000 Personen in Gesundheits- und Sozialberu-
fen ausgebildet bzw. höher qualifiziert werden.

1.2.12 Frauenschwerpunkt 
(Arbeitsmarktpaket III, 2010)

Die Einkommens- und Berufsperspektiven für
Frauen sind nach wie vor schlechter als für Män-
ner. Daher werden Frauen durch die Arbeitsmarkt-
politik besonders gefördert. Bei einem Frauenan-
teil an der Arbeitslosigkeit in den ersten drei Quar-
talen 2009 von 41% wurden 50% Frauen geför-
dert. Die Frauenförderung in der Arbeitsmarktpoli-
tik wurde und wird 2010 fortgeführt.

1.2.13 Mehr und bessere Berufs-
orientierung und Bildungsberatung 
(Arbeitsmarktpaket III, ab September 2010)

Um einen erfolgreichen Übergang von der Schule
in den Beruf zu unterstützen, sollen alle Schüler-
Innen der 7. oder 8. Schulstufe einen Tag in
einem Berufsinformationszentrum verbringen und
die Vielfalt an Lehrberufen und weiterführenden
Schulen kennen lernen. Zu diesem Zweck wird
der Personalstand der Berufsinformationszentren
um 30 Personen aufgestockt. Mit der verstärkten
Bildungs- und Berufsinformation sollen neue Aus-
bildungsperspektiven aufgezeigt und besonders
Mädchen über nicht-traditionelle Berufe informiert
werden.

1.2.14 Elektronische Beantragung des 
Arbeitslosengeldes beim AMS 
(Arbeitsmarktpaket III, seit 1. Juli 2010)

Seit 1. Juli 2010 kann das Arbeitslosengeld beim
AMS auch elektronisch beantragt werden. Vor-
aussetzung dafür ist ein sicheres elektronisches
Konto beim AMS. Gekündigte ArbeitnehmerInnen
sollen so möglichst frühzeitig mit dem AMS in Kon-
takt treten. Weiters sollen Warteschlangen am
Monatsanfang vermieden werden. Arbeitslose
können so rascher zu ihrem nächsten Arbeitsplatz
vermittelt werden, da das AMS sich mehr auf die
Betreuung der KundInnen konzentrieren kann.
1.3 Weitere Maßnahmen gegen Arbeitslosigkeit
Unter Einbeziehung der Leitlinien der Europä-
ischen Beschäftigungspolitik bzw. des darauf aus-
gerichteten Nationalen Reformprogramms sowie
der arbeitsmarktpolitischen Zielvorgaben des
Bundesministers beschließt der Verwaltungsrat
des AMS die arbeitsmarktpolitischen Jahresziele.

Das Jahr 2009 war für die Arbeitsmarktpolitik ein
besonderes. Aufgrund der Folgewirkungen der
Wirtschafts- und Finanzkrise wurden die quantita-
tiven Vorgaben für die inhaltlichen Schwerpunkte
der Jahresziele überarbeitet und der Arbeitsmark-
tentwicklung entsprechend angepasst. 

Die Hauptausrichtung der Jahresziele konzent-
rierte sich auf folgende Bereiche:

» Erhöhung des Einschaltgrades

Durch ein möglichst großes Angebot an of-
fenen Stellen will das AMS zu mehr Transpa-
renz beitragen, um seine Position als führen-
des Dienstleistungsunternehmen auf dem Ar-
beitsmarkt zu festigen und auszubauen. Be-
sonders die Stellenakquisition im qualifizierten
Bereich war 2009 im Fokus.

» Verhinderung von dauerhafter Ausgren-
zung aus dem Beschäftigungssystem

Die Verhinderung von Übertritten in die Lang-
zeitarbeitslosigkeit stellt den präventiven As-
pekt der Bekämpfung von Langzeitarbeitslo-
sigkeit dar. Die Verbesserung der Chancen
von Langzeitarbeitslosen auf Integration in
den ersten oder zweiten Arbeitsmarkt ist ein
weiterer Beitrag dazu. Im Jahr 2009 wurden
Schwerpunkte für Jugendliche, Ältere und
Frauen gesetzt, die u.a. durch Qualifizie-
rungen bei der Arbeitsaufnahme unterstützt
wurden. Noch nie konnten so viele Personen
von AMS-Schulungen profitieren wie im
Jahr 2009.
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Die Erreichung der arbeitsmarkpolitischen Ziele 2009

Zielsetzungen Zielwert Istwert Erfolg

Einschaltung auf dem Arbeitsmarkt erhöhen 
(Stellenbesetzungen; ohne Primärsektor) *

mind. 308.375 341.564 +

Stellenakquisition im qualifizierten Bereich (mindestens 
Lehrabschluss)*

mind. 137.686 153.093 +

Arbeitslosigkeit von Jugendlichen kurz halten (AL nicht 
länger als 6 Monate)

max. 6.762 5.496 +

Arbeitslosigkeit von Älteren kurz halten (Arbeitsaufnahmen 
innerhalb 6 Monaten)

mind. 68.814 81.283 +

Langzeitbeschäftigungslose in Arbeit bringen * mind. 37.258 42.400 +

Erhöhung der Schulungseffektivität (Anteil 
Arbeitsaufnahmen nach Schulung innerhalb von 3 Monaten)

mind. 46,5% 49,40% +

Wiedereinstieg erleichtern (Arbeitsaufnahmen und Schulung 
von Wiedereinsteigerinnen)

mind. 43.603 46.652 +

Schulungen in ausgewählten Bereichen: Metall, Frauen in 
Handwerk und Technik und regionalspezifische 
Qualifizierungen in Nachfragebereichen

mind. 10.537 15.470 +

* Diese Zielwerte wurden unterjährig den Veränderungen der Arbeitsmarktlage entsprechend nachjustiert
Quelle: AMS
1.3.1 Jugendliche und junge Erwachsene

Um der steigenden Jugendarbeitslosigkeit entge-
genzuwirken und den jungen Menschen trotz des
Lehrstellenmangels attraktive Ausbildungen zu
ermöglichen, hat die Regierung reagiert und der
negativen Entwicklung mit entsprechendem finan-
ziellen Mitteleinsatz entgegengesteuert. Im Jahr
2009 beliefen sich die Ausgaben für die Arbeits-
marktpolitik für Jugendliche auf 523 Mio. EUR und
für 2010 ist dafür ein Budget von 566 Mio. EUR
vorgesehen.

Das Kernziel der Arbeitsmarktpolitik für Jugendli-
che lautet: Alle Jugendlichen sollen Arbeitsmarkt-,
Ausbildungs- oder Schulangebote erhalten. An
rd. 60 Standorten in ganz Österreich werden in
Berufsinformationszentren (BIZ) des AMS jährlich
mehr als 460.000 Personen beraten.

Lehrausbildung

Die Fördermodelle für ausbildende Betriebe wur-
den bereits 2008 deutlich erweitert, um sowohl die
Anzahl als auch die Qualität der Lehrlingsausbil-
dung in den Betrieben zu erhöhen. Die Abwick-
lung der betrieblichen Lehrstellenförderung au-
ßerhalb des AMS erfolgt über die Lehrlingsstellen
32

1. siehe AMS Geschäftsbericht 2010 
der Wirtschaftskammer. Das Budget beläuft sich
im Jahr 2010 auf 151 Mio. EUR.

Darüber hinaus gibt es besondere Förderungen1

für die Integration von arbeitsmarktpolitischen
Problemgruppen und Frauen in den Arbeitsmarkt.

Ausbildungsgarantie und überbetriebliche 
Lehrausbildung

Jugendliche, die eine Lehre absolvieren möchten,
jedoch keine betriebliche Lehrstelle finden, profitie-
ren von der Ausbildungsgarantie der Bundesregie-
rung. Jeder, der eine Ausbildung machen möchte,
erhält die Garantie für einen Ausbildungsplatz –
wenn nicht in einer betrieblichen, dann in einer
überbetrieblichen Lehrausbildung (ÜBA). Sollte die
weiterhin prioritär angestrebte Vermittlung in ein
Lehrverhältnis am ersten Arbeitsmarkt nicht gelin-
gen, hat der Lehrling die Möglichkeit, die gesamte
Lehrzeit in der ÜBA zu verbringen und eine als
gleichwertig anerkannte Lehrabschlussprüfung zu
absolvieren. Die Anzahl der Plätze in der ÜBA wur-
den auf 12.300 im Ausbildungsjahr 2009/10 erhöht.
Für das Ausbildungsjahr 2010/11 werden Gesamt-
kosten von 187 Mio. EUR veranschlagt, von denen
86% das AMS und den Rest das jeweilige Bundes-
land trägt.
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Produktionsschulen

Ein erfolgreiches Angebot speziell für jugendliche
Schul- und LehrabbrecherInnen sowie Jugendli-
che mit besonderen Schwierigkeiten und spezi-
ellem Förderbedarf sind Produktionsschulen. Das
Konzept sieht eine Kombination von Werkstätten-
arbeit, Kreativitätsmethoden und Begleitung
durch SozialarbeiterInnen vor. Ziel der Kombinati-
on von Arbeit und Lernen ist die (Wieder-)Aufnah-
me eines Schulbesuches, die Integration in das
berufliche Erstausbildungssystem oder in den Ar-
beitsmarkt auf Grundlage einer persönlichen Sta-
bilisierung. Bis Ende 2010 wird österreichweit in
19 Produktionsschulen bis zu 2.000 Jugendlichen
die Teilnahme an diesem Programm ermöglicht.

Die Fachbereiche, welche in den hauseigenen
Werkstätten der Produktionsschulen angeboten
werden, reichen von Mediendesign über Textil-
und Holzverarbeitung bis zur Arbeit mit EDV und
Medien.

Produktionsschulen weisen eine hohe Erfolgs-
quote hinsichtlich der Vermittlung der Jugend-
lichen auf. In der ältesten österreichischen Pro-
duktionsschule, der Factory in Linz, gab es im
Jahr 2009 eine Vermittlungsquote von knapp
80%. Ein Großteil der Jugendlichen hat im An-
schluss an die Teilnahme eine Lehrausbildung be-
gonnen.

Aktion Zukunft Jugend

Den Übertritt Jugendlicher in die Langzeitarbeits-
losigkeit (mehr als sechs Monate) zu vermeiden,
ist seit Jahren ein zentrales arbeitsmarktpoli-
tisches Ziel. Im Rahmen der Aktion Zukunft Ju-
gend wird gewährleistet, dass nicht direkt vermit-
telbare Jugendliche innerhalb der ersten sechs
Monate ihrer Vormerkung beim AMS eine indivi-
duell abgestimmte Qualifizierungsförderung er-
halten oder über eine spezielle Beschäftigungsför-
derung wieder in Arbeit gebracht werden. Im
Jahr 2009 konnten im Rahmen dieser Aktion
83.000 Jugendliche eine Schulung und 138.000
eine Beschäftigung aufnehmen2. Je besser die
Qualifikation, desto höher sind die Chancen am
Arbeitsmarkt.

Niederschwellige Angebote

Ein verstärktes Augenmerk wird zunehmend auf
die Ausweitung niederschwelliger Beratungs-, Be-
treuungs- und Qualifizierungsangebote gelegt.
Jugendliche mit niedrigen oder gar keinen Bil-
dungsabschlüssen stellen die größte arbeits-
2. siehe auch AMS Geschäftsbericht 2010
marktpolitische Herausforderung dar. Diese Ju-
gendlichen können entweder über die bestehen-
den Berufsausbildungsangebote nicht erreicht
werden oder sie schaffen den Einstieg in die Aus-
bildung nicht.

Ein Modellprojekt in diesem Bereich wird unter
dem Titel „c´mon 14“ derzeit in Teilen Wiens und
der Steiermark durchgeführt. Hierbei werden aus-
grenzungsgefährdete Jugendliche wegbegleitend
zwischen dem Schulsystem und den bestehenden
bildungs- und arbeitsmarktpolitischen Maßnah-
men betreut. Dies geschieht mit mobiler Beratung
an den Schulen und bei Bedarf mit einer inten-
siveren Beratung und Begleitung durch Case Ma-
nagement.

1.3.2 Ältere ArbeitnehmerInnen

In den nächsten Jahren wird in Österreich die Zahl
der älteren Menschen zu- und die der jüngeren
abnehmen. Ältere werden auf dem Arbeitsmarkt
einen noch stärkeren Stellenwert bekommen. Das
aktuelle Regierungsprogramm sieht beim Schwer-
punkt „Ältere ArbeitnehmerInnen“ Maßnahmen
zur Erhöhung der Beschäftigungschancen, der
Beschäftigungsfähigkeit und -quote sowie zur (be-
trieblichen) Gesundheitsförderung als präventive
Maßnahme zur Erhaltung und Förderung der Ar-
beitsfähigkeit vor.

In diesem Sinne wurden Ende 2009 das Projekt
„Arbeit und Gesundheit“ gestartet. Schwerpunkte
dabei sind eine Begutachtungsstelle für Arbeitsfä-
higkeit (Gesundheitsstraße) und ein Beratungsan-
gebot für berufliche Sekundärprävention
(Fit2Work).

Mit der „Gesundheitsstraße“ existiert seit Ju-
li 2010 österreichweit ein zwischen AMS und Pen-
sionsversicherung einheitlich abgestimmtes Sys-
tem zur Feststellung von Arbeitsfähigkeit. Kern-
punkte sind
» eine wechselseitige Anerkennung von Gut-

achten durch beide Institutionen
» die Beschleunigung von Verfahren
» die Vermeidung eines Hin und Her der betrof-

fenen Personen zwischen den Institutionen
» die Sicherstellung der Betreuung der Betrof-

fenen bei Verbleib am Arbeitsmarkt.

Mit „Fit2Work“ soll ab 2011 ein flächendeckendes,
niederschwelliges Beratungsangebot zur Vermei-
dung eines frühzeitigen Ausscheidens aus dem
Erwerbsleben zur Verfügung stehen. Dieses Be-
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ratungsnetzwerk zur Erhaltung der Arbeits- und
Beschäftigungsfähigkeit wird unter einem Label
sämtliche Angebote der am Projekt beteiligten
Partner – AMS, BSB, Hauptverband mit Sozialver-
sicherungsträgern, Sozialpartner – bündeln. Den
Zielgruppen – gesundheitlich beeinträchtigte Be-
schäftigte, Kurzzeitarbeitslose und Unternehmen
– soll mittels einer maßgeschneiderten Hilfestel-
lung und Beratung in allen Fragen von Arbeit und
Gesundheit geholfen werden. Sich ankündigende
gesundheitliche Beeinträchtigungen sollen mög-
lichst frühzeitig erfasst und individuelle Lösungen
gefunden werden.

1.3.3 Langzeitbeschäftigungslose

Zur Unterstützung der beruflichen Wiedereinglie-
derung von längerfristig aus dem Erwerbsleben
ausgegrenzten Menschen werden je nach indivi-
dueller Problemlage unterschiedlichste Maßnah-
men gesetzt, um eine (Re-)Integration in den Ar-
beitsmarkt zu unterstützen. Es steht ein breit ge-
streutes Förderinstrumentarium zur Verfügung,
das in den letzten Jahren sowohl in quantitativer
als auch qualitativer Hinsicht weiterentwickelt wur-
de.

Dazu zählen Beschäftigungsmaßnahmen, wie
Eingliederungsbeihilfen, die in Form von zeitlich
befristeten Lohnkostenzuschüssen gewährt wer-
den können, projektorientierte Beschäftigungs-
maßnahmen mit Transitcharakter zur (Wieder-)
Herstellung der Arbeits- und Vermittlungsfähigkeit
bei gemeinnützigen Beschäftigungsprojekten, so-
zialökonomischen Betrieben oder im Rahmen der
gemeinnützigen Arbeitskräfteüberlassung sowie
die intensive Zusammenarbeit mit Betrieben in
den verschiedensten Berufsbranchen.

Verhindern primär fehlende oder veraltete Qualifi-
kationen die Aufnahme einer Beschäftigung wer-
den geeignet erscheinende Aus- und Weiterbil-
dungsangebote (von Jobcoachings und Berufsori-
entierungskursen über den Erwerb von Einstiegs-
und Zusatzqualifikationen bis hin zu zertifizierten
Ausbildungen) angeboten. Der Einsatz kombi-
nierter Maßnahmenpakete bzw. mehrgliedriger
Förderketten z.B. Orientierung, Qualifizierung und
aktive Arbeitsuche hat sich bei dieser Zielgruppe
bewährt.

Darüber hinaus unterstützen arbeitsmarktpoli-
tische Beratungs- und Betreuungseinrichtungen
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die Zielgruppe mittels ihres individuellen und
ganzheitlichen Betreuungsansatzes bei der
schrittweisen Heranführung an den Arbeitsmarkt.

Die Territorialen Beschäftigungspakte als arbeits-
marktpolitisch relevante Kooperationsstrukturen
in Österreich (siehe Website www.pakte.at) set-
zen in der aktuellen Strukturfondsperiode (2007-
2013) vielfältige Aktivitäten insbesondere an der
Schnittstelle von Arbeitsmarkt und Sozialpolitik.

1.3.4 Frauen

Unterschiedliche Chancen in der Berufswelt, die
Vereinbarkeit von Beruf und Familie und die Ein-
kommensunterschiede zwischen Frauen und
Männern stellen für Frauen nach wie vor massive
Benachteiligungen im Erwerbsleben dar. Die Kon-
zentration von Frauen auf wenige und tendenziell
gering bezahlte Berufsbereiche ist ein wesent-
licher Grund für die Lohnunterschiede zwischen
Frauen und Männern. Auch bei Berücksichtigung
von nur ganzjährig Vollzeitbeschäftigten beträgt
der Einkommensunterschied noch immer 22%.3

Eine Erweiterung des Angebots an Aus- und Wei-
terbildungsmöglichkeiten und der Berufswahl von
Frauen ist deshalb ein zentraler Ansatzpunkt einer
an Gleichstellung orientierten Arbeitsmarktpolitik.

Gender Mainstreaming stellt eine wesentliche
Leitlinie der Arbeitsmarktpolitik dar. Evaluie-
rungen zur Gleichstellungswirkung von arbeits-
marktpolitischen Förderangeboten kommen zum
Schluss, dass Frauen von den AMS-Maßnahmen
besonders profitieren. Sie können ihre Erwerbsin-
tegration stabilisieren und erzielen ein höheres
Einkommen.4

Förderung der Qualifizierung und beruflichen 
Neuorientierung für Frauen

47% der arbeitslosen Frauen hatten im Jahr 2009
(Männer 45%) keine über den Pflichtschulab-
schluss hinausgehende Ausbildung. Daher bildet
die Qualifizierung von arbeitslosen Frauen mit feh-
lenden oder am Arbeitsmarkt nicht mehr verwert-
baren Qualifikationen einen Schwerpunkt der ak-
tiven Arbeitsmarktpolitik. 2009 konnte mit 166.000
geförderten Frauen das hohe Niveau bei den Qua-
lifizierungen noch ausgeweitet werden (+9,8% ge-
genüber dem Vorjahr). Im Jahr 2009 betrug der
Anteil der Frauen an Qualifizierungsmaßnahmen
49%.
2007. Download unter http://www.ams-forschungsnetzwerk.at/
2&look=2&jahr=2007 
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Da sich fast die Hälfte aller Mädchen auf drei Lehr-
berufe (Einzelhandelskauffrau, Bürokauffrau und
Friseurin) konzentriert und 87% der aktiv beschäf-
tigten Frauen im Dienstleistungsbereich arbeiten,
ist es wichtig, spezielle Ausbildungen in tech-
nischen und handwerklichen Bereichen für Frau-
en und Mädchen anzubieten. In einem speziellen
Förderprogramm FiT (Frauen in Handwerk und
Technik) werden zertifizierte Ausbildungen in die-
sen Berufen angeboten. Das Besondere an die-
sem Programm ist, dass neben einer Lehrausbil-
dung auch der Besuch von Fachschulen, Höheren
Technischen Lehranstalten oder Fachhochschu-
len gefördert werden kann. Teil des Programms
sind vorbereitende und unterstützende Maßnah-
men wie Berufsorientierung, Basisqualifizie-
rungen in technisch-handwerklichen Bereichen,
Beratung, u.a. hinsichtlich der Kinderbetreuung
sowie die Begleitung während der Ausbildung. Im
Jahr 2009 haben  7.500 Frauen am FiT Programm
teilgenommen. 1.100 Frauen nahmen an einer
nicht-traditionellen Ausbildung mit mindestens
Lehrabschluss teil.

Auch bei den regionalen Qualifizierungsangebo-
ten im Fachkräftebereich wird die berufliche Aus-
bildung und Höherqualifizierung von Frauen in zu-
kunftsorientierten Berufen unter dem Aspekt einer
nachhaltigen Verbesserung der Einkommens-
und Arbeitsmarktchancen gefördert.

Gesundheits- und Pflegeberufe, die großteils von
Frauen ausgeübt werden, erweisen sich als zu-
kunftssichere Beschäftigungsmöglichkeiten. Der
Qualifikationsschwerpunkt bei Gesundheits- und
Pflegeberufen umfasst die Ausbildung von ar-
beitslosen Personen und die Höherqualifizierung
von bereits in diesem Bereich Beschäftigten. 2009
wurden 4.000 Personen in diesen Berufen aus-
und weitergebildet; 2010 ist dies weiterhin ein
Schwerpunkt. Auch Qualifizierungen im Bereich
der Kinderbetreuung werden vom AMS gefördert.

Das AMS bietet Beratungen bei spezifischen Vor-
feldproblemen (Schulden, Kinderbetreuung, psy-
chische Beeinträchtigung, Krisen, Sucht), spezi-
fische Vermittlungsaktivitäten sowie begleitende
Unterstützungsmaßnahmen während einer Be-
schäftigung. 34.000 Frauen nahmen im Jahr 2009
dieses Unterstützungsangebot in Anspruch (Frau-
enanteil: 53%).

Die Arbeitsmarktpolitik setzt einen Schwerpunkt
bei der Vereinbarkeit von Beruf und Familie und
unterstützt Frauen beim beruflichen Wiederein-
5.  Kennzahl: Anzahl Personen
stieg durch Beratungsangebote in Kooperation mit
Frauenberatungsstellen, mit spezifischen Qualifi-
zierungsangeboten, Beihilfen zur Kinderbetreu-
ung und Eingliederungsbeihilfen bei der Rückkehr
in das Berufsleben. „Wiedereinstieg mit Zukunft“
ist eine Maßnahme für Frauen nach einer familien-
bedingten Erwerbsunterbrechung. Neben Modu-
len der Neuorientierung wird ein Weiterbildungs-
plan erstellt und Frauen erhalten ein Coaching
während des Bewerbungsprozesses.

Insgesamt nahmen 2009 31.344 Wiedereinsteige-
rinnen5 (+8,3% gegenüber dem Vorjahr) ein För-
derangebot in Anspruch. Die überwiegende Mehr-
heit davon wählte Qualifizierungsangebote
(23.738). Im 1. Halbjahr 2010 belief sich die Zahl
der Wiedereinsteigerinnen, denen eine Förder-
maßnahme zuerkannt wurde, bereits auf 27.210.

1.3.5 Personen mit gesundheitlichen 
Einschränkungen

Einem immer größer werdenden Teil der vorge-
merkten Personen mit gesundheitlichen Vermitt-
lungseinschränkungen wird die Teilnahme an ei-
ner Aus- oder Weiterbildung ermöglicht.
2009 wurden 33.000 Personen mittels Qualifizie-
rungsmaßnahmen gefördert.

Dies geschieht u.a. im Rahmen von umfassenden
Rehabilitationsprogrammen in speziellen Einrich-
tungen. Im BBRZ (Berufliches Bildungs- und Re-
habilitationszentrum) erfolgt eine schrittweise
Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt, die über
individuelle Beratung und Karriereplanung, über
erforderlichenfalls einsetzbare Maßnahmen zur
Berufsvorbereitung und grundlegende Stabilisie-
rung bis hin zu verschiedenen Ausbildungen
reicht.

Im Rahmen der 2003 geschaffenen Integrativen
Berufsausbildung für lernschwächere und behin-
derte Jugendliche wird durch dieses neue Ausbil-
dungsmodell die Möglichkeit einer verlängerten
Lehrzeit oder der Erwerb von Teilqualifikationen
geboten.

Das AMS fördert weiters die Beschäftigung von
Menschen mit gesundheitlichen Vermittlungsein-
schränkungen mit dem bewährten Instrument der
Eingliederungsbeihilfe als Zuschuss zu den Lohn-
kosten. Zudem werden auch projektorientierte Be-
schäftigungsförderungen wie Sozialökonomische
Betriebe und Gemeinnützige Beschäftigungspro-
jekte angeboten.
35



ARBEITSMARKTPOLITIK
Im Jahr 2009 erfolgten insgesamt 34.000 Be-
schäftigungsaufnahmen von arbeitslosen Per-
sonen mit gesundheitlichen Vermittlungsein-
schränkungen. 2009 betrug die Anzahl der Per-
sonen mit gesundheitlichen Vermittlungsein-
schränkungen, die mittels Beschäftigungsbeihil-
fen gefördert wurden, 11.000.

Für Personen mit besonderen Problemlagen wer-
den ergänzend Unterstützungsmaßnahmen in ex-
ternen Beratungs- und Betreuungseinrichtungen
angeboten. Beim Einsatz von unterstützenden
Maßnahmen, wie z.B. der Arbeitsassistenz, arbei-
tet das AMS mit den Bundessozialämtern zusam-
men. 2009 wurden 15.000 Personen im Rahmen
von Unterstützungsangeboten gefördert, davon
waren 3.000 begünstigte Behinderte.

1.3.6 Nationaler Aktionsplan für 
Integration

Für das integrationspolitische Handlungsfeld Ar-
beit und Beruf wurden folgende Ziele festgelegt:
» Personen mit Migrationshintergrund sollen in

den arbeitsmarktpolitischen Zielvorgaben für
das AMS stärker berücksichtigt werden.

» Die Arbeitsmarktintegration, insbesondere
von Jugendlichen und Frauen mit Migrations-
hintergrund, ist durch berufliche Qualifizie-
rungsmaßnahmen und berufsorientierte
Sprachkurse zu fördern.

» Die Selbständigkeit von MigrantInnen ist zu
fördern.

» Die Beschäftigung von Personen mit Migrati-
onshintergrund im öffentlichen Bereich soll
erhöht werden.

» Ein verbesserter Arbeitsmarktzugang für
nachgezogene Familienangehörige und für
ausländische Studierende ist anzustreben.

Mit der Öffnung des Arbeitsmarktes und dem Weg-
fall der Kontrolle über Bewilligungen soll sicherge-
stellt werden, dass alle freizügigen Arbeitskräfte
aus den neuen EU-Mitgliedstaaten zu fairen Lohn-
und Arbeitsbedingungen beschäftigt werden. Es ist
daher geplant, noch vor Ablauf der Übergangsre-
gelung flankierende Maßnahmen gegen Lohn- und
Sozialdumping zu setzen. Wichtig sind dabei auch
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6. Im Folgenden können nur Förderdaten für MigrantInnen mit 
das AMS aus Datenschutzgründen MigrantInnen mit österrei

7. mit Eingliederungsbeihilfen, Beihilfen zur Förderung von Ersa
derung der Einpersonenunternehmen, Gemeinnützige Besch
Betriebe, Solidaritätsprämie, Übersiedlungsbeihilfe

8. Arbeitsstiftungen, Bildungsmaßnahmen, Beihilfe zur Deckun
ung, Qualifikation für Beschäftigte, Qualifikation für Kurzarbe

9. Beratungs- und Betreuungseinrichtungen, GründerInnenbeih
Qualifikationsverbund, UnternehmergründerInnenprogramm,
die vorübergehend entsandten Arbeitskräfte, de-
ren Lohn- und Beschäftigungsbedingungen beson-
ders schwer zu kontrollieren sind.

Laut Regierungsprogramm soll die Behördenzu-
sammenarbeit innerhalb der Europäischen Union
durch ein EU-weites Verwaltungsvollstreckungs-
abkommen, die Entwicklung eines elektronischen
Informationssystems und den Austausch von Best
Practices verbessert werden.

Integrationsorientierte Maßnahmen

Die Integrationsoffensive für MigrantInnen wurde
im Rahmen des Arbeitsmarktpakets III ausgewei-
tet. 2010 sollen 22.000 Personen vom AMS
Deutschkurse angeboten werden. Zielgruppe sind
Personen mit unzureichenden Deutschkenntnis-
sen, die mindestens zwei Monate vorgemerkt oder
saisonarbeitslos sind. Dadurch soll neben der Ver-
mittlung eines Arbeitsplatzes auch das gesell-
schaftliche Zusammenleben verbessert werden.

MigrantInnen mit nicht-österreichischer Staats-
bürgerschaft, die Freizügigkeit am österrei-
chischen Arbeitsmarkt genießen, steht das ge-
samte Dienstleistungs- und Förderangebot des
AMS zur Verfügung. Sie sind im gesamten Betreu-
ungsprozess den österreichischen KundInnen
des AMS gleichgestellt. Im Rahmen des AMS-För-
derprogramms 2009 wurden 64.000 MigrantInnen
mit nicht-österreichischer Staatsbürgerschaft6 mit
175 Mio. EUR aus dem aktiven Förderbudget ge-
fördert. Das sind um 22% mehr Personen als
2008. 12% entfielen auf Beschäftigungsförderun-
gen7, 68% auf Qualifizierungsmaßnahmen8 und
21% auf Unterstützungsmaßnahmen9.

Die Arbeitsmarktpolitik unterstützt MigrantInnen
durch gezielt gesetzte Angebote, wo mitgebrachte
Potenziale für den Arbeitsmarkt genützt werden
können, indem auf bestehende Qualifikationen auf-
gebaut wird und bei Bedarf Nachqualifikationen fol-
gen. Das AMS konnte insbesondere im Bereich
Lehre und Facharbeitskräfte mit der Wirtschafts-
kammer und Arbeiterkammer eng kooperieren.

FIT (Frauen in Handwerk und Technik) ist ein
gutes Beispiel für integrative arbeitsmarktpoli-
tische Maßnahmen. Im Rahmen dieses Pro-
nicht-österreichischer Staatsbürgerschaft angeführt werden, da
chischer Staatsbürgerschaft nicht erfasst.
tzkräften während der Teilzeitkarenz, Entfernungsbeihilfen, För-
äftigungsprojekte, Beihilfe zum Kombilohn, Sozialökonomische

g des Lebensunterhalts,  Kurs(neben)kosten, Lehrstellenförder-
it, Unfallversicherung
ilfe, Kinderbetreuungseinrichtungen, Kinderbetreuungsbeihilfe,

 Vorstellungsbeihilfe, Unterstützung
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gramms erfahren auch Migrantinnen Qualifizie-
rungen in Handwerk und Technik und können in
Österreich nicht-anerkannte Bildungsabschlüsse
im technisch-handwerklichen Bereich nostrifizie-
ren lassen bzw. relativ einfach nachholen.

Ein anderes Beispiel ist das Projekt „Mentoring für
MigrantInnen“. Es ist eine begleitende arbeits-
marktpolitische Maßnahme, in dessen Rahmen
qualifizierte MigrantInnen durch AkteurInnen aus
der Wirtschaft bei der Eingliederung in den Ar-
beitsmarkt unterstützt werden. Gleichzeitig wird
die Internationalisierung der heimischen Wirt-
schaft gefördert.

1.3.7 Ausbau der 
Selbstbedienungsangebote

KundInnen mit großem Selbsthilfepotenzial eröff-
net das Internet Kommunikationskanäle, um auf
elektronischem Weg mit dem AMS zu kommuni-
zieren. Im Rahmen der Multi-Channel-Strategie
sollen in Zukunft vor allem die Angebote im Inter-
net ausgebaut und weiterentwickelt werden. Be-
reits jetzt haben Arbeitsuchende und Unterneh-
merInnen über die eServiceZone außerhalb der
Geschäftszeiten Zugang zum AMS. Über eigene
eAMS-Konten können BenutzerInnen jederzeit
Änderungen von Adressdaten und Erreichbarkeit
bekanntgeben, Bezüge von Leistungen an- und
abmelden, Auszahlungsdaten einsehen, AMS-
Beihilfen und Arbeitslosengeld online beantragen.
UnternehmerInnen stehen über das elektronische
Konto unter anderem Änderungen von Adress-
daten und Erreichbarkeit, An- und Abmelden von
Leistungsbezügen und Online Anträge auf AMS-
Beihilfen zur Verfügung.

Der eJob-Room ist eine Plattform, auf der Arbeit-
suchende offene Stellen und Unternehmen Ar-
beitskräfte finden können. Diese können auf die-
ser Plattform direkt in Kontakt treten und Bewer-
bungen- und Stelleninserate online stellen. Im
eJob-Room waren 2009 durchschnittlich 66.000
Stellenangebote verfügbar.

1.3.8 Berufsberatung, 
Berufsinformation

Eine qualitativ hochwertige, Berufs- und Bildungs-
beratung ist als präventive Maßnahme von großer
Bedeutung. Geschlechtssensible Berufsorientie-
rung ist wichtig, um Mädchen für technische und
naturwissenschaftliche Berufe zu interessieren
und die Handlungsspielräume von Mädchen und
Burschen im Hinblick auf ihr Berufswahlspektrum
zu erweitern.

Mit der Teilnahme aller SchülerInnen der 7. oder
8. Schulstufe an einer Schulveranstaltung in
einem Berufsinformationszentrum des AMS oder
der Sozialpartner soll sichergestellt werden, dass
alle SchülerInnen eine kompetente Anlaufstelle
für Berufs- und Bildungsinformation kennenler-
nen.

In Österreich gibt es 63 BerufsInfoZentren (BIZ).
Das Personal der BIZ wurde aufgestockt. Neben
der persönlichen Beratung und Vorträgen stellt
das AMS außerdem Mediatheken mit Broschüren,
Infomappen und Videofilmen zur Verfügung. Es ist
auch möglich, im BIZ einen Test am PC durchzu-
führen, der Aufschluss über die beruflichen Inter-
essensschwerpunkte gibt.

2009 besuchten insgesamt 462.000 Personen ein
BIZ. Auffallend ist die stetige Zunahme des Anteils
von Erwachsenen, die bereits 70% aller BIZ-Besu-
cherInnen ausmachen. Bei den rd. 860 Vorträgen
für Erwachsene standen vor allem neue Entwick-
lungen auf dem Arbeitsmarkt im Vordergrund. Bei
den Schulklassen lag der Fokus auf Berufsorien-
tierung und Berufswahl.

Die Berufsinformation auf der Homepage des
AMS reicht vom Berufsinfoportal www.ams.at/be-
rufsinfo über den Berufskompass bis zur AMS
Weiterbildungsdatenbank. Weiters bietet die Ju-
gendplattform „Arbeitszimmer“ www.arbeitszim-
mer.cc Informationen zu den Themen Schul-, Stu-
dien- und Berufswahl.

Jugendliche und Erwachsene erhalten auf diesen
Plattformen Informationen, Tipps und Anre-
gungen für die Berufswahl und Neuorientierung.
Es werden auch „visuelle Betriebsbesuche“ und
interaktive Bewerbungstrainings angeboten.

1.3.9 Pilotprogramm – 
„Der Mikrokredit“

Am 1. Mai 2010 wurde das Programm „Der Mikro-
kredit“ als Pilotversuch in den Bundesländern
Wien und Steiermark gestartet. Zielgruppe sind
arbeitslose Personen, Personen, die von Arbeits-
losigkeit oder Armut bedroht sind, atypisch Be-
schäftigte und am Arbeitsplatz benachteiligte Per-
sonen, denen der Zugang zum klassischen Kredit-
markt verwehrt ist, obwohl sie eine erfolgverspre-
chende Idee zur Unternehmensgründung verfol-
gen. Dieses Pilotprogramm fokussiert auf jene
Gruppe von UnternehmensgründerInnen, die im
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Rahmen des GründerInnenprogramms des AMS
bislang wegen mangelnder Finanzausstattung die
Idee zur Unternehmensgründung nicht umsetzen
konnte. Das BMASK stellt Einzelpersonen bzw.
Personengesellschaften Mikrokredite bis zu
12.500 EUR bzw. 25.000 EUR zur Verfügung. Die
Mikrokredite sind niedrig fixverzinst, während der
ersten Monate tilgungsfrei und binnen fünf Jahren
rückzahlungspflichtig. Auf der Webseite http://
www.dermikrokredit.at finden sich nähere Infor-
mationen. 

1.3.10 Der Dienstleistungsscheck

Der Dienstleistungsscheck dient seit seiner Ein-
führung am 1.1.2006 zur Entlohnung befristeter
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Arbeitsverhältnisse, die einfache Dienstleistungen
in Privathaushalten zum Gegenstand haben, so-
fern die Entlohnung beim einzelnen Arbeitgeber
nicht über der Geringfügigkeitsgrenze liegt.

Seit Einführung stiegen die Verkaufszahlen stetig.
Waren Ende 2006 Schecks im Wert von annä-
hernd einer Mio. EUR verkauft, so steigerte sich
die Verkaufszahl auf mehr als 2 Mio. EUR im Jahr
2009. Insgesamt wurden bisher Schecks im Wert
von 6,8 Mio. EUR verkauft (Stand: 31.12.2009).

Insgesamt waren seit Einführung des DLS im Jahr
2006 bis Ende 2009 6.200 DienstnehmerInnen
(davon 4.800 Frauen und 1.400 Männer) bei
7.200 DienstgeberInnen (davon 4.700 Frauen,
2.500 Männer) mittels DLS beschäftigt.
1.4 Arbeitsmarktpolitik mit Europäischen Programmen
1.4.1 Der Beitrag des Europäischen 
Sozialfonds (ESF)

Das operationelle Programm „Beschäftigung Ös-
terreich“ wurde im Dezember 2007 mit einer ESF-
Mittelausstattung von 472 Mio. EUR von der Eu-
ropäischen Kommission genehmigt. Inklusive an-
derer Finanzierungsquellen (Bund, Länder etc.)
stehen dem Programm über 1,1 Mrd. EUR zur
Umsetzung von Maßnahmen für den Zeitraum
1.1.2007 bis 31.12.2015 zur Verfügung. Im Rah-
men dieses Programms werden Maßnahmen zur
Forcierung des „Active Ageing“ Ansatzes (insbe-
sondere der über 45-Jährigen), zur Integration
von Menschen mit Behinderung, zur Unterstüt-
zung des lebensbegleitenden Lernens, zur Inte-
gration arbeitsmarktferner Personen sowie die
Territorialen Beschäftigungspakte gefördert.
Der erste Programmschwerpunkt „Anpassungsfä-
higkeit der ArbeitnehmerInnen und der Unterneh-
men“ wird primär durch das AMS umgesetzt.
Durchgeführt werden in diesem Schwerpunkt eine
Reihe von Maßnahmen, die in der folgenden Ta-
belle dargestellt sind. Die Daten beziehen sich je
nach Maßnahme auf die Anzahl der erreichten
Personen bzw. auf die erreichten Unternehmen im
jeweiligen Jahr. 

Der zweite Programmschwerpunkt „Bekämpfung
von Arbeitslosigkeit“, verfolgt die Zielsetzung ei-
ner dauerhaften Integration von arbeitslosen Per-
sonen in den Regelarbeitsmarkt.

Die Umsetzung des Programmschwerpunktes
„Berufliche Integration von Menschen mit Behin-
derung“ erfolgt durch die Bundessozialämter. Im
Jahr 2009 wurden 18.000 Teilnahmen an ein-
schlägigen Maßnahmen registriert.
ESF-Förderungen: Programmschwerpunkt 
„Anpassungsfähigkeit der ArbeitnehmerInnen und Unternehmen“

2007 2008 2009

Qualifizierungsberatung 144 633 1.971

Flexibilitätsberatung 0 97 182

Qualifizierungsverbünde 18 60 124

Qualifizierungsförderung Beschäftigte 21.186 32.554 46.471

Frauenanteil (Qualifizierungsf.) 71,9% 62,6% 60,1%

Quelle: AMS

www.dermikrokredit.at
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Der Schwerpunkt „Integration arbeitsmarktferner
Personen“ in den Arbeitsmarkt wird durch das
BMASK in Kooperation mit den Territorialen Be-
schäftigungspakten durchgeführt. Im Rahmen
mehrerer Antragsrunden erfolgt ein Aufruf zur Ein-
reichung von Modellprojekten, wobei von Seiten
des BMASK thematische Schwerpunkte für die In-
halte der Projekte vorgegeben werden. Im
Jahr 2009 erfolgte ein Aufruf zum Thema „Integra-
tion von Personen mit Migrationshintergrund“. In
diesem Zusammenhang wurden ESF-Mittel in Hö-
he von 23 Mio. EUR für Modellprojekte genehmi-
gt. Die Umsetzung dieser Vorhaben begann En-
de 2009/Anfang 2010.   
ESF-Förderungen: Programmschwerpunkt „Bekämpfung von Arbeitslosigkeit“

2007 2008 2009

Anzahl der geförderten Arbeitslosen 13.942 12.161 14.811

Frauenanteil an den geförderten Arbeitslosen 51,8% 55,9% 51,4%

Quelle: AMS

ESF-Förderung: Schwerpunkt „Lebensbegleitendes Lernen“

2007 2008 2009

Aus- und Weiterbildung (Schule) 0 5.833 19.775

Aus- und Weiterbildung (EB) 3.057 4.633 4.745

Information, Beratung, Orientierung (Schule) 0 0 772

Information, Beratung, Orientierung (EB) 8.317 36.870 46.187

Förderfälle Wissenschaft 0 2 185

Quelle: BMUKK/BMWF
Zur Forcierung des „Lebensbegleitenden Ler-
nens“ wurden durch den Europäischen Sozial-
fonds Maßnahmen im Schulbereich (z.B. für
SchulabbrecherInnen), im Erwachsenenbildungs-
bereich (z.B. für Personen mit fehlender oder
mangelhafter Basisbildung) und im Wissen-
schaftsbereich (z.B. für finanziell benachteiligte
Personen) durchgeführt. Die Teilnehmerzahlen
sind in nachfolgender Tabelle dargestellt.

Neben den erwähnten Maßnahmenpaketen konn-
ten die Territorialen Beschäftigungspakte (TEPs)
im Jahr 2009 durch ihre etablierten Partner-
schaftsstrukturen wesentlich zur Sicherung der
Arbeitsmarktlage in den Regionen beitragen und
koordinierten über 820 Mio. EUR an Finanzmitteln
für vielfältige arbeitsmarkt- und beschäftigungspo-
litische Maßnahmen. Ebenso vertieften die TEPs
ihr Know-how insbesondere an der Schnittstelle
„Arbeitsmarkt – Bildung“ und entwickelten Ge-
samtkonzepte für die Integration von arbeits-
marktfernen Personen. Im Jahr 2010 ist das „Eu-
ropäische Jahr zur Bekämpfung von Armut und
sozialer Ausgrenzung“ ein inhaltlicher Schwer-
punkt der Territorialen Beschäftigungspakte.
Neben dem ESF-Programm „Beschäftigung Ös-
terreich 2007-2013“ wird in Österreich noch ein
zweites ESF-Programm umgesetzt. Dieses nennt
sich „Phasing Out Burgenland 2007-2013“ und
beschränkt sich auf die Region des Burgenlandes.

1.4.2 Der Beitrag des Europäischen 
Fonds für die Anpassung an die 
Globalisierung (EGF)

Die EU hat 2007 einen allen Mitgliedstaaten zu-
gänglichen Europäischen Fonds für die Anpas-
sung an die Globalisierung eingerichtet. Die Mit-
gliedstaaten sind für die Verwaltung und Kontrolle
der mit Gemeinschaftsmitteln unterstützten Maß-
nahmen zuständig. Die Laufzeit des EGF ist an
die Geltungsdauer des Finanzrahmens (1. Jän-
ner 2007 – 31. Dezember 2013) geknüpft. Arbeit-
nehmerInnen können ab dem 1. Jänner 2007 un-
terstützt werden.

Von Seiten Österreichs wurden in den Jahren
2009 und 2010 für drei Anlassfälle Anträge auf
Unterstützung durch den EGF bei der Europä-
ischen Kommission eingebracht.
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Der Antrag betreffend „Automotive-Sektor Steier-
mark“ wurde bereits bewilligt. Die anderen Anträ-
ge befinden sich vor Drucklegung des Sozialbe-
richts in Begutachtung durch die Europäische
40
Kommission. Weitere Anträge in den Bereichen
TransportarbeiterInnen, Glas, Maschinenbau,
Textil und EDV-Dienstleistungen befinden sich in
Vorbereitung bzw. Diskussion. 
1.5 Aufwendungen für die Arbeitsmarktpolitik

Die aktuelle Umsetzung des EGF – Überblick über Anträge und Förderhöhen 

Name Antrags-
datum Status Personen-

zahl
Förderungshöhe 

(gerundet in Mio. EUR)

AT&S 03/2010 in Begutachtung 120 1,6

Stahlstiftung Stmk/NÖ 03/2010 in Begutachtung 373 8,7

Automobil Stmk. 06/2009 bewilligt 400 5,6

TransportarbeiterInnen OÖ/NÖ 10/2010 in Vorbereitung 400 6,3

Gesamt 1.293 22,2
Quelle: BMASK
Im Jahr 2009 erreichte das aktive Förderbudget
des AMS inklusive Kurzarbeit 1,12 Mrd. EUR, die
Summe aus aktiver und aktivierender Arbeits-
marktpolitik betrug 2,15 Mrd. EUR. Damit wurde
das Arbeitsmarktbudget für die Qualifizierung, für
die Unterstützung und für die Beschäftigungsför-
derung Arbeitsuchender oder von Arbeitslosigkeit
bedrohter Beschäftigter angesichts der krisenbe-
dingt verschlechterten Arbeitsmarktentwicklung
im Jahr 2009 gegenüber 2008 um 20% gesteigert.

Der Anteil der aktiven und aktivierenden Aufwen-
dungen am Gesamtbudget der Gebarung Arbeits-
marktpolitik ist damit seit dem Jahr 2002 um
14 Prozentpunkte auf nunmehr 36% gestiegen.
Das bedeutet einen deutlich verbesserten Inter-
ventionsspielraum für das AMS Österreich und
macht die Aktivierungsstrategie in der Arbeits-
marktpolitik sichtbar.

Im Budget 2010 wird das Niveau für aktive Ar-
beitsmarktpolitik des AMS Österreich bei einer an-
haltend schwierigen Arbeitsmarktlage weiter er-
höht.

Die Ausgaben für ausschließlich passive Leistun-
gen für die Existenzsicherung arbeitsloser Per-
sonen erhöhten sich 2009 aufgrund der stei-
genden Arbeitslosigkeit um 23%.

Der Bereich der Qualifizierung bildet einen zentra-
len Schwerpunkt der aktiven Arbeitsmarktpolitik
des AMS. 63% des AMS Förderbudgets (inklusive
Kurzarbeit) und 72% der genehmigten Förderfälle
und der neu geförderten Personen entfallen auf
diesen Schwerpunkt.

Im Jahr 2009 wurden im Rahmen der Arbeits-
marktförderung des AMS 412.000 Personen neu
gefördert. Da einer Person mehrere Förderungen
gewährt werden können (z.B. Beihilfe zur De-
ckung des Lebensunterhaltes und Teilnahme- und
Beitragskosten), wurden dabei insgesamt
1.231.000 Förderfälle genehmigt und abgewi-
ckelt. Die Zahl der neu geförderten Personen stieg
gegenüber 2008 um 110.000 (plus 2,5%). Der
Frauenanteil an allen neu geförderten Personen
beträgt 45%.

Unter Leistungen für Zwecke der aktivierenden Ar-
beitsmarktpolitik wird eine Vielzahl von Leistun-
gen gemäß Arbeitslosenversicherungsgesetz in-
klusive anteiliger Sozialversicherungsbeiträge,
die für aktive Zwecke und nicht als explizite Lohn-
ersatzeinkommen (wie beispielsweise Arbeitslo-
sengeld und Notstandshilfe) eingesetzt werden,
subsumiert. In diese Leistungskategorie fallen Al-
tersteilzeitgeld, Schulungsarbeitslosengeld, Ar-
beitslosengeld bei Rehabilitationsmaßnahmen,
Stiftungsarbeitslosengeld und Wiedereinstel-
lungsbeihilfe sowie Solidaritätsprämie und Weiter-
bildungsgeld.

Im internationalen Vergleich lag Österreich 2008
(letztverfügbarer Wert) mit einem Anteil der akti-
ven und aktivierenden arbeitsmarktpolitischen
Ausgaben (gemäß EU und OECD Definition) am
Bruttoinlandsprodukt in Höhe von 0,67% etwas
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Aktive und aktivierende Arbeitsmarktpolitik1, in Mio. EUR

aktive Arbeitsmarktpolitik 2)

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010*

AMS 5) 626 621 626 628 700 711 712 847 846 882 1.120 1.152

BMASK – Sektion VI 15 9 42 38 66 82 73 80 61 30 57 55

BMASK-IEF Lehrlings-
ausbildungsprämie 4) 85 120 125 132 139 143 63 30

BMASK-IEF Beihilfen nach 
§ 19 BAG 5 71 121**

Summe aktive 
Arbeitsmarktpolitik 641 630 667 666 852 913 910 1.059 1.046 1.060 1.310 1.357

aktivierende Arbeitsmarktpolitik

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010*

Aktivierende AMP für 
Qualifizierung 3) 5) 121 124 174 169 212 184 268 405 379 372 547 725

Altersteilzeitgeld 6 69 230 417 564 502 456 411 358 290 275

Gesamtsumme 121 130 243 400 629 747 770 860 790 730 836 1.000

 Summe aktive + aktivierende Arbeitsmarktpolitik

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010*

Aktive + aktivierende AMP 762 760 910 1.066 1.481 1.660 1.680 1.920 1.836 1.790 2.146 2.357

Veränderung gg. Vorjahr in % 28 0 20 17 39 12 1 14 -4 -2 20 10
1) ohne unternehmensbezogene Arbeitsmarktförderung gem. AMFG
2) Paragraphen 1/2011*, 1/2023*, Kurzarbeitsbeihilfen und Lehrlingsausbildungsförderung nach §13e IESG
3) ohne Sozialversicherungsbeiträge zur DLU gem. §35 AMSG
4) zweckgebundene Mittel
5) Inklusive DLU-Effekt 2003-2005
* 2010 Prognose;  ** Ohne Rücklagen gem. § 13e IESG  
Quelle: Haushaltsverrechnung BMASK

Mittel der ALV für aktive Maßnahmen*
in Mio. EUR

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Berufliche Mobilität (AD/ND), 
Schulung nach KUG-Bezug 104,2 113,4 149,3 179,1 270,6 326,5 302,6 281,2 361,9

Arbeitsstiftungs-Arbeitslosengeld 
(inkl. Überbrückungshilfe) 37,5 40,6 54,4 56,7 64,3 68,4 65,8 68,7 109,5

Wiedereinstellungsbeihilfe nach 
KUG 1,1 0 0 0 0 0 0 0 0

Arbeitslosengeld für 
Rehabilitationsmaßnahmen 9,9 8,7 8,8 6,5 2,2 0,4 0,04 0,02 0,04

Altersteilzeitgeld 69,4 230,3 417,3 563,5 502,4 455,9 411,3 358,3 289,7

Bildungskarenz und 
Solidaritätsprämie 21,4 6 6,9 7,7 12,1 9,5 10,2 21,9 74,7

* Aktive Verwendung „passiver“ Arbeitslosenversicherungs-Mittel inklusive den für diese Maßnahmen bzw. Leistungen vom AMS
entrichteten SV-Beiträgen. Die Kurzarbeitsbeihilfe wird seit 2009 aus einem haushaltsrechtlichen Ansatz der Versicherungsleis-
tungen bestritten (und nicht mehr aus der Arbeitsmarktförderung). Die kurzarbeitsbezogenen Aufwendungen werden aber weit-
erhin unter aktiver Arbeitsmarktpolitik subsumiert. 2002 bis 2004 ohne Beiträge zur Krankenversicherung, da diese in diesem
Zeitraum als Pauschale an den Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger abgeführt wurden.

Quellen: Geschäftsberichte AMS Österreich; AMS-DWH; Umsetzungsbericht 2002 zum NAP; BMASK Sekt. VI
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über dem (ungewichteten) europäischen Durch-
schnitt (0,64%) der OECD-Mitgliedstaaten. Bei
Normierung des Anteils der aktiven Arbeitsmarkt-
politik am Bruttoinlandsprodukt auf ein Prozent
der Arbeitslosenquote, um die unterschiedlichen
42
Arbeitsmarktniveaus und Problemlagen tatsäch-
lich vergleichen zu können, verbessert sich die
Position Österreichs. Mit 0,18% liegt Österreich in
den Top 5 aller OECD-Staaten.
Ausgaben und Förderfälle der aktiven Arbeitsmarktpolitik
In den Jahren 2007, 2008 und 2009

Aktive Maßnahmen und Beihilfen
Gen. Förderfälle   
bzw. Ausgaben 

2007

Gen. Förderfälle   
bzw. Ausgaben 

2008

Gen. Förderfälle   
bzw. Ausgaben 

2009
Aktive und aktivierende Maßnahmen AMS und 
BMWA inklusive Lehrlingsausbildungsprämie 
und Kurzarbeit1)

1.835,9 Mio. EUR 1.790,2 Mio. EUR 2.146,2 Mio. EUR

darunter: AMS-Förderungen (ohne aktivierende Ausgaben)

Qualifizierungsmaßnahmen insg. (AMS DWH) 727.267 716.315 896.150

Ausgaben für Qualifizierungsmaßn. gemäß 
AMS-DWH 565,0 Mio. EUR 611,8 Mio. EUR 699,7 Mio. EUR

Förderung von Bildungsmaßnahmen (BM) 175.889 164.227 206.156

Ausgaben für BM 
(Training, Aus- und Weiterbildung etc.) 328,2 Mio. EUR 360,9 Mio. EUR 444,4 Mio. EUR

Kinderbetreuungsbeihilfe (KBH) 12.828 11.241 9.134

Ausgaben für KBH 6,3 Mio. EUR 5,6 Mio. EUR 4,1 Mio. EUR

Betriebliche Eingliederungsbeihilfen für 
Problemgruppen (BEBE) 29.751 27.068 29.135

Ausgaben für BEBE 88,6 Mio. EUR 73,9  Mio. EUR 82,0 Mio. EUR

Gemeinnützige Beschäftigungsprojekte (GBP) 5.539 5.753 7.079

Ausgaben für GBP 48,2 Mio. EUR 47,2  Mio. EUR 56,4 Mio. EUR

Sozialökonomische Betriebe (SÖB) 12.469 14.620 18.050

Ausgaben für SÖB 67,3 Mio. EUR 70,3  Mio. EUR 79,9 Mio. EUR

Frauen in Fördermaßnahmen (inkl. KUA) 458.383 449.579 553.603

Förderausgaben für Frauen2) 416,9 Mio. EUR 425,9  Mio. EUR 490,3 Mio. EUR

Menschen mit Behinderung in 
Fördermaßnahmen 125.388 119.848 135.321

Förderausgaben für Menschen mit Behinderung3) 135,9 Mio. EUR 140,2  Mio. EUR 151,0 Mio. EUR

Summe der genehmigten Förderfälle 
insgesamt (mit Kurzarbeitsbeihilfe aber ohne 
Lehrlingsausbildungsprämie)2)

861.214 857.238 1.231.338

1) ohne unternehmensbezogene Arbeitsmarktförderung des BMWFJ/AWS bzw. BMASK (inkl. SV-Beiträge, Altersteilzeitgeld,
Kurzarbeitsbeihilfe, Lehrlingsausbildungsprämie sowie Lehrlingsbeihilfen gem. §19c BAG; 2002-2004 ohne Krankenversich-
erung)

2) Geschäftsberichte AMS Österreich (inklusive Kurzarbeit)
3) Schätzung BMASK/Sektion VI – nur Förderaufwendungen, ohne aktivierende AlV Mittel 
Quelle: AMS, BMASK
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1.6 Leistungen der Arbeitslosenversicherung
Im Jahresdurchschnitt 2009 bezogen 332.000
(2008: 276.000) Personen Leistungen aus der Ar-
beitslosenversicherung. Insgesamt wurden
4,15 Mrd. EUR (2008: 3,41 Mrd. EUR) ausbezahlt.

Für diese Leistungen wurden 1.142.000 (2008:
969.000) Anträge gestellt, von denen 49.000
(2008: 43.000) abgelehnt wurden.
Die Zahl der erstinstanzlichen Bescheide (insbe-
sondere zu Ablehnung, Einstellung, Ruhen und
Rückforderung von Leistungen sowie bei Sanktio-
nen) erreichte 384.000 (2008: 344.000), wogegen
8.100 Berufungen eingebracht wurden. Darunter
wurden in Sanktionsfällen (inklusive Selbstkündi-
gung) insgesamt 92.100 (2008: 88.300) Beschei-
de erlassen.          
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Leistungen
Durchschnittliche Tagsätze (in EUR)

Gesamt Frauen Männer

Arbeitslosengeld 26,9 23,6 29

Notstandshilfe 20,1 17,4 21,9

Beihilfe zur Deckung des Lebensunterhalts 14,6 14,9 14,1
Quelle: AMS DWH

Leistungsaufwand 
(in Mio. EUR)

2009 2008

Arbeitslosengeld (inkl. Überbrückungshilfe) 1.657,92 1.196,04

Notstandshilfe 811,68 714,5

Übergangsgeld 79,68 77,06

Weiterbildungsgeld 51,75 15,17

Altersteilzeit 289,67 358,32

Sonstige Leistungen* 34,19 28,78

Nettoauszahlung gesamt 2.924,89 2.389,87

Pensionsversicherungsbeiträge** 884,4 736,55

Krankenversicherungsbeiträge** (inkl. Abgeltung der 
Krankenstandstage) 332,94 280,25

Unfallversicherungsbeiträge 5,1 4,49

Sozialversicherung gesamt 1.222,44 1.021,29

Gesamtaufwand (Nettoauszahlung und SV-Beiträge) 4.147,33 3.411,16

* Pensionsvorschuss und Sonderunterstützung inkl. des Leistungsaufwandes der SV-Bergbau (jedoch ohne Verwaltungsauf-
wand).

** Hierbei handelt es sich um Akontozahlungen. Die tatsächlichen Aufwendungen werden erst im Laufe des Jahres 2010
abgerechnet.

Quelle: BMASK
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1.7 Neuerungen im Arbeitslosenversicherungsrecht

Durchschnittlicher Bestand an LeistungsbezieherInnen

2 0 0 9 2 0 0 8
Gesamt Frauen Männer Gesamt Frauen Männer

Arbeitslosengeld 146.314 57.536 88.778 113.470 48.903 64.567

Notstandshilfe 91.210 35.354 55.856 78.431 32.038 46.393

§ 34 Pensionsversicherungsgesetz 3.081 2.686 395 2.383 2.139 244

Übergangsgeld 7.255 5.576 1.679 7.130 5.620 1.510

Weiterbildungsgeld:

bei Bildungskarenz 4.895 2.015 2.880 1.551 917 634

bei Entfall der Bezüge 92 54 38 85 61 24

Altersteilzeitgeld 19.103 9.776 9.327 23.424 11.103 12.321

Pensionsvorschuss 19.700 7.187 12.513 19.012 6.865 12.147

AIG-Fortbezug bei Maßnahme/
Schulung 17.710 9.226 8.484 12.620 7.016 5.604

NH-Fortbezug bei Maßnahme/
Schulung 14.606 6.785 7.821 12.364 6.023 6.341

Sonstige* 8.323 3.923 4.400 5.329 2.828 2.501

Gesamt 332.289 140.118 192.171 275.799 123.513 152.286

* z.B. Familienhospizkarenz, Arbeitsstiftungen (Schulungen)
Quelle: AMS DWH

Sanktionen

2 0 0 9 2 0 0 8
Gesamt Frauen Männer Gesamt Frauen Männer

Arbeitsunwilligkeit 217 96 121 200 90 110

Ablehnung von Beschäftigungsangeboten 12.935 3.891 9.044 12.569 3.939 8.630

Arbeitslosigkeit aufgrund von unberechtigtem 
vorzeitigem Austritt, Kündigung des 
Arbeitnehmers, fristloser Entlassung

27.140 11.802 15.338 30.956 13.396 17.560

Versäumen der Kontrollmeldung 52.800 13.947 38.853 44.532 12.655 31.877

Gesamt 93.092 29.736 63.356 88.257 30.080 58.177

Quelle: AMS DWH
Ausbau der Mindestsicherung in der ALV
Mit Einführung der Bedarfsorientierten Mindestsi-
cherungen wurden mindestsichernder Elemente
im Arbeitslosenversicherungsgesetz ausgebaut,
wobei vor allem die Anhebung der Nettoersatzrate
und großzügigere Anrechnungsbestimmungen
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von Partnereinkommen bei Notstandshilfeemp-
fängerInnen zu erwähnen sind (siehe Kapitel Be-
darfsorientierte Mindestsicherung).

Freiwillige ALV für Selbständige

Seit 1.1.2009 besteht für selbständig erwerbstäti-
ge Personen die Möglichkeit freiwillig der Arbeits-
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losenversicherung beizutreten. Begleitend dazu
wurden Regelungen geschaffen, die sicherstellen,
dass auch bei bereits länger andauernder Selb-
ständigkeit Zeiten von davorliegenden unselb-
ständigen Erwerbstätigkeiten bzw. eventuelle
Fortbezugsansprüche nicht verloren gehen, auch
wenn von der freiwilligen Arbeitslosenversiche-
rung kein Gebrauch gemacht wird.

Zudem wurden generell die Höchstdauer der Er-
streckung der Rahmenfrist für die Erfüllung der
Anwartschaft und die Fortbezugsfristen von drei
Jahren auf fünf Jahre verlängert.

Altersteilzeit 
(Arbeitsmarktpaket II, seit 1. September 2009)

Die Altersteilzeit ermöglicht älteren Arbeitneh-
merInnen, ihre Arbeitszeit vor dem Pensionsantritt
bei teilweisem Lohnausgleich zu reduzieren. Sie
verlieren dabei weder Pensions- noch Arbeitslo-
sengeldansprüche oder Ansprüche aus der Kran-
kenversicherung. Mit der Altersteilzeit wird auch
ein substanzieller Beitrag zur Arbeitsmarktentlas-
tung während der aktuellen Finanz- und Wirt-
schaftskrise geleistet.

Die wichtigsten Eckpunkte der Novelle sind:
» Entfall der Ersatzkraftstellung: Es muss keine

Ersatzkraft mehr eingestellt werden, da diese
Regelung in Zeiten verbreiteter Überkapazi-
täten nicht sinnvoll wäre und bei entspre-
chender Markt- und Auftragslage auch ohne
gesetzliche Verpflichtung Ersatzkräfte einge-
stellt werden.

» Zugangsalter: Der Zugang zur Altersteilzeit
wurde erleichtert, indem die derzeit im Ge-
setz vorgesehene Anhebung des Mindestzu-
gangsalters (53 Jahre für Frauen und
58 Jahre für Männer) bis Ende 2010 verscho-
ben wird. Danach erfolgt eine jährliche Anhe-
bung des Mindestzugangsalters um ein
halbes Jahr; der Anstieg des Zugangsalters
wird somit um ein Jahr nach hinten verscho-
ben.

» Kostenersatz: 55% bei Blockmodell bzw.
90% bei kontinuierlicher Altersteilzeit. Das
Unternehmen erhält die zusätzlichen Kosten
für eine Arbeitskraft, die sich in Altersteilzeit
(ATZ) befindet, größtenteils ersetzt. Redu-
ziert ein Arbeitnehmer seine Arbeitszeit z.B.
um 50%, erhält er 75% des ursprünglichen
Lohnes/Gehalts. Außerdem werden die Bei-
träge für die Sozialversicherung weiterhin zu
100% geleistet. Die Kosten, die nun dem Un-
ternehmen zusätzlich zur tatsächlich geleiste-
ten Arbeit entstehen – also 25% des Lohns/
Gehalts und 50% der Sozialversicherungs-
beiträge – werden dem Betrieb im unter-
schiedlichen Ausmaß vom AMS refundiert;
beim Blockmodell zu 55% und bei der konti-
nuierlichen ATZ zu 90%. Einen Teil der zu-
sätzlichen Kosten muss das Unternehmen
daher selbst tragen. Die kontinuierliche Ar-
beitszeitreduktion (echte Teilzeit), die eine ra-
sche Verminderung der Arbeitskapazität be-
wirkt, wurde gegenüber Blockzeitregelungen,
die zunächst unverminderte Vollzeitarbeit und
erst später Freizeit vorsehen, aus arbeits-
marktpolitischen Gründen begünstigt. Für
Teilzeitbeschäftigte, deren Arbeitszeit zwar
weniger als 80%, jedoch zumindest 60% der
Normalarbeitszeit beträgt, kann nunmehr
ebenfalls Altersteilzeitgeld gewährt werden.

» Altersteilzeitgeld kann noch bis zu einem Jahr
nach Anspruch auf Korridorpension gewährt
werden.

» Vereinfachungen in der Abwicklung: Durch
einfachere Auszahlungs- und Abrechnungs-
modalitäten werden sowohl die Unternehmen
als auch das AMS hinsichtlich des erforder-
lichen Verwaltungsaufwandes entlastet.

Aufwertung der Bemessungsgrundlagen 
beim Arbeitslosengeld 
(Arbeitsmarktpaket II, ab 1. Jänner 2010)

Die Bemessungsgrundlage für das Arbeitslosen-
geld bleibt weiterhin das Jahresgehalt des Vor-
jahres. Für jene Menschen, die im ersten Halbjahr
arbeitslos werden (und für die als Bemessungs-
grundlage das Gehalt des vorletzten Jahres her-
angezogen wird), wird die Inflation ausgeglichen
(2009: Aufwertung um 3,2%). Von dieser Maß-
nahme werden ca. 250.000 Personen profitieren.
Die Regelung für das zweite Halbjahr des lau-
fenden Jahres bleibt aufrecht.

Krankenversicherung bei Entfall der 
Notstandshilfe 
(Arbeitsmarktpaket II, seit 1. August 2009)

Mit dieser Regelung wurde eine sozialpolitische
Lücke geschlossen. Ist in einer Lebenspartner-
schaft einer der beiden Partner längere Zeit ar-
beitslos und hat Anspruch auf Notstandshilfe, ist
diese Person automatisch kranken- und pensions-
versichert. Fällt aufgrund eines zu hohen Partner-
einkommens die Notstandshilfe weg, war die be-
troffene Person bisher nur noch pensionsversi-
chert. Mit der neuen Regelung hat die betroffene
Person nunmehr auch Anspruch auf Krankenver-
sicherung.
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Übergangsgeld 
(Arbeitsmarktpaket II, seit 1. September 2009)

Ältere Langzeitarbeitslose (betroffen sind über-
wiegend Frauen), die vor der Pensionsreform
2004 in Pension gehen hätten können, haben An-
spruch auf Übergangsgeld, das um 25% höher ist
als das Arbeitslosengeld. Das Übergangsgeld wä-
re 2009 ausgelaufen, wurde aber nunmehr krisen-
bedingt verlängert. Ab 2011 gilt eine Einschleifre-
gelung, die gewährleistet, dass ältere Menschen
bis 2015 vom Übergangsgeld profitieren können.

Befristete Verschiebung der Altersgrenze für 
die Beitragsbefreiung zur Arbeitslosen-
versicherung 
(Arbeitsmarktpaket II, seit 1. September 2009)

Mit der befristeten Anhebung der Altersgrenze für
den Entfall des Beitrags zur Arbeitslosenversiche-
rung (ab 58 statt ab 57 Jahren) wird ein Finanzie-
rungsbeitrag zu zielgruppenspezifischen Maß-
nahmen (z.B. Eingliederungsbeihilfe, Einstel-
lungsförderung Jugendliche, Kombilohn, Qualifi-
zierung für Ältere) geleistet. Die Regelung gilt bis
Ende 2013; ab 2014 gilt wieder die Regelung,
dass der Entfall ab 57 Jahren eintritt.

Neue Entwicklungen im 
Ausländerbeschäftigungsrecht

» Das seit 1. Jänner 2010 geltende Eingetra-
gene-Partnerschaft-Gesetz (EPG) wurde
auch im AuslBG umgesetzt. Ausnahme- und
Sonderregelungen für EhegattInnen gelten
nunmehr auch für gleichgeschlechtliche Le-
benspartnerInnen von ÖsterreicherInnen und
anderen EWR-BürgerInnen, wenn die Leben-
spartnerschaft nach dem EPG oder den
Rechtsvorschriften eines anderen Staates
eingegangen wurde.

» Der EUGH hat mit Urteil vom 22. Dezem-
ber 2008 (Rs C-161/07) einen Verstoß Öster-
reichs gegen Art. 43 EG-Vertrag (Niederlas-
sungsfreiheit) festgestellt, indem Gesellschaf-
terInnen aus den neuen EU-Mitgliedstaaten
gesetzlich verpflichtet waren, für die Eintra-
gung im Firmenbuch ihre Selbständigkeit
vom AMS feststellen zu lassen. In Umset-
zung dieses Urteils gilt für solche Gesell-
schafterInnen seit 1. September 2009 ein ge-
sondertes, weniger einschränkendes Kon-
trollsystem: Die Firmenbuchgerichte müssen
die Eintragung der GesellschafterInnen nun
dem AMS melden, wenn Grund zur Annahme
besteht, dass diese Arbeitsleistungen erbrin-
gen, die nach dem wahren wirtschaftlichen
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Gehalt bewilligungspflichtig sind. Liegt trotz
festgestellter Bewilligungspflicht keine Bewil-
ligung vor, wird die Beschäftigung untersagt
und das für die Kontrolle zuständige Finanz-
amt (KIAB) verständigt.

» Im Zusammenhang mit dem Fremdenrechts-
änderungsgesetz 2009 können seit 1. Jän-
ner 2010 auch Personen, die den neu ge-
schaffenen Status einer/s „Geduldeten“ oder
faktischen Abschiebeschutz haben, eine Be-
schäftigungsbewilligung erhalten, wenn sie
zuvor als Asylberechtigte/r oder subsidiär
Schutzberechtigte/r einen Arbeitsmarktzu-
gang hatten.

Arbeitskräfte aus den neuen EU-Mitglied-
staaten – Auslaufen der Übergangsfristen 
mit 30. April 2011

Österreich hat die siebenjährige Übergangsfrist
für die am 1. Mai 2004 beigetretenen Mitglied-
staaten (EU-8) voll ausgeschöpft und die Über-
gangsregelungen zur Arbeitnehmer- und Dienst-
leistungsfreiheit bis zum 30. April 2011 verlängert.
Die Mitteilung wurde der Europäischen Kommissi-
on Ende April 2009 übermittelt und mit schwerwie-
genden Störungen des Arbeitsmarktes (bei vor-
zeitiger Öffnung) begründet. Für Rumänien und
Bulgarien wurden die Übergangsregelungen im
Dezember 2008 zunächst um weitere drei Jahre
(bis 31. Dezember 2011) verlängert. Die österrei-
chischen Sozialpartner wurden in diese Entschei-
dungen einbezogen.

Mit den Übergangsregelungen ist es bisher gelun-
gen, den Arbeitsmarktzugang von Arbeitskräften
aus den neuen EU-Mitgliedstaaten bedarfsge-
recht zu steuern, indem die Zulassung in Berei-
chen mit zusätzlichem Arbeitskräftebedarf er-
leichtert und in Sektoren mit ausreichend verfüg-
baren Arbeitskräften kontrolliert wird. Mit einer
Reihe von Ausnahme- und Sonderregelungen für
WissenschaftlerInnen, Führungskräfte, Schlüssel-
personal, Pflegekräfte und Fachkräfte in 67 Beru-
fen wurde der Arbeitsmarkt bereits schrittweise
geöffnet. Wie in den Beitrittsverträgen vorgese-
hen, werden ArbeitnehmerInnen aus den neuen
EU-Mitgliedstaaten beim Arbeitsmarktzugang
prinzipiell gegenüber DrittstaatsbürgerInnen be-
vorzugt (Gemeinschaftspräferenz).

Arbeitskräfte aus den neuen EU-Mitgliedstaaten
erwerben nach einem Jahr bewilligter Beschäfti-
gung freien Arbeitsmarktzugang. Dasselbe Recht
erhalten auch ihre EhegattInnen und Kinder bei
einem gemeinsamen Wohnsitz in Österreich.
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In den geschützten Dienstleistungssektoren (u.a.
Bau- und Baunebengewerbe, Hauskrankenpfle-
ge, Sozialwesen, Schutzdienste, Gebäudereini-
gung) ist auch die Entsendung von Arbeitskräften
aus den neuen EU-Mitgliedstaaten nach Öster-
reich weiterhin bewilligungspflichtig. In den libera-
lisierten Dienstleistungssektoren ist hingegen le-
diglich eine Meldung an die Zentrale Koordinati-
onsstelle (ZKO) im Bundesministerium für Finan-
zen zu erstatten. Auf Basis dieser Meldung prüft
das AMS die Ordnungsmäßigkeit und EU-Konfor-
mität der Entsendung.
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2. Arbeitsrecht und Zentral-Arbeitsinspektorat

2.1 Arbeitsvertragsrecht
2.1.1 Herabsetzung der Mindestdauer 
der Karenz und Elternteilzeit

Mit dem neuen Kinderbetreuungsgeldmodell
„12+2“ war es notwendig, im Mutterschutzgesetz,
im Väter-Karenzgesetz (VKG) und im Landar-
beitsgesetz die Mindestdauer der Karenz und der
Elternteilzeit von bisher drei auf zwei Monate her-
abzusetzen. Die Verkürzung der Mindestdauer
bedingte auch Änderungen bei den Meldefristen.

2.1.2 Reform der Bildungskarenz

Im Zuge des Arbeitsmarktpaketes II erfolgten im
Arbeitsvertragsrechts-Anpassungsgesetz arbeits-
rechtliche Änderungen im Zusammenhang mit der
Bildungskarenz. (Näheres siehe Kapitel Arbeits-
marktpolitik).

2.1.3 Arbeitsrechtliche 
Begleitmaßnahmen im 
Zusammenhang mit der 
Eingetragenen Partnerschaft

Das Eingetragene Partnerschaft-Gesetz (EPG),
BGBl. I Nr. 135/2009, welches gleichgeschlechtli-
chen Paaren nach Eingehung einer eingetrage-
nen Partnerschaft vor einem staatlichen Organ ei-
nen rechtlichen Rahmen für das Zusammenleben
bietet, machte Anpassungen in arbeitsrechtlichen
Normen notwendig:

Mit der Novellierung des § 16 Abs. 1 des Urlaubs-
gesetzes (UrlG) wurden eingetragene PartnerIn-
nen in die Legaldefinition der nahen Angehörigen
einbezogen, für die eine Pflegefreistellung nach
§ 16 UrlG sowie Sterbebegleitung nach § 14a des
Arbeitsvertragsrechts-Anpassungsgesetzes (AV-
RAG) in Anspruch genommen werden kann.

Durch die Änderung in § 14a Abs. 8 sowie
§ 14b AVRAG können Sterbebegleitung und die
Begleitung schwersterkrankter Kinder für die leib-
lichen Kinder der eingetragenen Partnerin/des
eingetragenen Partners dann in Anspruch genom-
men werden, wenn aus wichtigen wirtschaftlichen
oder persönlichen Gründen kein Elternteil die Be-
gleitung übernehmen kann.
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In den Bestimmungen der §§ 14 Abs. 5 und
55 Abs. 3 des Betrieblichen Mitarbeiter- und
Selbstständigenvorsorgegesetzes (BMSVG) be-
treffend die Todfallsabfertigung wurde gesetzlich
festgelegt, dass eingetragene PartnerInnen in
gleicher Weise wie EhegattInnen zu den an-
spruchsberechtigten Personen zählen.

Weitere Anpassungen erfolgten im Arbeitsverfas-
sungsgesetz, im Post-Betriebsverfassungsge-
setz, im Bauarbeiter-Urlaubs- und Abfertigungs-
gesetz und im Landarbeitsgesetz.

2.1.4 Novellierungen des Bauarbeiter-
Urlaubs- und Abfertigungs-
gesetzes – Bekämpfung des 
Sozialbetrugs in der Bauwirtschaft

Das bisherige System des Bauarbeiter-Urlaubs-
und Abfertigungsgesetzes (BUAG), das Arbeit-
nehmerInnenansprüche unabhängig von der tat-
sächlichen Zuschlagsentrichtung der Unterneh-
men entstehen ließ, wurde dahingehend modifi-
ziert, dass sozialbetrügerisches Verhalten er-
schwert wird.

Die Neuregelung sieht vor, dass Ansprüche nur
dann entstehen, wenn sie rechtzeitig geltend ge-
macht oder der Bauarbeiter-Urlaubs- und Abferti-
gungskasse (BUAK) auf andere Weise bekannt
werden (z.B. im Rahmen ihrer Kontrolltätigkeit).
Damit wird vermieden, dass die Beiträge jener Fir-
men, die die Regelungen des BUAG einhalten, zur
Abdeckung der von den unredlichen Unterneh-
men nicht entrichteten Zuschläge dienen müssen.

Darüber hinaus wurden Maßnahmen zur be-
schleunigten Eintreibung von Zuschlägen ergrif-
fen, die dazu dienen, fragwürdig agierende Unter-
nehmen schneller zu identifizieren und zu belan-
gen. Als Begleitmaßnahmen wurden die Kontroll-
möglichkeiten verstärkt und auch der Strafkatalog
klarer gefasst.

Einen zweiten Schwerpunkt der Novelle bildeten
Verbesserungen hinsichtlich der Entsenderege-
lung, die aus Erfahrungen der Praxis seit deren
Einführung 2006 gewonnen wurden. Gegenstand
dabei ist eine Klarstellung des Geltungsbereichs,
um Lücken zu schließen. Weiters wurden auch in
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diesem Bereich die Kontrollen ausgebaut und die
Informationsverpflichtungen des entsendenden
Unternehmens präzisiert.

Eine weitere Novelle 2010 sieht eine Angleichung
des Urlaubssystems des BUAG an das allgemei-
ne Urlaubsrecht vor. Dazu erfolgt eine generelle
Festlegung des Kalenderjahres als Urlaubsjahr,
wobei der Urlaubsanspruch vom Beginn des Be-
schäftigungsverhältnisses an aliquot anwächst.
Der volle Urlaubsanspruch entsteht nicht mehr
nach 47, sondern nach 52 Anwartschaftswochen.
Die bisherige Regelung, wonach ein zusätzlicher
Urlaubstag dann gebührt, wenn in den Urlaub ein
Samstagfeiertag fällt, entfällt, da sie nicht dem all-
gemeinen Urlaubsrecht entspricht.

ArbeitgeberInnen, bei denen die Bauarbeiter-Ur-
laubs- und Abfertigungskasse (BUAK) eine Di-
rektauszahlung des Urlaubsentgeltes an die Ar-
beitnehmerInnen durchführt bzw. die erstmals in
der Baubranche tätig werden und daher mit den
Pflichten aus dem BUAG noch nicht vertraut sind,
trifft eine erweiterte Informationspflicht.

Der/die ArbeitgeberIn soll nunmehr die auf das Ur-
laubsentgelt entfallenden Dienstgeberbeiträge zur
Sozialversicherung und gesetzlichen Abgaben
(Nebenleistungen) zur Gänze von der BUAK er-
setzt bekommen und nicht wie bisher einen Pau-
schalbetrag von 17%.

Die Novelle sieht weiters die Auszahlung des er-
satzweisen Winterfeiertagsvergütungsanspruchs
an den/die ArbeitnehmerIn vor, ohne dass diese/r
vorher einen Antrag stellen muss.

Der Zuschlag für den Sachbereich der Winterfeier-
tagsregelung wird nicht mehr jährlich festgesetzt,
sondern grundsätzlich unbefristet, mit der Ver-
pflichtung zur Änderung, wenn dies die Gebarung
erfordert.

Die strittige Frage, ob Lehrlinge in der Doppell-
Lehre DachdeckerIn und SpenglerIn dem BUAG
unterliegen oder nicht, wird dahingehend berei-
nigt, dass nunmehr eine ausdrückliche Ausnahme
vom Geltungsbereich vorgesehen ist.

Diese Novellen treten mit 1. August 2010 bzw. 1.
Jänner 2011 in Kraft.

2.1.5 Novellierung des 
Heimarbeitsgesetzes

Im Hinblick auf eine Modernisierung nicht mehr
zeitgemäßer Strukturen im Heimarbeitsgesetz so-
wie einer Straffung von Aufgaben erfolgte im Jahr
2009 eine Reform des Heimarbeitsgesetzes.
Da die Anzahl der HeimarbeiterInnen, Zwischen-
meisterInnen und Mittelspersonen in den letzten
Jahren ständig zurückgegangen ist, besteht kein
weiterer Bedarf an den besonderen Behörden für
Heimarbeit. Auch wurden in der Praxis mangels
Notwendigkeit nicht mehr alle ihnen übertragenen
Aufgaben übernommen.

Wesentliche Punkte dieser Organisations- und
Aufgabenreform waren daher die

» Abschaffung der Heimarbeitskommissionen
und Übertragung der weiterhin erforderlichen
Aufgaben an das Bundeseinigungsamt und
das BMASK

» die ersatzlose Abschaffung des Entgeltbe-
rechnungsausschusses und der Berufungs-
kommission für Heimarbeit

» die Streichung der eigenen Regelungen für
ZwischenmeisterInnen und Mittelspersonen
sowie

» die Kundmachung der Beschlüsse des Bun-
deseinigungsamtes nach dem Heimarbeits-
gesetz und dem Arbeitsverfassungsgesetz im
Bundesgesetzblatt II statt im „Amtsblatt zur
Wiener Zeitung“.

Neben dieser Organisations- und Aufgabenreform
wurden außerdem im Rahmen des Projekts „Ver-
waltungskostenreduktion für Unternehmen“ Ver-
waltungskosten für Unternehmen aus gesetzli-
chen Informationspflichten reduziert, wozu auch
die im Heimarbeitsgesetz enthaltenen Informati-
onspflichten gehören.

Die materiellen Regelungen zum Schutz der
HeimarbeiterInnen sind unverändert aufrecht ge-
blieben.

2.1.6 Novellierung des 
Gleichbehandlungsgesetzes

Trotz der bestehenden Einkommensschere zwi-
schen Frauen und Männern, die auf Einkommen-
sungleichheiten hinweist, finden sich in der Praxis
kaum Fälle, in denen eine Diskriminierung beim
Entgelt wegen des Geschlechts geltend gemacht
wird. Dies liegt mit daran, dass kaum genaue Ver-
gleichsdaten zur Verfügung und oft nur Vermutun-
gen im Raum stehen. Aus diesem Grund bilden
neben anderen Verbesserungen auch Maßnah-
men zur Einkommenstransparenz in den Betrie-
ben einen Schwerpunkt der geplanten Änderung
des Gleichbehandlungsgesetzes.
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Der im Sommer 2010 dazu vorgelegte Entwurf
sieht folgende Maßnahmen vor:
» Bei Stellenausschreibungen ist das für die

ausgeschriebene Stelle geltende kollektivver-
tragliche Entgelt anzugeben und auch, ob es
die Möglichkeit einer Überzahlung gibt. Damit
sollen StellenwerberInnen für das Bewer-
bungsgespräch notwendige Informationen
bekommen.

» Unternehmen ab einer bestimmten Größen-
ordnung haben jährliche Einkommensbe-
richte zu erstellen, in denen die Durch-
schnittseinkommen von Frauen und Männern
in den unterschiedlichen Verwendungsgrup-
pen dargestellt werden. Damit sollen sowohl
das Unternehmen selbst als auch der Be-
triebsrat oder – in betriebsratslosen Betrieben
– die ArbeitnehmerInnen in die Lage versetzt
werden, strukturelle Diskriminierungen zu er-
kennen und dagegen anzugehen.

» Bei vermuteter Entgeltdiskriminierung im Ein-
zelfall können die Gleichbehandlungsanwalt-
schaft bzw. die Gleichbehandlungskommis-
sion Einkommensdaten von Vergleichsperso-
nen vom Krankenversicherungsträger erfra-
gen.

Mit dem vorliegenden Entwurf soll außerdem für
die Diskriminierungsmerkmale Religion oder Welt-
anschauung, Alter und sexuelle Orientierung der
Diskriminierungsschutz auf den Zugang zu und
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die Versorgung mit Gütern und Dienstleistungen,
die der Öffentlichkeit zur Verfügung stehen, inklu-
sive Wohnraum, ausgedehnt werden.

Als ergänzende Maßnahme zur Verwirklichung
des Gebotes der Gleichbehandlung beim Zugang
zu und der Versorgung mit Gütern und Dienstleis-
tungen, die der Öffentlichkeit zur Verfügung ste-
hen, inklusive Wohnraum, sollen diskriminierende
Wohnungsinserate verboten werden.

Personen, die auf Grund ihres Naheverhältnisses
zu Personen, die ein geschütztes Merkmal aufwei-
sen, benachteiligt werden, sollen nun ebenfalls in
den Schutzbereich des Gleichbehandlungsgeset-
zes fallen (Diskriminierung durch Assoziierung).

Der Mindestschadenersatz für (sexuelle) Belästi-
gung soll auf 1.000  EUR angehoben werden.

Zur Vereinfachung der Struktur des Gleichbe-
handlungsgesetzes sollen schließlich nunmehr
alle Regelungen betreffend die Gleichbehandlung
in sonstigen Bereichen außerhalb der Arbeitswelt
für alle Diskriminierungsmerkmale im III. Teil des
Gleichbehandlungsgesetzes zusammengefasst
werden.

Die Novelle zum GBK/GAW-Gesetz sieht die Auf-
hebung der Vertraulichkeit im Verfahren vor den
Senaten der Gleichbehandlungskommission vor.
Auf Antrag jeder Auskunftsperson kann diese je-
doch auch abgesondert vernommen werden.
2.2 Kollektives Arbeitsrecht

Novellierung des Arbeitsverfassungsgesetzes
Durch die Richtlinie 2009/38/EG wurde die Richtli-
nie 94/45/EG über die Einsetzung eines Europäi-
schen Betriebsrates oder die Schaffung eines
Verfahrens zur Unterrichtung und Anhörung der
ArbeitnehmerInnen in gemeinschaftsweit operie-
renden Unternehmen und Unternehmensgruppen
neu gefasst. Österreich ist zur innerstaatlichen
Umsetzung bis 5. Juni 2011 verpflichtet. Diese
Umsetzung soll durch eine Novellierung des Ar-
beitsverfassungsgesetzes erfolgen, die nach ei-
nem allgemeinen Begutachtungsverfahren im
Herbst 2010 der parlamentarischen Behandlung
zugeführt werden soll. Neben der Umsetzung der
Richtlinie enthält die Novelle auch Änderungen im
Betriebsverfassungsrecht. Besonders hervorzu-
heben ist darunter die Verlängerung der Frist für
den/die ArbeitnehmerIn zur Anfechtung von Kün-
digungen.
2.3 ArbeitnehmerInnenschutzrecht: Legistische Maßnahmen
Arbeitszeitrecht für LenkerInnen

Durch eine Novellierung des Arbeitszeitgesetzes
(AZG), des Arbeitsruhegesetzes (ARG) und des
Kraftfahrgesetzes (KFG), BGBl. I Nr. 149/2009,
die mit 1. Jänner 2010 in Kraft getreten ist, sowie
einer Neuerlassung der LenkerInnen-Ausnahme-
verordnung (L-AVO) erfolgten folgende Än-
derungen des Arbeitszeitrechts für LenkerInnen:

Bei den innerstaatlich geregelten Ausnahmetat-
beständen von der Lenkzeiten-Verordnung 561/
2006 und der Kontrollgeräte-Verordnung 3821/85
der EU bestand eine Diskrepanz zwischen dem



ARBEITSRECHT UND ZENTRAL-ARBEITSINSPEKTORAT
Kraftfahrrecht und dem Arbeitsrecht, was in der
Praxis zu einer großen Verunsicherung der
RechtsanwenderInnen geführt hat. Diese wurden
durch eine Harmonisierung der beiden Rechtsbe-
reiche beseitigt und die Ausnahmekataloge des
KFG und der L-AVO angeglichen.

Für den innerstädtischen Kraftfahrlinienverkehr
wurden befristet wegen der besonderen Verkehrs-
situation punktuelle Erleichterungen bei der Hand-
habung des digitalen Kontrollgerätes vorgesehen.

Bisher war im AZG vorgesehen, dass beim Len-
ken von Kraftfahrzeugen, in die ein Kontrollgerät
ohne EU-rechtliche Verpflichtung eingebaut ist, je-
denfalls dieses Kontrollgerät zu verwenden ist.
Seit der Einführung des digitalen Kontrollgerätes
führt dies bei bestimmten Fahrzeuggruppen zu
Schwierigkeiten und unnötigem bürokratischen
Mehraufwand. Nunmehr besteht ein Wahlrecht,
ob das Kontrollgerät oder ein Fahrtenbuch ver-
wendet wird.

Schließlich wurden in Umsetzung des neuen An-
hangs III der EU-Kontrollrichtlinie 2006/22/EG
Verletzungen der genannten EU-Verordnungen in
leichte, schwerwiegende und sehr schwerwiegen-
de Tatbestände mit unterschiedlichen Strafdro-
hungen gegliedert.

Novellierung des Arbeitsinspektionsgesetzes

Mit BGBl. I Nr. 150/2009 wurde eine Novelle zum
Arbeitsinspektionsgesetz 1993 verlautbart. Sie
umfasst im Wesentlichen die Einsichtnahme in die
Datei des Bundesministeriums für Finanzen be-
treffend ArbeitnehmerInnen-Entsendung und die
Abfrage von Daten der Sozialversicherungsträger
bzw. des Hauptverbandes der Sozialversiche-
rungsträger. Die Novelle trat mit 1.1.2010 in Kraft.

Novellierung der Arbeitsstättenverordnung 
und der Bauarbeiterschutzverordnung

Mit BGBl. II Nr. 256/2009 wurden Novellen zur Ar-
beitsstättenverordnung und zur Bauarbeiter-
schutzverordnung kundgemacht. Die Neuerungen
traten am 1.1.2010 in Kraft. Die Novellen enthal-
ten eine Neuregelung betreffend Erst-HelferInnen
in Arbeitsstätten und auf Baustellen und betref-
fend die für die Brandbekämpfung und Evakuie-
rung zuständigen Personen.

Novellierung der Verordnung Lärm und 
Vibrationen

Mit BGBl. II Nr. 302/2009 wurde eine Novellierung
der Verordnung über Lärm und Vibrationen ver-
lautbart, wobei eine Klarstellung der Messung von
Ganzkörpervibrationen erfolgte. Die Novelle trat
mit 1.10.2009 in Kraft.

Novellierung der Bauarbeiterschutzverordnung

Mit BGBl. II Nr. 408/2009 erfolgte eine Novellie-
rung der Bauarbeiterschutzverordnung, die mit
1.1.2010 in Kraft trat. Sie enthält eine Anpassung
der Vorschriften über Gerüste an den aktuellen
Stand der Technik.

Novellierung der Arbeitsmittelverordnung

Mit BGBl. II Nr. 21/2010 erfolgte eine Novellierung
der Arbeitsmittelverordnung, die mit 1.2.2010 in
Kraft trat. Sie enthält eine Aktualisierung von tech-
nisch und legistisch nicht mehr zeitgemäßen Re-
gelungen und die Anpassung an den aktuellen
Stand der Technik.

Neue Elektroschutzverordnung

Mit der geplanten neuen Elektroschutzverordnung
soll die erforderliche Aktualisierung der derzeit
zum Schutz der Arbeitnehmer/innen vor den Ge-
fahren durch den elektrischen Strom geltenden
Vorschriften erfolgen. 

Verordnung optische Strahlung

Mit BGBl. II Nr. 221/2010 wurde eine neue Verord-
nung über den Schutz der ArbeitnehmerInnen vor
der Einwirkung durch optische Strahlung
(VOPST) erlassen. Gleichzeitig wurde die Verord-
nung über die Gesundheitsüberwachung am Ar-
beitsplatz und die Verordnung über Beschäfti-
gungsverbote und -beschränkungen für Jugendli-
che geändert. Die Verordnung trat mit 9.7.2010 in
Kraft. Mit der VOPST wurde die EU-Richtlinie
2006/25/EG über Mindestvorschriften zum Schutz
von Sicherheit und Gesundheit der Arbeitneh-
merInnen vor der Gefährdung durch physikalische
Einwirkungen (künstliche optische Strahlung) in
nationales Recht umgesetzt, die Verordnung ent-
hält aber auch Schutzvorschriften vor der Gefähr-
dung durch natürliche optische Strahlung.

Verordnung Persönliche Schutzausrüstung

Die Verordnung Persönliche Schutzausrüstung
soll den Sicherheits- und Gesundheitsschutz der
ArbeitnehmerInnen bei Benutzung persönlicher
Schutzausrüstung bei der Arbeit sowie bestimmte
arbeitsbedingt erforderliche Arbeitskleidung näher
regeln und die derzeit noch geltenden übergeleite-
ten Bestimmungen der Allgemeinen Arbeitneh-
merschutzverordnung ablösen. Der Entwurf soll
im Herbst 2010 dem allgemeinen Begutachtungs-
verfahren zugeleitet werden.
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2.4 Arbeitsinspektion und Zentral-Arbeitsinspektorat
2.4.1 Arbeitsinspektionen 

Im Jahr 2009 führten die 297 ArbeitsinspektorIn-
nen bei 62.271 Arbeitsstätten, Baustellen und
auswärtigen Arbeitsstellen auf den Arbeitneh-
merInnenschutz bezogene Tätigkeiten durch. Da-
bei wurden insgesamt 49.468 Arbeitsstätten und
zusätzlich Baustellen und auswärtige Arbeitsstel-
len von insgesamt 12.803 Unternehmen besucht.
Von den insgesamt durchgeführten 145.786 Tä-
tigkeiten waren 44% (63.998) Besichtigungen
(Überprüfungen), bei denen je nach Anlassfall
routinemäßige Kontrollen, Überprüfungen beson-
derer Aspekte oder Schwerpunkterhebungen,
auch im Zusammenhang mit Verhandlungen und
Beratungen vor Ort, durchgeführt wurden. Zusätz-
lich zu diesen Besichtigungen kontrollierten die
ArbeitsinspektorInnen 376.699 Arbeitstage von
LenkerInnen und nahmen an 17.148 behördlichen
Verhandlungen teil (z.B. gewerberechtliche Ge-
nehmigungsverfahren, Bauverhandlungen). Fer-
ner wurden 17.776 Beratungen vor Ort in den Be-
trieben und 10.124 Vorbesprechungen betriebli-
cher Projekte durchgeführt sowie 10.434 arbeits-
inspektionsärztliche Beurteilungen und Beratun-
gen und 24.282 sonstige Tätigkeiten (z.B. Teil-
nahme an Tagungen und Schulungen) vorgenom-
men.

Bei 19.952 oder 32% aller besuchten Arbeitsstät-
ten und Unternehmen (ohne Kontrollen von Len-
kerInnen), die auf Baustellen und auswärtigen Ar-
beitsstellen tätig waren, wurden im Berichtsjahr
Übertretungen von ArbeitnehmerInnenschutzvor-
schriften festgestellt und die ArbeitgeberInnen er-
forderlichenfalls über die Möglichkeiten zur effizi-
enten Behebung dieser Mängel beraten sowie bei
Vorliegen schwer wiegender Übertretungen sofor-
tige Strafanzeigen erstattet. Von den insgesamt
68.927 Übertretungen (ohne Kontrollen von Len-
kerInnen) betrafen 62.633 den technischen und
arbeitshygienischen ArbeitnehmerInnenschutz
und 6.294 den Verwendungsschutz. Rund 51%
der im Bereich Verwendungsschutz festgestellten
Mängel (ohne Kontrollen von LenkerInnen) betra-
fen das Arbeitszeitgesetz. Zusätzlich wurden bei
Kontrollen von LenkerInnen 10.878 Mängel fest-
gestellt. Insgesamt wurden 2.202 Strafanzeigen
erstattet (technischer und arbeitshygienischer Ar-
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beitnehmerInnenenschutz: 1.058; Verwendungs-
schutz: 1.144).

Nach den Daten der Allgemeinen Unfallversiche-
rungsanstalt sank im Jahr 2009 die Zahl der aner-
kannten Arbeitsunfälle unselbständig Erwerbstäti-
ger im engeren Sinn (ohne Wegunfälle) gegen-
über 2008 von 116.407 auf 99.052. Die Zahl der
tödlichen Arbeitsunfälle fiel von 115 auf 98.

Seit dem Jahr 1990 sank die Zahl der von der
AUVA anerkannten Arbeitsunfälle unselbststän-
dig Erwerbstätiger im engeren Sinn (ohne Wegun-
fälle) um 36% (von 155.112 auf 99.052) und die
der tödlichen Arbeitsunfälle um fast 50% (von 195
auf 98).

Im Jahr 2009 stieg die Zahl der anerkannten Be-
rufserkrankungen von 1.477 auf 1.589 an, davon
80 mit tödlichem Ausgang. Ferner wurden in 4.646
Arbeitsstätten 62.194 ArbeitnehmerInnen durch
ermächtigte Ärztinnen und Ärzte auf ihre gesund-
heitliche Eignung für bestimmte Einwirkungen
oder Tätigkeiten untersucht und davon 32 als da-
für nicht geeignet befunden.

Der Personalstand (einschließlich Teilzeitbe-
schäftigte und Karenzierte) umfasste im Jahr
2009 in den Arbeitsinspektoraten 297 Arbeitsins-
pektorInnen sowie 106 Verwaltungsfachkräfte (in-
klusive Kraftfahrzeuglenkern).

Budget der Arbeitsinspektion: Die Ausgaben für
die Arbeitsinspektion betrugen im Jahr 2009 ins-
gesamt rd. 26,75 Mio. EUR, davon entfielen
21,45 Mio. EUR auf den Personalaufwand,
0,02 Mio. EUR auf Aufwendungen für gesetzliche
Verpflichtungen und 5,28 Mio. EUR auf den Sach-
aufwand.

Die Einnahmen (im wesentlichen Kommissions-
gebühren) betrugen im Berichtsjahr rd. 0,45 Mio.
EUR.

Zur Tätigkeit der Arbeitsinspektion und zu ihren
Berichten im Detail, zu ihren Erfahrungen und  Pri-
oritäten, zu den Ergebnissen ihrer Schwer-
punktaktionen, zu Arbeitsunfällen und bemer-
kenswerten Arbeitsunfällen, zu Berufskrankheiten
sowie zu weiteren Informationen über den Arbeit-
nehmerInnenschutz in Österreich wird auf die
stets aktualisierte Website www.arbeitsinspekti-
on.gv.at verwiesen.

http://www.arbeitsinspektion.gv.at
http://www.arbeitsinspektion.gv.at
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2.4.2 Zentral-Arbeitsinspektorat

Österreichische Arbeitsschutzstrategie 2007-
2012

Im Berichtszeitraum wurden die Arbeiten auf nati-
onaler Ebene zur Arbeitsschutzstrategie fortge-
setzt. In die Entwicklung und Implementierung der
nationalen Arbeitsschutzstrategie sind alle Akteu-
rInnen des ArbeitnehmerInnenschutzes sowie
jene Institutionen, deren Themen Sicherheit und
Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz berühren,
eingebunden. Die Verankerung der österreichi-
schen Arbeitsschutzstrategie wurde durch eine
gemeinsame Willenserklärung des Bundesminis-
ters für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz
mit der Bundesministerin für Verkehr, Innovation
und Technologie sowie den Sozialpartnern, Inter-
essenvertretungen und allen Trägern der Unfall-
versicherung im Jahr 2009 weiter gestärkt. Insge-
samt zwölf Organisationen haben Ziele in einer
gemeinsam beschlossenen Resolution als Grund-
lage für die österreichische Arbeitsschutzstrategie
2007-2012 vereinbart. 

Die Resolution ist die Basis für die bereits entwi-
ckelte nationale Arbeitsschutzstrategie, bei der
ca. 150 Personen aus verschiedensten Bereichen
in Fachgremien und Arbeitsgruppen tätig sind, wie
auch für die im Aufbau befindliche regionale Ar-
beitsschutzstrategie. Die regionale Arbeitsschutz-
strategie soll einerseits über die Arbeitsinspekto-
rate alle regional aktiven Institutionen "top down"
erreichen und Projekte der nationalen Arbeits-
schutzstrategie optimal unterstützen, andererseits
eigenständige regionale Aktivitäten fördern und so
auch einen "bottom up"-Prozess bewirken.

Gemeinsam mit den Arbeitsinspektoraten wurde
für die regionale Vernetzung im Rahmen der ös-
terreichischen Arbeitsschutzstrategie eine Rah-
menvereinbarung festgelegt, die die Aufgaben-
verteilung und Koordination auf nationaler und re-
gionaler Ebene regelt. Im ersten Halbjahr 2010
wurde die erste Tagung – der jährlich geplanten
Tagungen – aller nationalen und regionalen Koor-
dinatorInnen und ArbeitsgruppenleiterInnen abge-
halten. Ziel ist es, der bereits erreichten nationalen
Vernetzung eine entsprechende Verdichtung
durch regionale Vernetzung auf Ebene von Lan-
desorganisationen folgen zu lassen. Die Vernet-
zung auf Bundesländerebene erfolgt über die ört-
lich zuständigen Arbeitsinspektorate. 

Weitere Informationen zur Arbeitsschutzstrategie,
den beteiligten Institutionen, und den derzeit mehr
als 54 Projekten sind auf der Website der Arbeits-
inspektion unter http://www.arbeitsinspektion.gv.
at/AI/Arbeitsschutz/strategie/default.htm abzu-
rufen.

Staatspreis für Arbeitssicherheit 2009

Zur Förderung besonderer Leistungen im Bereich
der Arbeitssicherheit auf betrieblicher Ebene und
des Schutzes der Gesundheit der Arbeitneh-
merInnen bei ihrer Arbeit verleiht der Bundesmi-
nister für Arbeit alle zwei Jahre den Staatspreis Ar-
beitssicherheit.

Mit diesem Staatspreis will das Arbeitsministerium
Initiativen und Projekte auf betrieblicher Ebene
zur Verbesserung der Arbeitssicherheit und des
Gesundheitsschutzes bei der Arbeit hervorheben
und auszeichnen, deren innovative und erfolgrei-
che Lösungen im eigenen Betrieb die Qualität von
Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz am Ar-
beitsplatz verbessern und die auf Grund der mög-
lichen Vorbildwirkung für andere Betriebe der Wei-
terentwicklung des ArbeitnehmerInnenschutzes
dienen können.

Für den Staatspreis 2009 wurden 30 Projekte ein-
gereicht und von einer Jury aus maßgeblichen
Persönlichkeiten der Interessenvertretungen der
ArbeitgeberInnen und der ArbeitnehmerInnen, der
Allgemeinen Unfallversicherungsanstalt, der Ar-
beitswissenschaft und des BMASK aus acht No-
minierungen drei Preisträger ausgewählt.

Die Preisträger und die ausgezeichneten Projekte
2009 waren:

1. Preis:
Allgemeine Baugesellschaft – A. Porr Aktien-
gesellschaft 

PORR-Lehrlingsausbildung: „Mehr Sicherheit
durch mehr Ausbildung“

2. Preis:
VAE GmbH

Sicherheits- und Gesundheitsschutzhandbuch so-
wie Umsetzungssoftware für die globale VAE-
Gruppe Global VAE-HSE-Guidebook & Software

3. Preis:
SonnenMoor Verwertungs- und Vertriebs-
GmbH

Verbesserung der Arbeitssicherheit und der Ar-
beitsbedingungen bei der Herstellung und Abfül-
lung von Moorpaste
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Leitfaden Nanotechnologie
Ein Leitfaden für das Risikomanagement beim
Umgang mit Nanomaterialien am Arbeitsplatz
wurde im Frühjahr 2010 als Follow-up einer Nano-
Erhebung (siehe Kapitel 2.7. und http://www.ar-
beitsinspektion.gv.at/AI/Arbeitsstoffe/nano/de-
fault.htm) in Auftrag gegeben. Der Leitfaden soll
dem Vorsorgeprinzip, also einem präventiven An-
satz folgend, eine sichere und gesunde Nanoar-
beit in den österreichischen Betrieben ermögli-
chen. Er wird sowohl die Arbeitsinspektion bei der
Beratung von Unternehmen, in denen die Nano-
technologie zum Einsatz kommt, unterstützen als
auch zur Umsetzung der Empfehlungen des ös-
terreichischen Nanoaktionsplanes und der Euro-
päischen Arbeitsschutzstrategie beitragen.

Tagungen und Konferenzen
» Tagung der Leiter der Arbeitsinspektorate

Jedes Jahr findet im Herbst die Tagung der
Leiter der Arbeitsinspektorate statt, an der
auch VertreterInnen der Sozialpartner und
der Träger der Unfallversicherung teilneh-
men. Hauptthemen der Konferenz 2009 wa-
ren die Schwerpunkte der Nationalen Arbeits-
schutzstrategie 2007-2012 und die knappen
personellen Ressourcen der Arbeitsinspek-
tion. 

» Aussprache der ArbeitsinspektionsärztInnen
und HygienetechnikerInnen
Im Mittelpunkt dieser Tagung standen Be-
richte und Diskussionen zu folgenden The-
men: Änderungen nach Inkrafttreten der Ver-
ordnung Gesundheitsüberwachung (VGÜ
2008), Präsentation der Inhalte eines Leitfa-
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dens für Berufskrankheiten-Erhebungen,
Schutz vor Manganbelastung bei Schweißar-
beiten, Bleibelastung in keramischen Werk-
stätten sowie in KFZ-Reparatur- und Speng-
lereibetrieben, Frauenarbeitsplätze mit Blei-
belastung im Schießkanal, Lärm am Bau und
in Diskotheken, die hohe Vibrationsbelastun-
gen in der Steinindustrie und Präventions-
maßnahmen in der Abfallbranche sowie neu-
este Entwicklungen auf dem Gebiet der Na-
notechnologie. 

Weitere Tagungen: Mutterschutz, Frauenarbeit
und Heimarbeit, Bautagungen und eine Tagung
der Arbeitsinspektion zu nationalen und EU-Vor-
schriften LenkerInnenangelegenheiten. 

Seminare im Rahmen der berufsbegleitenden 
Fortbildung

Um zu gewährleisten, dass die ArbeitsinspektorIn-
nen den hohen Anforderungen, die sich aus ihrem
sehr komplexen und multidisziplinärem Aufgaben-
spektrum ergeben, professionell und umfassend
gerecht werden können, wird der arbeitsinspekti-
onsinternen berufsbegleitenden Weiterbildung
besondere Bedeutung beigemessen. Im Berichts-
zeitraum wurden zu folgenden Themen Seminare
im Rahmen der berufsbegleitenden Fortbildung
für die ArbeitsinspektorInnen organisiert und
durchgeführt: Sicherheits- und Gesundheitsma-
nagementsysteme (SGMS), Ergonomie und ma-
nuelle Lasthandhabung Explosionsschutz, Lüf-
tung, Klima und Absaugung, Maschinensicherheit
und Arbeitsmittelverordnung, optische Strahlung,
EU-Chemikalienrecht (REACH, GHS), Biologi-
sche Arbeitsstoffe und Verwaltungsstrafrecht. 
2.5 Bundeseinigungsamt
Ausdehnung der Zuständigkeit
Durch eine Novellierung des Heimarbeitsgesetzes
wurde mit 1. August 2009 die Zuständigkeit zur
Erlassung von Heimarbeitstarifen für Heimarbeite-
rInnen gemäß Heimarbeitsgesetz dem Bundesei-
nigungsamt übertragen. Bis zu diesem Zeitpunkt
waren die Heimarbeitskommissionen zuständig.
Derzeit gelten zwölf Heimarbeitstarife.
Erlassung eines Mindestlohntarifes für 
Au-pair-Kräfte
Neben den bewährten Mindestlohntarifen wurde
mit 1. Jänner 2009 erstmals ein Mindestlohntarif
für ArbeitnehmerInnen, die als Au-pair-Kräfte ge-
mäß § 49 Abs. 8 ASVG in Österreich beschäftigt
werden, erlassen.

http://www.arbeitsinspektion.gv.at/AI/Arbeitsstoffe/nano/default.htm
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2.6 EU-Arbeitsrecht und internationale Zusammenarbeit
2.6.1 EU-Arbeitsrecht

Vereinbarkeit von Beruf und Familie
Ein Schwerpunkt der europäischen Sozialpolitik
und des europäischen Arbeitsrechtes der letzten
Jahre war das Thema „Bessere Vereinbarkeit von
Beruf und Familie“, ein wichtiger Beitrag zur tat-
sächlichen Gleichstellung von Frauen und Män-
nern auf dem Arbeitsmarkt und im Berufsleben.
Zur Verwirklichung dieser Ziele wurden folgende
Gesetzesvorhaben vorgelegt und im Rat der Ar-
beits- und Sozialminister bereits beschlossen
bzw. behandelt:

» Richtlinie 2010/18 zur Durchführung der
überarbeiteten Rahmenvereinbarung über
den Elternurlaub und zur Aufhebung der
Richtlinie 96/34
Die wesentlichste Änderung, die von den Eu-
ropäischen Sozialpartnern beschlossen
wurde, ist die Verlängerung der Mindestdauer
des Elternurlaubes von drei auf vier Monate,
der auch in Teilzeit genommen werden kann.
Mindestens ein Monat soll nicht übertragbar
sein. Neu sind weiters ein Schutz vor Be-
nachteiligung bei Inanspruchnahme des El-
ternurlaubes und Maßnahmen zur Erleichte-
rung des Wiedereinstiegs. So sollen Arbeit-
nehmerInnen zum Beispiel eine Änderung
der Arbeitszeit verlangen können und die Ar-
beitgeberInnen haben dieses Verlangen zu
prüfen und eine Interessensabwägung durch-
zuführen. Weiters wird ArbeitnehmerInnen
und ArbeitgeberInnen empfohlen, während
des Urlaubes in Kontakt zu bleiben.
Der Rat der Arbeits- und Sozialminister hat
diese Änderungen bereits angenommen und
die Richtlinie erlassen. Die Umsetzungsfrist
endet mit März 2012. Der österreichische An-
passungsbedarf wird derzeit geprüft.

» Richtlinie 2010/41 zur Gleichbehandlung von
Männern und Frauen, die eine selbstständige
Erwerbstätigkeit ausüben, und zur Aufhebung
der Richtlinie 86/613
Die Richtlinie gilt für selbstständig erwerbstä-
tige Frauen und Männer einschließlich Land-
wirte und Angehörige freier Berufe und deren
mitarbeitende EhepartnerInnen. Mithelfende
EhepartnerInnen sind nach dem nationalen
Recht EhepartnerInnen und anerkannte Le-
benspartnerInnen, die nicht ArbeitnehmerIn-
nen sind, aber gewöhnlich im Betrieb mitar-
beiten.
Die Richtlinie verbietet jede Diskriminierung
aufgrund des Geschlechts bei der Gründung
oder Erweiterung eines Unternehmens oder
bei der Aufnahme einer selbstständigen Er-
werbstätigkeit. Positive Maßnahmen, die zum
Beispiel das Ziel haben, die unternehmeri-
sche Tätigkeit von Frauen zu fördern, können
jedoch beibehalten oder eingeführt werden.
Die Gründung eines gemeinsamen Unterneh-
mens durch Ehe- bzw. LebenspartnerInnen
darf nicht restriktiver sein als durch andere
Personen.
Mitarbeitende Ehe- bzw. LebenspartnerIn-
nen sollen im Einklang mit den nationalen So-
zialversicherungsvorschriften einen sozialen
Schutz erhalten wie selbstständig Erwerbstä-
tige. Selbstständig erwerbstätige Frauen und
mithelfende Ehe- bzw. Lebenspartnerinnen
sollen die Möglichkeit haben, im Falle der
Schwangerschaft oder Mutterschaft ihre Er-
werbstätigkeit mindestens 14 Wochen unter-
brechen zu können und während dieser Zeit
eine Geldleistung und/oder Betriebshilfe zu
erhalten.
Der Rat der Arbeits- und Sozialminister hat
sich bereits geeinigt, die Richtlinie wurde er-
lassen. Die Umsetzungsfrist endet mit 5. Au-
gust 2012. Bei besonderen Schwierigkeiten
bei der Umsetzung der Vorschriften betref-
fend sozialen Schutz und Mutterschaftsleis-
tungen kann die Umsetzungsfrist um zwei
Jahre verlängert werden.
In Österreich wird hinsichtlich der Sozialvor-
schriften voraussichtlich kaum Anpassungsbe-
darf bestehen, da selbstständige Erwerbstä-
tige und deren mithelfende Ehe- bzw. Le-
benspartnerInnen entweder als Arbeitneh-
merInnen oder als selbstständig Erwerbstätige
bereits von der gesetzlichen Sozialversiche-
rung erfasst sind.

» Änderung der Mutterschutzrichtlinie 92/85
Nach den von der Europäischen Kommission
vorgeschlagenen Änderungen soll der Mut-
terschaftsurlaub von 14 auf 18 Wochen ver-
längert werden, wobei mindestens sechs Wo-
chen verpflichtend nach der Geburt zu neh-
men sind. Bei Frühgeburten, Mehrlingsgebur-
ten oder Kindern mit Behinderung soll der
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Urlaub verlängert werden. Der Kündigungs-
schutz soll auf ein Jahr nach Beendigung des
Mutterschaftsurlaubes ausgedehnt werden.
Während des Mutterschaftsurlaubes besteht
Anspruch auf Entgeltfortzahlung. Weder im
Rat noch im Europäischen Parlament konnte
bisher eine Einigung erzielt werden.

ArbeitnehmerInnenschutz

» Dritte Richtgrenzwerte-Richtlinie 2009/161
Am 17. Dezember 2009 wurde die RL 2009/
161/EU zur Festlegung einer dritten Liste von
Arbeitsplatz-Richtgrenzwerten erlassen. In
Durchführung der Richtlinie 98/24 und zur
Änderung der Richtlinie 2000/39 wird für che-
mische Arbeitsstoffe eine dritte Liste mit 19
gemeinschaftlichen Arbeitsplatz-Richtgrenz-
werten festgelegt. Die Mitgliedstaaten haben
für diese Arbeitsstoffe unter Berücksichtigung
der gemeinschaftlichen Werte nationale Ar-
beitsplatz-Grenzwerte festzulegen. Die Um-
setzungsfrist läuft bis zum 18. Dezem-
ber 2011.

» Kodifikation der Arbeitsmittel-Richtlinie 2009/
104 und der Asbestrichtlinie 2009/148
Am 16. September 2009 wurden die Arbe-
itsmittel-RL 89/655 und am 30. Novem-
ber 2009 die Asbest-RL 83/477 jeweils samt
Änderungsrichtlinien kodifiziert. Mangels in-
haltlicher Änderungen besteht kein Umset-
zungsbedarf.

» Richtlinie 2010/32/EU zur Durchführung der
Rahmenvereinbarung zur Vermeidung
von Verletzungen durch scharfe/spitze In-
strumente im Krankenhaus- und Gesund-
heitssektor
Die europäischen Sozialpartner haben im
Juli  2009 ein sektorales Sozialpartnerabkom-
men zur Vermeidung von Verletzungen durch
scharfe/spitze Instrumente im Krankenhaus-
und Gesundheitssektor unterzeichnet. Die
Europäische Kommission hat dem Rat einen
Vorschlag zur Umsetzung der Übereinkunft
durch eine Richtlinie unterbreitet. Zum RL-
Vorschlag wurde am 10. Mai 2010 endgültig
verabschiedet. Die Umsetzungsfrist beträgt
drei Jahre, läuft also bis 11. Mai 2013.

» Europäische Kampagnen „Gefährdungsbeur-
teilung“ und „Sichere Instandhaltung“
Im Rahmen der Europäischen Kampagne für
Sicherheit und Gesundheitsschutz am Ar-
beitsplatz 2008-2009 zum Thema „Gefähr-
dungsbeurteilung" (Evaluierung) fanden auch
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in Österreich verschiedene Aktivitäten und
Veranstaltungen statt. Im November 2009
fand die Konferenz „Gefährdungsbeurteilung
– ein wichtiger Baustein zur Verbesserung
von Sicherheit und Gesundheitsschutz am
Arbeitsplatz“ in Wien statt. Ziel war es, die
Gefährdungsbeurteilung als Grundlage für ei-
nen fundierten ArbeitnehmerInnenschutz zu
propagieren. Neben den Aktivitäten der Ar-
beitsgruppen der österreichischen Arbeits-
schutzstrategie wurden auch die österreichi-
schen Beiträge zum Europäischen Wettbe-
werb für gute praktische Beispiele im Arbeits-
schutz präsentiert. Ziel war, das Bewusstsein
für das Thema zu stärken und aufzuzeigen,
dass die Gefährdungsbeurteilung nicht not-
wendigerweise kompliziert, bürokratisch oder
ausschließlich Aufgabe von ExpertInnen ist.
Gleichzeitig befasste sich auch die österrei-
chische Arbeitsschutzstrategie sehr intensiv
mit Gefahrenbewusstsein und Gefährdungs-
beurteilung.

Das Thema der Europäischen Kampagne
2010-2011 ist die „Sichere Instandhaltung“.
Im April 2010 wurde mit einer Auftaktveran-
staltung in Wien die Europäische Kampagne
zur Sicheren Instandhaltung eingeleitet. Ziel
dieser Auftaktveranstaltung war es, die Euro-
päische Kampagne 2010–2011 österreich-
weit zu bewerben und die vielfältigen Aspekte
der Instandhaltung zu beleuchten, die
Rechtsgrundlagen zu skizzieren, aber auch
schon Ansatzpunkte für die sichere Durchfüh-
rung von Instandhaltungen darzustellen. Am
Rande der Auftaktveranstaltung wurde auch
eine Pressekonferenz mit VertreterInnen der
Sozialpartner, der AUVA, der Wirtschaft und
des Zentral-Arbeitsinspektorates abgehalten.

2.6.2 Europarat

Ratifikation der Revidierten Europäischen 
Sozialcharta

Die Revidierte Europäische Sozialcharta stellt im
Bereich der wirtschaftlichen und sozialen Grund-
rechte das Gegenstück zur Europäischen Men-
schenrechtskonvention dar, die den Schutz der
bürgerlichen und politischen Grundrechte und
Grundfreiheiten gewährleistet. Sie übernimmt und
modernisiert die 1969 von Österreich ratifizierte
erste Fassung der Charta. Insbesondere stärkt sie
das Anti-Diskriminierungsrecht, verbessert so-
wohl die Gleichbehandlung von Männern und
Frauen, den sozialen, rechtlichen und wirtschaftli-



ARBEITSRECHT UND ZENTRAL-ARBEITSINSPEKTORAT
chen Schutz von Kindern und Jugendlichen im Ar-
beitsleben und außerhalb der Arbeitswelt als auch
den Schutz von Behinderten und die Sicherheit
und Gesundheit am Arbeitsplatz. Sie sieht darü-
ber hinaus neue Rechte vor, wie beispielsweise
das Recht der ArbeitnehmerInnen auf Schutz vor
Zahlungsunfähigkeit ihrer ArbeitgeberInnen oder
das Recht der ArbeitnehmerInnen mit Familien-
pflichten auf Chancengleichheit und Gleichbe-
handlung.

Die Ratifikation der Revidierten Europäischen So-
zialcharta ist für Österreich von großem Interesse,
da sie aufgrund der Berücksichtigung des EU-
Rechts weit moderner als die erste Fassung der
Charta ist. Darüber hinaus stellt die Ratifikation
der Charta ein wichtiges außenpolitisches Signal
im Sinne eines Bekenntnisses Österreichs zu den
in der Charta enthaltenen sozialen und wirtschaft-
lichen Grundrechten dar, die sich weitgehend mit
den in der Charta der Grundrechte der Europäi-
schen Union festgelegten Grundrechten decken.
Die revidierte Europäische Sozialcharta wurde
mittlerweile von 17 weiteren EU-Staaten ratifiziert.
Insgesamt haben von den 47 Mitgliedstaaten des
Europarats bereits 30 Staaten die revidierte Char-
ta ratifiziert.

Die Revidierte Europäische Sozialcharta wurde
am 7. Mai 1999 von Österreich unterzeichnet.
Das im Jahr 2009 durchgeführte Begutachtungs-
verfahren hat ergeben, dass die Voraussetzungen
für die Ratifikation der Charta vorliegen, wobei nur
jene Bestimmungen ratifiziert werden sollen, die
durch die innerstaatliche Rechtslage erfüllt wer-
den. Das innerstaatliche Koordinierungs- und Ab-
stimmungsverfahren befindet sich bereits in ei-
nem fortgeschrittenen Stadium.

2.6.3 Internationale Arbeitsorganisation

Österreich ist für die Periode 2008 bis 2011 Voll-
mitglied des Verwaltungsrates der Internationalen
Arbeitsorganisation (ILO).

Die globale Finanz- und Wirtschaftskrise war 2009
ein beherrschendes Thema in der ILO, die insbe-
sondere auf die dadurch verursachte Beschäfti-
1. Das Länderprofil wurde in einer Broschüre  veröffentlicht (h
BAK, WKÖ, VÖI und WIFO).
gungskrise hinwies. Dies dominierte auch die
8. Europäische Regionaltagung von 9. bis 13. Feb-
ruar 2009 in Lissabon.

Von 15. bis 17.Juni 2009 fand im Rahmen der
98. Tagung der Internationalen Arbeitskonferenz
(IAK) ein ILO-Weltgipfel zur globalen Beschäfti-
gungskrise statt, bei welchem nationale und inter-
nationale Antworten auf die Krise diskutiert wur-
den. Bei der IAK wurde auch der „Globale Be-
schäftigungspakt“ angenommen, der einen Leitfa-
den für Maßnahmen hinsichtlich der Stimulierung
der Wirtschaft, der Schaffung von Arbeitsplätzen
und des Schutzes der durch die Krise am stärks-
ten betroffenen ArbeitnehmerInnen darstellt. Auch
beim G-20 Gipfel in Pittsburgh begrüßten die teil-
nehmenden Staats- und Regierungschefs den Be-
schäftigungspakt und betonten ihre Bereitschaft,
sich für die Sicherung und Schaffung von Arbeits-
plätzen einzusetzen. Die ausführliche IAK-Diskus-
sion zur „Gleichstellung der Geschlechter als
Kernstück der menschenwürdigen Arbeit“ rief u.a.
dazu auf, bei allen Krisenmaßnahmen den Ge-
schlechteraspekt zu berücksichtigen. Weiters be-
gannen die Verhandlungen über eine Empfehlung
betreffend HIV/AIDS am Arbeitsplatz, die 2010 auf
der IAK finalisiert wurden.

Das 90-jährige Bestehen der ILO wurde in zahlrei-
chen ILO-Mitgliedstaaten gefeiert. Auch in Öster-
reich wurde dies auf Einladung des Arbeitsminis-
ters am 19.10.2009 u.a. mit Bundespräsident
Dr. Heinz Fischer und Sozialpartnerspitzen hoch-
rangig begangen.

Österreich wirkte 2009 am ILO-Pilotprojekt zur
Messung menschenwürdiger Arbeit mit, in dessen
Rahmen das Internationale Arbeitsamt ein Län-
derprofil „Menschenwürdige Arbeit in Österreich“
erstellte und veröffentlichte1.

Ein Bericht über die Empfehlung (Nr. 198) betref-
fend das Arbeitsverhältnis, 2006, und ein Bericht
über das Übereinkommen (Nr. 188) über die Ar-
beit im Fischereisektor, 2007 sowie die Empfeh-
lung (Nr. 199) betreffend denselben Gegenstand
wurden dem Nationalrat zur Kenntnis gebracht.
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2.7 Grundlagenarbeit/Studien
Überblick über Arbeitsbedingungen in 
Österreich

Dieses Projekt liefert einerseits einen Überblick
über relevante Repräsentativerhebungen sowie
andererseits ein aktuelles Bild zu unterschiedli-
chen Aspekten von Arbeitsbedingungen in Öster-
reich: Beschäftigungsformen, Arbeitszeitmuster,
Einkommen, Arbeitsorganisation, Arbeitsbelas-
tungen, berufliche Weiterbildung und Arbeitszu-
friedenheit. Abhängig von der vorhandenen Da-
tenlage erfolgen weiters eine Einordnung Öster-
reichs in den EU-Kontext sowie Längsschnittana-
lysen zur Veränderung von Beschäftigungs- und
Arbeitsbedingungen in den letzten 10 bis 15 Jah-
ren. Die Analyse wurde 2010 in der sozialpoliti-
schen Studienreihe des BMASK veröffentlicht.

Umgang mit Nanotechnologie im Betrieb – 
Erfahrungen aus Fallstudien in Österreich

Nanotechnologie bzw. der Umgang mit Nanoma-
terialien in der Arbeitswelt stellen auf Grund der
derzeit noch bestehenden Wissenslücken eine
Herausforderung für Risikobewertung und Risiko-
management am Arbeitsplatz dar. Eine österrei-
chische Erhebung in Betrieben, die Nanotechno-
logie verwenden bzw. mit Nanomaterialien am Ar-
beitsplatz umgehen, wurde im Jahr 2009 vom
BMASK durchgeführt. Ziel war es, einen ersten
60
Einblick zum Umgang und das derzeit angewen-
dete Risikomanagement zu erhalten.

Die wesentlichen Ergebnisse sind:

» Die Zahl von Betrieben mit Nano-Aktivitäten
ist (noch) eher gering, ebenso die Zahl der di-
rekt mit Nanotechnologie Beschäftigten bzw.
potenziell Exponierten.

» Die derzeit wesentlichen Anwendungen dürf-
ten im Bereich Oberflächen- und Beschich-
tungstechnologien liegen.

» Eingesetzt werden von AnwenderInnen pri-
mär Suspensionen von Nanomaterialien.
HerstellerInnen arbeiten auch mit Stäuben.

» Das nanospezifische Wissen der Anwender
ist eher gering.

» Die Risikokommunikation in der Lieferkette ist
derzeit nicht zufriedenstellend. Sicherheitsda-
tenblätter enthalten keine oder kaum nanore-
levante Angaben.

» Betriebe, insbesondere Kleinbetriebe, benöti-
gen Unterstützung in Form von Informationen
und Leitfäden zum Risikomanagement.

Weiterführende Aktivitäten der Arbeitsinspektion
sind geplant, insbesondere der Wunsch nach wei-
terer Unterstützung in Form eines Leitfadens soll
umgesetzt werden.
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3. Die gesetzliche Sozialversicherung

3.1 Ausgaben und Einnahmen der gesetzlichen Sozialversicherung
Im Jahr 2009 betrugen die Ausgaben der gesetzli-
chen Sozialversicherung für Leistungen zur (ma-
teriellen) Absicherung im Fall von Krankheit und
Unfall sowie im Alter 47,27 Mrd. EUR. Damit ver-
fügte die gesetzliche Sozialversicherung über ei-
nes der größten Budgets der Republik Österreich.
Gemessen am Bruttoinlandsprodukt machen die
Gesamtausgaben der Sozialversicherung rund
17,1% aus.

Diesen Gesamtausgaben von 47,27 Mrd. EUR
stehen Gesamteinnahmen von 47,44 Mrd. EUR
gegenüber. Damit betrug der Gebarungsüber-
schuss im Jahr 2009 174,2 Mio. EUR.

Die gesetzliche Krankenversicherung hatte im
Jahr 2009 einen Gebarungs-überschuss von
169,2 Mio. EUR, die Unfallversicherung einen
Überschuss von 9,4 Mio. EUR. In der gesetzli-
chen Pensionsversicherung (ohne Beamtenpen-
sionen) betrug der Gebarungsabgang im Jahr
2009 4,4 Mio. EUR, anstelle von 2,7 Mio. EUR im
Jahr 2008.

1990 betrug der Anteil der Gesamtausgaben der
Sozialversicherung am BIP noch 15,2%. Der
stärkste Anstieg erfolgte in der Periode 1970 bis
1985 (von 11,8% auf 15,3%). Danach stieg der
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Anteil nur mehr langsam auf 16,5% im Jahr 2003
und ging in den darauffolgenden Jahren leicht zu-
rück. Der bislang höchste Wert wurde 2009 mit
17,1% erreicht. Gegenüber 2008 – nach einer Zu-
nahme um 0,2 Prozentpunkte von 2007 auf 2008
– war damit ein Anstieg um einen Prozentpunkt zu
verzeichnen.

Von den Gesamtausgaben entfielen – ähnlich wie
in den Vorjahren – im Jahr 2009 rund 96,1% auf
Leistungsaufwendungen (2008: 96,0%), das wa-
ren 45,44 Mrd. EUR (2008: 43,51 Mrd. EUR).
1,83 Mrd. EUR oder 3,9% der Gesamtausgaben
entfielen auf sonstige Ausgaben.

Von 2008 auf 2009 stiegen die Gesamtausgaben
um 4,3%, die Gesamteinnahmen um 4,8% und
der Leistungsaufwand um 4,4% an. Die sonstigen
Ausgaben, zu denen auch die Verwaltungskosten
gehören, stiegen um 0,6%. Der Verwaltungs- und
Verrechnungsaufwand belief sich im Jahr 2009
auf 1,02 Mrd. EUR (2008: 1,00 Mrd. EUR). Ge-
genüber 2008 war dies eine Steigerung um 2,4%.
Wie schon im Jahr 2008 entfielen im Jahr 2009
2,2% der Gesamtausgaben auf den Verwaltungs-
und Verrechnungsaufwand.
Gebarungsergebnisse der Sozialversicherung 
(Beträge in Mio. EUR)

2008 2009 Änderung zum 
Vorjahr Anteile in % Anteile in % 

2008
Gesamteinnahmen 45.283,01 47.444,68 4,8% 100,00% 100,00%

Beiträge für Versicherte 36.791,78 37.618,69 2,2% 79,3% 81,2%

Beiträge des Bundes1 4.931,96 5.956,23 20,8% 12,6% 10,9%

sonstige Einnahmen 3.559,27 3.869,75 8,7% 8,2% 7,9%

Gesamtausgaben 45.329,80 47.270,52 4,3% 100,0% 100,0%

Leistungsaufwand 43.510,62 45.440,38 4,4% 96,1% 96,0%

sonstige Ausgaben 1.819,18 1.830,14 0,6% 3,9% 4,0%

Saldo 46,79 174,16

1) Ausfallhaftung des Bundes in der Pensionsversicherung und Bundesbeitrag in der Unfallversicherung

Quelle: Hauptverband der österr. Sozialversicherungsträger; eigene Berechnungen



DIE GESETZLICHE SOZIALVERSICHERUNG
Die Einnahmen setzten sich zu 79,3% aus Beiträ-
gen für Versicherte (2008: 81,2%), zu 8,2% aus
sonstigen Einnahmen wie Vermögenserträgnis-
sen und Kostenbeteiligungen für Versicherte
(2008: 7,9%) und zu 12,6% aus Bundesbeiträgen
(2008: 10,9%) zusammen. Der überwiegende Teil
der Bundesbeiträge entfiel mit 5,93 Mrd. EUR
(2008: 4,90 Mrd. EUR) auf die Ausfallhaftung des
Bundes zur Abdeckung der Differenz zwischen
Ausgaben und Einnahmen in der Pensionsversi-
cherung, der Rest auf den Bundesbeitrag zur Un-
fallversicherung der Bauern.

Einnahmen der Sozialversicherung 2009

sonstige Einnahmen
3.870 Mio. EUR Beiträge

Kranken-
versicherung
11.649 Mio.

EUR

Beiträge
Pensionsversicherung

24.651 Mio. EUR
Quelle: Hauptverband der österr. Sozialversicherungsträger
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Während die Beiträge für Versicherte gegenüber
dem Jahr 2008 um 2,2% höher lagen, stiegen die
sonstigen Einnahmen (inkl. Beiträge aus dem
Ausgleichsfonds der Krankenversicherungsträ-
ger) um 8,7%. Die Bundesbeiträge stiegen um
20,8%. Zusammen ergibt sich eine Steigerung der
Gesamteinnahmen von 4,8%.

Nach Versicherungszweigen betrachtet entfielen
2009 29,8% (2008: 30,4%) der Gesamtaufwen-
dungen auf die Krankenversicherung, 67,2%
(2008: 66,6%) auf die Pensionsversicherung und
2,9% (2008: 3,0%) auf die Unfallversicherung.

Ausgaben der Sozialversicherung 2009

Beiträge
Krankenversicherung
13.331 Mio. EUR

Beiträge
Pensionsversicherung

30.920 Mio. EUR
Quelle: Hauptverband der österr. Sozialversicherungsträger
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3.2 Pensionsversicherung

3.2.1 Ausgaben
Die Gesamtausgaben der gesetzlichen Pensions-
versicherung betrugen 31,78 Mrd. EUR (2008:
30,20 Mrd. EUR). Die Steigerung gegenüber
2008 betrug 5,2%. Im Vergleich zu 2008 hat sich
der negative Gebarungssaldo von 2,7 Mio. EUR
auf 4,4 Mio. EUR erhöht.
Ausgaben der Pensionsversicherung (Beträge in Mio. EUR)

2008 2009 Änderung 
zum Vorjahr Anteile in %

Pensionsaufwand 26.436,03 27.816,89 5,2% 87,5%

Ausgleichszulagen 968,52 982,07 1,4% 3,1%

Gesundheitsvorsorge und Rehabilitation 636,36 731,04 14,9% 2,3%

Beiträge zur KV der Pensionisten 1.249,06 1.316,31 5,4% 4,1%

Verwaltungsaufwand 508,06 513,65 1,1% 1,6%

sonstige Ausgaben 402,32 418,37 4,0% 1,3%

Gesamt 30.200,35 31.778,32 5,2% 100,0%
Quelle: Hauptverband der österr. Sozialversicherungsträger
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ASPEKTE DER VERMÖGENSVERTEILUNG IN ÖSTERREICH
Tabelle A2: Regression unter Haushalten mit Immobilienvermögen

Log (Immobilienvermögen) nur 
Immobilieneigentümer

logarithmiertes Haushaltsnettoeinkommen 0,068374 (0,058453)

Bildung des Haushaltsvorstands (Referenzkategorie: max. Pflichtschule)

Lehre, Berufschule, BMS 0,175088 (0,118146)

AHS, BHS 0,105843 (0,154011)

FH, Universität 0,340588** (0,159418)

Erbenhaushalt 0,314948*** (0,081753)

Wien -0,127018 (0,111224)

Alter 0,042462** (0,016664)

Quadriertes Alter -0,000365** (0,000154)

Konstante 10,3996*** (0,53843)

Beobachtungen 1296
*,**,*** bedeutet jeweils Signifikanz auf 10, 5 und 1%igem Signifikanzniveau, Standardfehler in Klammer
Die Schätzung erfolgte unter Berücksichtigung der Survey-Gewichte und der mit Hilfe des STATA-Packets ICE (Imputation with
Chained Equations) erstellten multiplen Imputationen. Eine korrekte Berechnung der t-Statistiken wird durch die Verwendung des
STATA-Packets mim erzielt.
Quelle: Immobilienvermögenserhebung 2008, OeNB
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